
Allianz Global Investors Fund 

Société d'Investissement à Capital Variable 

Sitz: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

R.C.S. Luxembourg B 71.182 

Mitteilung an die Anteilinhaber 

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (SICAV) (die „Gesellschaft“) teilt in diesem Schreiben die folgenden 

Änderungen mit, die am 28. März 2025 in Kraft treten: 

Betreff 
BIS ZUM 

27. März 2025 
AB DEM 

28. März 2025 

Allianz ActiveInvest 
Balanced 

Anlageziel 

Die Änderung erfolgt mit dem 
Ziel besserer Verständlichkeit. 

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen 
unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen 
Merkmalen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, 

insbesondere an den globalen Renten-, Aktien-, alternativen 
und Geldmärkten. Der Teilfonds erreicht sein Anlageziel 

durch die Anlage in Investmentfonds (einschließlich interner 
SFDR-Zielfonds) mit unterschiedlichen regionalen 

Schwerpunkten aus einem globalen Anlageuniversum. 
Insgesamt besteht das Ziel darin, mittelfristig eine 

Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio 
aus globalen Aktien und Euro-Anleihen vergleichbar ist. Die 

Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den 
Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 

Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt 
eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite 

von 6 % bis 12 % nicht zu unter- oder überschreiten. 

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen 
unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen 
Merkmalen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, 

insbesondere an den globalen Renten-, Aktien-, alternativen 
und Geldmärkten. Der Teilfonds erreicht sein Anlageziel 

durch die Anlage in Investmentfonds (einschließlich interner 
SFDR-Zielfonds) mit unterschiedlichen regionalen 

Schwerpunkten aus einem globalen Anlageuniversum. 
Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den 

Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Anlageprozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen 

Durchschnitt eine Wertentwicklung zu erzielen, die eine 
Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 

6 % bis 12 % p. a. nicht unter- oder überschreitet, ähnlich wie 
bei einem ausgewogenen Portfolio aus weltweiten Aktien und 

auf Euro lautenden Schuldtiteln. 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Teilfonds in ein 

breites Spektrum von Anlageklassen investieren kann und 
nicht notwendigerweise ein ausgewogenes Portfolio aus 

weltweiten Aktien und auf Euro lautenden Schuldtiteln halten 
muss. 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Hinzufügung eines 
zusätzlichen Ansatzes. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. - 

Anteil der Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel: Falls dieser 
Ansatz für einen Teil des Teilfonds gewählt wird, investiert der 

Investmentmanager einen im Laufe der Zeit steigenden 
Mindestprozentsatz in Emittenten, die sich zum Ziel des 

Pariser Abkommens bekennen und konkrete Maßnahmen zu 
seiner Erreichung ergreifen. Das Ziel des Pariser Abkommens 

besteht darin, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich 
unter 2 °C zu begrenzen. Um dies zu erreichen, ist ein fixes 
Budget für Treibhausgasemissionen erforderlich. Damit die 

Netto-Emissionen einen Wert von Null erreichen können 
(„Netto Null“), müssen außerdem bis etwa 2050 die 

verbleibenden Emissionen vollständig durch Entnahme von 
Kohlendioxid aus der Atmosphäre ausgeglichen werden. Der 

Investmentmanager hat eine Methodik entwickelt, um die 
Verpflichtungen, Ziele und Fähigkeiten von Emittenten zu 

beurteilen, den Übergang zur Erreichung des Netto-Null-Ziels 
umzusetzen. 

Allianz ActiveInvest 
Defensive 

Anlageziel 

Die Änderung erfolgt mit dem 
Ziel besserer Verständlichkeit. 

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen 
unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen 
Merkmalen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, 

insbesondere an den globalen Renten-, Aktien-, alternativen 
und Geldmärkten. Der Teilfonds erreicht sein Anlageziel 

durch die Anlage in Investmentfonds (einschließlich interner 
SFDR-Zielfonds) mit unterschiedlichen regionalen 

Schwerpunkten aus einem globalen Anlageuniversum. 
Insgesamt besteht das Ziel darin, mittelfristig eine 

Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem defensiven 
Portfolio aus globalen Aktien und Euro-Anleihen vergleichbar 
ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch 
den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt 
eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite 

von 3 % bis 9 % nicht zu unter- oder überschreiten. 

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen 
unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen 
Merkmalen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, 

insbesondere an den globalen Renten-, Aktien-, alternativen 
und Geldmärkten. Der Teilfonds erreicht sein Anlageziel 

durch die Anlage in Investmentfonds (einschließlich interner 
SFDR-Zielfonds) mit unterschiedlichen regionalen 

Schwerpunkten aus einem globalen Anlageuniversum. 
Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den 

Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Anlageprozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen 

Durchschnitt eine Wertentwicklung zu erzielen, die eine 
Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 
3 % bis 9 % p. a. nicht unter- oder überschreitet, ähnlich wie 
bei einem defensiven Portfolio aus weltweiten Aktien und auf 

Euro lautenden Schuldtiteln. 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Teilfonds in ein 

breites Spektrum von Anlageklassen investieren kann und 
nicht notwendigerweise ein defensives Portfolio aus 

weltweiten Aktien und auf Euro lautenden Schuldtiteln halten 
muss. 



Betreff 
BIS ZUM 

27. März 2025 
AB DEM 

28. März 2025 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Hinzufügung eines 
zusätzlichen Ansatzes. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. - 

Anteil der Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel: Falls dieser 
Ansatz für einen Teil des Teilfonds gewählt wird, investiert der 

Investmentmanager einen im Laufe der Zeit steigenden 
Mindestprozentsatz in Emittenten, die sich zum Ziel des 

Pariser Abkommens bekennen und konkrete Maßnahmen zu 
seiner Erreichung ergreifen. Das Ziel des Pariser Abkommens 

besteht darin, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich 
unter 2 °C zu begrenzen. Um dies zu erreichen, ist ein fixes 
Budget für Treibhausgasemissionen erforderlich. Damit die 

Netto-Emissionen einen Wert von Null erreichen können 
(„Netto Null“), müssen außerdem bis etwa 2050 die 

verbleibenden Emissionen vollständig durch Entnahme von 
Kohlendioxid aus der Atmosphäre ausgeglichen werden. Der 

Investmentmanager hat eine Methodik entwickelt, um die 
Verpflichtungen, Ziele und Fähigkeiten von Emittenten zu 

beurteilen, den Übergang zur Erreichung des Netto-Null-Ziels 
umzusetzen. 

Allianz ActiveInvest 
Dynamic 

Anlageziel 

Die Änderung erfolgt mit dem 
Ziel besserer Verständlichkeit. 

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen 
unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen 
Merkmalen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, 

insbesondere an den globalen Renten-, Aktien-, alternativen 
und Geldmärkten. Der Teilfonds erreicht sein Anlageziel 

durch die Anlage in Investmentfonds (einschließlich interner 
SFDR-Zielfonds) mit unterschiedlichen regionalen 

Schwerpunkten aus einem globalen Anlageuniversum. 
Insgesamt besteht das Ziel darin, mittelfristig eine 

Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem dynamischen 
Portfolio aus globalen Aktien und Euro-Anleihen vergleichbar 
ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch 
den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt 
eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite 

von 10 % bis 18 % nicht zu unter- oder überschreiten. 

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen 
unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen 
Merkmalen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, 

insbesondere an den globalen Renten-, Aktien-, alternativen 
und Geldmärkten. Der Teilfonds erreicht sein Anlageziel 

durch die Anlage in Investmentfonds (einschließlich interner 
SFDR-Zielfonds) mit unterschiedlichen regionalen 

Schwerpunkten aus einem globalen Anlageuniversum. 
Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den 

Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Anlageprozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen 

Durchschnitt eine Wertentwicklung zu erzielen, die eine 
Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 
10 % bis 18 % p. a. nicht unter- oder überschreitet, ähnlich 
wie bei einem dynamischen Portfolio aus weltweiten Aktien 

und auf Euro lautenden Schuldtiteln. 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Teilfonds in ein 

breites Spektrum von Anlageklassen investieren kann und 
nicht notwendigerweise ein dynamisches Portfolio aus 

weltweiten Aktien und auf Euro lautenden Schuldtiteln halten 
muss. 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Hinzufügung eines 
zusätzlichen Ansatzes. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. - 

Anteil der Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel: Falls dieser 
Ansatz für einen Teil des Teilfonds gewählt wird, investiert der 

Investmentmanager einen im Laufe der Zeit steigenden 
Mindestprozentsatz in Emittenten, die sich zum Ziel des 

Pariser Abkommens bekennen und konkrete Maßnahmen zu 
seiner Erreichung ergreifen. Das Ziel des Pariser Abkommens 

besteht darin, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich 
unter 2 °C zu begrenzen. Um dies zu erreichen, ist ein fixes 
Budget für Treibhausgasemissionen erforderlich. Damit die 

Netto-Emissionen einen Wert von Null erreichen können 
(„Netto Null“), müssen außerdem bis etwa 2050 die 

verbleibenden Emissionen vollständig durch Entnahme von 
Kohlendioxid aus der Atmosphäre ausgeglichen werden. Der 

Investmentmanager hat eine Methodik entwickelt, um die 
Verpflichtungen, Ziele und Fähigkeiten von Emittenten zu 

beurteilen, den Übergang zur Erreichung des Netto-Null-Ziels 
umzusetzen. 

Allianz Advanced 
Fixed Income Euro 

Weitere Bestimmungen oder 
Beschränkungen 

Anpassung aus 
Transparenzgründen. 

- 

Anteile der Anteilklassen P12 können nur über die im Auftrag 
der Fondsdepot Bank GmbH handelnden vertraglich 
gebundenen Vermittler von Allianz erworben werden. 

Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der 
Anteilklasse P12 (EUR) (nach Abzug eines eventuellen 

Ausgabeaufschlags) beläuft sich auf 1 Mio. EUR. In manchen 
Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem 
Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten. 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

- 
Die Bewertungen werden mindestens zweimal jährlich anstatt 

monatlich geprüft. 

Allianz Advanced 
Fixed Income Global 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

- 
Die Bewertungen werden mindestens zweimal jährlich anstatt 

monatlich geprüft. 



Betreff 
BIS ZUM 

27. März 2025 
AB DEM 

28. März 2025 

Allianz Advanced 
Fixed Income Global 

Aggregate 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

- 
Die Bewertungen werden mindestens zweimal jährlich anstatt 

monatlich geprüft. 

Allianz Advanced 
Fixed Income Short 

Duration 

Weitere Bestimmungen oder 
Beschränkungen 

Anpassung aus 
Transparenzgründen. 

- 

Anteile der Anteilklassen P12 können nur über die im Auftrag 
der Fondsdepot Bank GmbH handelnden vertraglich 
gebundenen Vermittler von Allianz erworben werden. 

Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der 
Anteilklasse P12 (EUR) (nach Abzug eines eventuellen 

Ausgabeaufschlags) beläuft sich auf 1 Mio. EUR. In manchen 
Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem 
Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten. 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

- 
Die Bewertungen werden mindestens zweimal jährlich anstatt 

monatlich geprüft. 

Allianz Best Styles 
Europe Equity SRI 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Die Ausschlusskriterien 
wurden angepasst. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes 
Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, 
herstellen, verwenden, in Stand halten, zum Verkauf 

anbieten, vertreiben, lagern oder transportieren, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, 
verwenden, in Stand halten, zum Verkauf anbieten, 

vertreiben, lagern oder transportieren, 

die mehr als 5 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen 

erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit dem Abbau 
thermischer Kohle erzielen, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit der Exploration, dem 
Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination 

thermischer Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit 

einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 
e/kWh erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen, 

die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Summe von (i) 
der Durchführung von hydraulischer Frakturierung und (ii) 
der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang 

damit erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Summe von (i) 
der Durchführung von hydraulischer Frakturierung und (ii) der 

Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang damit 
erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit der Herstellung von 
Alkohol erwirtschaften (bezieht sich nur auf Spirituosen), 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit der Herstellung von 
Alkohol erwirtschaften (bezieht sich nur auf Spirituosen), 

die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion 
genetisch veränderter Organismen („GVO“) für 

landwirtschaftliche Zwecke erzielen, 

die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion 
genetisch veränderter Organismen („GVO“) für 

landwirtschaftliche Zwecke erzielen, 

die mehr als 10 % ihrer Umsatzerlöse aus der Summe von 
(i) der Energieproduktion aus Kernenergie und (ii) der 

Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang damit 
erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsatzerlöse aus der Summe von (i) 
der Energieproduktion aus Kernenergie und (ii) der 

Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang damit 
erwirtschaften, 

die an arktischen Bohrungen beteiligt sind, die an arktischen Bohrungen beteiligt sind, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit Glücksspiel 
erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit Glücksspiel 
erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit (i) der Produktion oder 
(ii) der Exploration von Ölsand erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit (i) der Produktion oder (ii) 
der Exploration von Ölsand erwirtschaften, 

- 
die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Vertrieb oder Raffination von erdölbasierten Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Herstellung oder Vertrieb von gasförmigen Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit (i) der Produktion oder 
(ii) dem Vertrieb/Verkauf von Pornografie erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit (i) der Produktion oder (ii) 
dem Vertrieb/Verkauf von Pornografie erwirtschaften, 

Als Referenzwert 
(Benchmark) ausgewiesener 

Index 
- 

Der Investmentmanager wird keine Benchmark mehr 
einsetzen, um die Ausrichtung des Teilfonds auf die von ihm 
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu 

bestimmen. 



Betreff 
BIS ZUM 

27. März 2025 
AB DEM 

28. März 2025 

Allianz Best Styles 
Global Equity SRI 

Weitere Bestimmungen oder 
Beschränkungen 

Anpassung aus 
Transparenzgründen. 

- 

Anteile der Anteilklasse AT2 (EUR) dürfen nur von UniCredit 
SpA und ihren Tochtergesellschaften und deren Kunden 

sowie Kunden weiterer ausgewählter, in Italien ansässiger 
Vertriebspartner erworben werden. Die betreffenden Anteile 
werden nach alleinigem Ermessen und mit Zustimmung der 

Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. 
Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der 

Anteilklasse AT2 (EUR) (nach Abzug eines eventuellen 
Ausgabeaufschlags) beläuft sich auf 100.000 EUR. In 

manchen Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft nach 
eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge 

gestatten. 
Anteile der Anteilklassen P12 können nur über die im Auftrag 

der Fondsdepot Bank GmbH handelnden vertraglich 
gebundenen Vermittler von Allianz erworben werden. 

Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der 
Anteilklasse P12 (EUR) (nach Abzug eines eventuellen 

Ausgabeaufschlags) beläuft sich auf 1 Mio. EUR. In manchen 
Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem 
Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten. 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Die Ausschlusskriterien 
wurden angepasst. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes 
Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, 
herstellen, verwenden, in Stand halten, zum Verkauf 

anbieten, vertreiben, lagern oder transportieren, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, 
verwenden, in Stand halten, zum Verkauf anbieten, 

vertreiben, lagern oder transportieren, 

die mehr als 5 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen 

erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit dem Abbau 
thermischer Kohle erzielen, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit der Exploration, dem 
Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination 

thermischer Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit 

einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 
e/kWh erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen, 

die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Summe von (i) 
der Durchführung von hydraulischer Frakturierung und (ii) 
der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang 

damit erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Summe von (i) 
der Durchführung von hydraulischer Frakturierung und (ii) der 

Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang damit 
erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit der Herstellung von 
Alkohol erwirtschaften (bezieht sich nur auf Spirituosen), 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit der Herstellung von 
Alkohol erwirtschaften (bezieht sich nur auf Spirituosen), 

die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion 
genetisch veränderter Organismen („GVO“) für 

landwirtschaftliche Zwecke erzielen, 

die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion 
genetisch veränderter Organismen („GVO“) für 

landwirtschaftliche Zwecke erzielen, 

die mehr als 10 % ihrer Umsatzerlöse aus der Summe von 
(i) der Energieproduktion aus Kernenergie und (ii) der 

Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang damit 
erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsatzerlöse aus der Summe von (i) 
der Energieproduktion aus Kernenergie und (ii) der 

Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang damit 
erwirtschaften, 

die an arktischen Bohrungen beteiligt sind, die an arktischen Bohrungen beteiligt sind, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit Glücksspiel 
erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit Glücksspiel 
erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit (i) der Produktion oder 
(ii) der Exploration von Ölsand erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit (i) der Produktion oder (ii) 
der Exploration von Ölsand erwirtschaften, 

- 
die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Vertrieb oder Raffination von erdölbasierten Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Herstellung oder Vertrieb von gasförmigen Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit (i) der Produktion oder 
(ii) dem Vertrieb/Verkauf von Pornografie erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit (i) der Produktion oder (ii) 
dem Vertrieb/Verkauf von Pornografie erwirtschaften, 

Als Referenzwert 
(Benchmark) ausgewiesener 

Index 
- 

Der Investmentmanager wird keine Benchmark mehr 
einsetzen, um die Ausrichtung des Teilfonds auf die von ihm 
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu 

bestimmen. 
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Allianz Best Styles US 
Equity 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

- 
Die Bewertungen werden mindestens zweimal jährlich anstatt 

monatlich geprüft. 

Allianz Better World 
Defensive 

Anlagebeschränkungen 

Der Teilfonds ist nicht mehr als 
„ausländische 

Portfolioinvestitionen“ (FPI) 
registriert (s. Erläuterung dazu 
im Abschnitt „Definitionen“ des 

Prospekts). 

Der Teilfonds handelt als registrierte FPI - 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Die Ausschlusskriterien 
wurden angepasst. 

Der Investmentmanager 
ermittelt anhand einer 

zusätzlichen proprietären 
Methode, wie nachhaltige 

Investitionen zum nachhaltigen 
Anlageziel des Teilfonds 

beitragen. 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes 
Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, 
herstellen, verwenden, in Stand halten, zum Verkauf 

anbieten, vertreiben, lagern oder transportieren, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, 
verwenden, in Stand halten, zum Verkauf anbieten, 

vertreiben, lagern oder transportieren, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen 

erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit dem Abbau 
thermischer Kohle erzielen, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit der Exploration, dem 
Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination 

thermischer Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

- 
die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Vertrieb oder Raffination von erdölbasierten Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Herstellung oder Vertrieb von gasförmigen Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit 

einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 
e/kWh erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

- 

Bei Emittenten, bei denen nachhaltige Investitionen 
mindestens 20 % ihres gesamten Geschäftsvolumens 

ausmachen und die auf das Netto-Null-Ziel ausgerichtet sind 
oder sich im Übergang zu dieser Ausrichtung befinden, erhöht 

der Investmentmanager den Anteil an nachhaltigen 
Investitionen um 20 %. Der Übergang zur Ausrichtung auf 

Netto-Null wird angenommen, wenn die Emittenten (1) Netto-
Null bereits erreichen, (2) auf Netto-Null ausgerichtet sind 
oder (3) sich im Prozess der Ausrichtung auf Netto-Null 
befinden. (4) Bei Emittenten, die sich Netto-Null lediglich 

verpflichtet haben oder die (5) nicht auf Netto-Null 
ausgerichtet sind, wird kein Übergang zum bzw. keine 

Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel angenommen. 

Allianz Better World 
Dynamic 

Anlagebeschränkungen 

Der Teilfonds ist nicht mehr als 
„ausländische 

Portfolioinvestitionen“ (FPI) 
registriert (s. Erläuterung dazu 
im Abschnitt „Definitionen“ des 

Prospekts). 

Der Teilfonds handelt als registrierte FPI - 
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Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Die Ausschlusskriterien 
wurden angepasst. 

Der Investmentmanager 
ermittelt anhand einer 

zusätzlichen proprietären 
Methode, wie nachhaltige 

Investitionen zum nachhaltigen 
Anlageziel des Teilfonds 

beitragen. 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes 
Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, 
herstellen, verwenden, in Stand halten, zum Verkauf 

anbieten, vertreiben, lagern oder transportieren, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, 
verwenden, in Stand halten, zum Verkauf anbieten, 

vertreiben, lagern oder transportieren, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen 

erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit dem Abbau 
thermischer Kohle erzielen, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit der Exploration, dem 
Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination 

thermischer Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

- 
die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Vertrieb oder Raffination von erdölbasierten Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Herstellung oder Vertrieb von gasförmigen Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit 

einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 
e/kWh erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

- 

Bei Emittenten, bei denen nachhaltige Investitionen 
mindestens 20 % ihres gesamten Geschäftsvolumens 

ausmachen und die auf das Netto-Null-Ziel ausgerichtet sind 
oder sich im Übergang zu dieser Ausrichtung befinden, erhöht 

der Investmentmanager den Anteil an nachhaltigen 
Investitionen um 20 %. Der Übergang zur Ausrichtung auf 

Netto-Null wird angenommen, wenn die Emittenten (1) Netto-
Null bereits erreichen, (2) auf Netto-Null ausgerichtet sind 
oder (3) sich im Prozess der Ausrichtung auf Netto-Null 
befinden. (4) Bei Emittenten, die sich Netto-Null lediglich 

verpflichtet haben oder die (5) nicht auf Netto-Null 
ausgerichtet sind, wird kein Übergang zum bzw. keine 

Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel angenommen. 

Allianz Better World 
Moderate 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Die Ausschlusskriterien 
wurden angepasst. 

Der Investmentmanager 
ermittelt anhand einer 

zusätzlichen proprietären 
Methode, wie nachhaltige 

Investitionen zum nachhaltigen 
Anlageziel des Teilfonds 

beitragen. 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes 
Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, 
herstellen, verwenden, in Stand halten, zum Verkauf 

anbieten, vertreiben, lagern oder transportieren, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, 
verwenden, in Stand halten, zum Verkauf anbieten, 

vertreiben, lagern oder transportieren, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen 

erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit dem Abbau 
thermischer Kohle erzielen, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit der Exploration, dem 
Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination 

thermischer Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

- 
die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Vertrieb oder Raffination von erdölbasierten Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Herstellung oder Vertrieb von gasförmigen Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit 

einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 
e/kWh erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

- 
Bei Emittenten, bei denen nachhaltige Investitionen 

mindestens 20 % ihres gesamten Geschäftsvolumens 



Betreff 
BIS ZUM 

27. März 2025 
AB DEM 

28. März 2025 

ausmachen und die auf das Netto-Null-Ziel ausgerichtet sind 
oder sich im Übergang zu dieser Ausrichtung befinden, erhöht 

der Investmentmanager den Anteil an nachhaltigen 
Investitionen um 20 %. Der Übergang zur Ausrichtung auf 

Netto-Null wird angenommen, wenn die Emittenten (1) Netto-
Null bereits erreichen, (2) auf Netto-Null ausgerichtet sind 
oder (3) sich im Prozess der Ausrichtung auf Netto-Null 
befinden. (4) Bei Emittenten, die sich Netto-Null lediglich 

verpflichtet haben oder die (5) nicht auf Netto-Null 
ausgerichtet sind, wird kein Übergang zum bzw. keine 

Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel angenommen. 

Allianz Capital Plus 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Hinzufügung eines 
zusätzlichen Ansatzes. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. 

- 

Anteil der Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel: Falls dieser 
Ansatz für einen Teil des Teilfonds gewählt wird, investiert der 

Investmentmanager einen im Laufe der Zeit steigenden 
Mindestprozentsatz in Emittenten, die sich zum Ziel des Pariser 

Abkommens bekennen und konkrete Maßnahmen zu seiner 
Erreichung ergreifen. Das Ziel des Pariser Abkommens besteht 
darin, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 °C 
zu begrenzen. Um dies zu erreichen, ist ein fixes Budget für 

Treibhausgasemissionen erforderlich. Damit die Netto-
Emissionen einen Wert von Null erreichen können („Netto 
Null“), müssen außerdem bis etwa 2050 die verbleibenden 

Emissionen vollständig durch Entnahme von Kohlendioxid aus 
der Atmosphäre ausgeglichen werden. Der Investmentmanager 
hat eine Methodik entwickelt, um die Verpflichtungen, Ziele und 

Fähigkeiten von Emittenten zu beurteilen, den Übergang zur 
Erreichung des Netto-Null-Ziels umzusetzen. 

Allianz Capital Plus 
Global 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Hinzufügung eines 
zusätzlichen Ansatzes. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. 

- 

Anteil der Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel: Falls dieser 
Ansatz für einen Teil des Teilfonds gewählt wird, investiert der 

Investmentmanager einen im Laufe der Zeit steigenden 
Mindestprozentsatz in Emittenten, die sich zum Ziel des Pariser 

Abkommens bekennen und konkrete Maßnahmen zu seiner 
Erreichung ergreifen. Das Ziel des Pariser Abkommens besteht 
darin, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 °C 
zu begrenzen. Um dies zu erreichen, ist ein fixes Budget für 

Treibhausgasemissionen erforderlich. Damit die Netto-
Emissionen einen Wert von Null erreichen können („Netto 
Null“), müssen außerdem bis etwa 2050 die verbleibenden 

Emissionen vollständig durch Entnahme von Kohlendioxid aus 
der Atmosphäre ausgeglichen werden. Der Investmentmanager 
hat eine Methodik entwickelt, um die Verpflichtungen, Ziele und 

Fähigkeiten von Emittenten zu beurteilen, den Übergang zur 
Erreichung des Netto-Null-Ziels umzusetzen. 

Allianz China Future 
Technologies 

Weitere Bestimmungen oder 
Beschränkungen 

Anpassung aus 
Transparenzgründen. 

Anteile der Anteilklasse PT9 dürfen nur von Credit Suisse 
oder deren verbundenen Unternehmen erworben werden. 

Anteile der Anteilklasse PT9 dürfen nur von der UBS Group 
AG oder ihren verbundenen Unternehmen erworben werden. 

Allianz Clean Planet 

Anlagebeschränkungen 

Die Berücksichtigung von SDG 
Nr. 11 wurde hinzugefügt, um 
das Nachhaltigkeitsmerkmal 
des Teilfonds zu erweitern. 

Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in 
Unternehmen mit Engagement im Bereich einer saubereren 

Umwelt investiert. Bei Unternehmen, die im Bereich einer 
saubereren Umwelt tätig sind, handelt es sich um 

Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen 
anbieten, die einen aktiven positiven Beitrag zur Verbesserung 
in Bezug auf Herausforderungen leisten, die mit drei zentralen 
Dimensionen einer sauberen Umwelt verbunden sind. Hierbei 

handelt es sich um die Kernthemen (i) sauberes Land, (ii) 
Energiewende und (iii) sauberes Wasser im Sinne der SDGs 

Nr. 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 14 und 15. 

Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in 
Unternehmen mit Engagement im Bereich einer saubereren 

Umwelt investiert. Bei Unternehmen, die im Bereich einer 
saubereren Umwelt tätig sind, handelt es sich um 

Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen 
anbieten, die einen aktiven positiven Beitrag zur Verbesserung 
in Bezug auf Herausforderungen leisten, die mit drei zentralen 
Dimensionen einer sauberen Umwelt verbunden sind. Hierbei 

handelt es sich um die Kernthemen (i) sauberes Land, (ii) 
Energiewende und (iii) sauberes Wasser im Sinne der SDGs 

Nr. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 und 15. 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Die Ausschlusskriterien 
wurden angepasst. 

Hinzufügung eines 
zusätzlichen Ziels für 

nachhaltige Entwicklung 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes 
Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, 
herstellen, verwenden, in Stand halten, zum Verkauf 

anbieten, vertreiben, lagern oder transportieren, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, 
verwenden, in Stand halten, zum Verkauf anbieten, 

vertreiben, lagern oder transportieren, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen 

erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erwirtschaften, 
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die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit dem Abbau 
thermischer Kohle erzielen, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit der Exploration, dem 
Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination 

thermischer Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

- 
die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Vertrieb oder Raffination von erdölbasierten Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Herstellung oder Vertrieb von gasförmigen Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit 

einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 
e/kWh erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

- Nachhaltige Städte und Siedlungen 

Allianz Climate 
Transition 

Umbenennung des Teilfonds 

Die Umbenennung der 
Teilfonds spiegelt deren 

spezifische Ausrichtung wider. 

Allianz Climate Transition 
Allianz Climate Transition AT (EUR) 

LU1865149808 / A2N34C 
Allianz Climate Transition IT (EUR) 

LU1865150210 / A2N34F 
Allianz Climate Transition PT2 (EUR) 

LU1865149980 / A2N34D 
Allianz Climate Transition RT (EUR) 

LU2432359284 / A3DCE9 
Allianz Climate Transition W (EUR) 

LU1917777192 / A2PBBP 

Allianz Climate Transition Europe 
Allianz Climate Transition Europe AT (EUR) 

LU1865149808 / A2N34C 
Allianz Climate Transition Europe IT (EUR) 

LU1865150210 / A2N34F 
Allianz Climate Transition Europe PT2 (EUR) 

LU1865149980 / A2N34D 
Allianz Climate Transition Europe RT (EUR) 

LU2432359284 / A3DCE9 
Allianz Climate Transition Europe W (EUR) 

LU1917777192 / A2PBBP 

Die nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungsverordnung 

sowie spezifische 
Informationen, die gemäß 

Taxonomieverordnung 
offenzulegen sind 

Der Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen des 

Teilfonds wurde angepasst, 
um das 

Nachhaltigkeitsmerkmal des 
Teilfonds zu stärken. 

Mindestbetrag für nachhaltige Investitionen 
15,00 % 

Mindestbetrag für taxonomiekonforme Investitionen 
0,01 % 

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
JA 

Mindestbetrag für nachhaltige Investitionen 
30,00 % 

Mindestbetrag für taxonomiekonforme Investitionen 
0,01 % 

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
JA 

Beworbene ökologische 
und/oder soziale Merkmale 

Den Merkmalen Umwelt, 
Menschenrechte, Governance 
und/oder Geschäftsverhalten 

des Teilfonds wurde die 
Komponente der Ausrichtung 

auf Netto-Null hinzugefügt. 

- 

Der Investmentmanager investiert einen im Laufe der Zeit 
steigenden Mindestprozentsatz in Emittenten, die sich zum 

Ziel des Pariser Abkommens bekennen und konkrete 
Maßnahmen zu seiner Erreichung ergreifen. Das Ziel des 

Pariser Abkommens besteht darin, den globalen 
Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen. Um 

dies zu erreichen, ist ein fixes Budget für 
Treibhausgasemissionen erforderlich. Damit die Netto-

Emissionen einen Wert von Null erreichen können („Netto 
Null“), müssen außerdem bis etwa 2050 die verbleibenden 
Emissionen vollständig durch Entnahme von Kohlendioxid 

aus der Atmosphäre ausgeglichen werden. 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Anpassung der verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. 

Der dritte Schritt ist noch kein Bestandteil der verbindlichen 
Elemente. 

In einem dritten Schritt hat der Investmentmanager eine 
Methodik entwickelt, die auf externe Datenanbieter und 

internes Research zurückgreift, um die Verpflichtungen, Ziele 
und Fähigkeiten von Emittenten zu beurteilen, den Übergang 

zur Erreichung des Netto-Null-Ziels umzusetzen. Der 
Investmentmanager bewertet Emittenten anhand mehrerer 
Kriterien auf Grundlage von Daten zu einzelnen Emittenten, 

die von externen Datenanbietern bereitgestellt werden. Diese 
Kriterien sind beispielsweise Ziele für 2050, Ziele zur 

Emissionsreduzierung, tatsächliche Emissionsreduzierung im 
Verhältnis zu den diesbezüglichen Zielen, Offenlegung von 

Emissionen, Übergangspläne oder Ausrichtung der 
Kapitalallokation. Für Emittenten aus Sektoren mit hohem 

Klima-Impact bestehen strengere Umsetzungsanforderungen 
als für Sektoren aus derselben Kategorie, jedoch mit 

geringerem Impact. Jeder Emittent wird dann in eine der 
folgenden Übergangskategorien eingestuft: (1) Netto-Null wird 

aktuell erreicht, (2) Ausrichtung auf Netto-Null ist vollzogen, 
(3) Laufender Prozess der Ausrichtung auf Netto-Null, (4) 

Selbstverpflichtung auf Netto-Null und (5) Keine Ausrichtung 
auf Netto-Null. Da sich Emittentendaten im Laufe der Zeit 

ändern, wird der Investmentmanager die Methodik, die 
Rahmenbedingungen und die Kriterien regelmäßig 

überprüfen. 
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Das Portfolio des Teilfonds muss zu mindestens 80 % aus 
Emittenten bestehen, die in eine der fünf Kategorien 

eingestuft sind. Berechnungsgrundlage für diesen 80 %-
Schwellenwert ist der Nettoinventarwert des Teilfonds mit 

Ausnahme derjenigen Vermögenswerte, für die die 
erforderlichen Daten nicht verfügbar sind, z. B. Barmittel und 
Derivate.  Derivate werden in der Regel nicht kategorisiert. 

Die Kategorisierung erfolgt jedoch normalerweise bei 
Derivaten (mit Ausnahme von Credit Default Swaps), deren 

Basiswert ein einzelner Unternehmensemittent ist. Der 
Investmentmanager ist bestrebt, durch die Zusammenarbeit 

mit Datenanbietern und/oder Emittenten die Datenabdeckung 
zu verbessern. Der Umfang des Portfolioteils, der nicht 

kategorisiert werden kann, variiert in Abhängigkeit von der im 
Prospekt beschriebenen allgemeinen Anlagestrategie des 

Teilfonds. 

Anlagen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) in 
Emittenten in den Kategorien (1) Netto-Null wird aktuell 

erreicht, (2) Ausrichtung auf Netto-Null ist vollzogen und (3) 
Laufender Prozess der Ausrichtung auf Netto-Null werden 
dem Anteil des Portfolios zugerechnet, der bis 1. Oktober 
2030 die Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel erreicht. Der 

Anteil des Teilfonds mit Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel 
wird berechnet, indem die Gewichtung des Portfolios in 
Emittenten ermittelt wird, die zum 1. Oktober 2030 den 

Kategorien (1) bis (3) angehören. 

Anlagen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) in 
Emittenten in den Kategorien (1) Netto-Null wird aktuell 
erreicht und (2) Ausrichtung auf Netto-Null ist vollzogen 

werden ab 1. Oktober 2030 dem Anteil des Portfolios mit 
Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel zugerechnet. Der Anteil 
des Teilfonds mit Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel wird 

berechnet, indem die Gewichtung des Portfolios in Emittenten 
ermittelt wird, die nach dem 1. Oktober 2030 den Kategorien 

(1) bis (2) angehören. 

Bis zum 30. September 2030 muss der Anteil des Teilfonds-
Portfolios mit Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel mindestens 

30 % betragen. Ab 1. Oktober 2030 muss der Anteil des 
Teilfonds-Portfolios mit Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel 
mindestens 50 % betragen. Insbesondere Schwellenwerte, 

die nach 2030 gelten, werden vor dem 1. Oktober 2030 
festgelegt. 

Der Investmentmanager wählt und gewichtet die übrigen 
Emittenten des Anlageuniversums (d. h. nach Anwendung der 

Ausschlusskriterien) so, dass der Anteil der Netto-Null-
Ausrichtung des Teilfonds-Portfolios die Anforderungen erfüllt 

oder übertrifft. 

Allianz Credit 
Opportunities 

Anlageziel 

Im Rahmen der Bemühungen 
der Verwaltungsgesellschaft, 
die Produktpalette stärker in 
Richtung Nachhaltigkeit zu 

entwickeln, fördert der 
Teilfonds ökologische und 

soziale Merkmale, indem er 
einen vorab festgelegten 

Mindestanteil nachhaltiger 
Investitionen anstrebt. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen 
Rentenmärkten. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den 
weltweiten Rentenmärkten unter Berücksichtigung von 

ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. 

Anlagebeschränkungen 

- 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie 

die angewandten Ausschlusskriterien. 

Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenländern investiert 
werden. 

Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenländern investiert 
werden. 

Das Teilfondsvermögen (mit Ausnahme von ABS/MBS) darf 
in High-Yield-Anlagen Typ 2 investiert werden. 

Das Teilfondsvermögen (mit Ausnahme von ABS/MBS) darf 
in High-Yield-Anlagen Typ 2 investiert werden. 
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Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien 
investiert werden. In dieser Begrenzung enthalten sind 
Aktien und vergleichbare Wertpapiere oder Rechte zur 

Ausübung von Zeichnungs-, Umtausch- und Optionsrechten 
auf Anlagen wie Wandelschuldverschreibungen, CoCo-

Bonds und Optionsanleihen. 

Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert 
werden. In dieser Begrenzung enthalten sind Aktien und 

vergleichbare Wertpapiere oder Rechte zur Ausübung von 
Zeichnungs-, Umtausch- und Optionsrechten auf Anlagen wie 

Wandelschuldverschreibungen, CoCo-Bonds und 
Optionsanleihen. 

Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten 

Duration: minus 1 bis 2 Jahre Duration: minus 1 bis 2 Jahre 

Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. 

Der Investmentmanager konzentriert sich auf die folgenden 
Arten von Strategien: 

Der Investmentmanager konzentriert sich auf die folgenden 
Arten von Strategien: 

Long/Short-Anleihestrategien 
Das Long/Short-Anleihesegment umfasst verschiedene breit 

gestreute Anleihestrategien, die vor allem am Markt für 
Unternehmensanleihen über Anleihen, Derivate und 

Barmittel umgesetzt werden. Eine übliche Anlagestrategie 
sieht vor, Preisdiskrepanzen zwischen den Wertpapieren 

eines oder mehrerer Emittenten innerhalb desselben Sektors 
oder Marktsegments zu nutzen. Die Strategien können 

hinsichtlich der Bonitätsanforderungen und des regionalen 
Engagements variieren. Einige können auch darauf 

ausgerichtet sein, ereignisabhängige Chancen auf dem 
globalen Markt für Unternehmensanleihen zu nutzen. 

Long/Short-Anleihestrategien 
Das Long/Short-Anleihesegment umfasst verschiedene breit 

gestreute Anleihestrategien, die vor allem am Markt für 
Unternehmensanleihen über Anleihen, Derivate und Barmittel 

umgesetzt werden. Eine übliche Anlagestrategie sieht vor, 
Preisdiskrepanzen zwischen den Wertpapieren eines oder 

mehrerer Emittenten innerhalb desselben Sektors oder 
Marktsegments zu nutzen. Die Strategien können hinsichtlich 
der Bonitätsanforderungen und des regionalen Engagements 

variieren. Einige können auch darauf ausgerichtet sein, 
ereignisabhängige Chancen auf dem globalen Markt für 

Unternehmensanleihen zu nutzen. 

Benchmark: EURO SHORT-TERM RATE (€STR). 
Freiheitsgrad: signifikant. Voraussichtliche Überschneidung: 

nicht anwendbar 

Benchmark: EURO SHORT-TERM RATE (€STR). 
Freiheitsgrad: signifikant. Voraussichtliche Überschneidung: 

nicht anwendbar 

Die nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungsverordnung 

sowie spezifische 
Informationen, die gemäß 

Taxonomieverordnung 
offenzulegen sind 

Keine Verwaltung gemäß Artikel 8 (1) der SFDR. 

Mindestbetrag für nachhaltige Investitionen 
20,00 % 

Mindestbetrag für taxonomiekonforme Investitionen 
0,01 % 

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
JA 

Allianz Cyber Security 

Weitere Bestimmungen oder 
Beschränkungen 

Anpassung aus 
Transparenzgründen. 

- 

Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der 
Anteilklasse AT2 (SEK) (nach Abzug eines eventuellen 
Ausgabeaufschlags) beläuft sich auf 500.000 SEK. In 

manchen Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft nach 
eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge 

gestatten. 

Allianz Dynamic 
Allocation Plus Equity 

Anlagebeschränkungen 

Die Änderung der Benchmark 
wird den Anlageprozess 
besser widerspiegeln, 

insbesondere das 
Nachhaltigkeitsmerkmal des 

Teilfonds. 

Benchmark: MSCI World Total Return Net. Freiheitsgrad: 
wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich 

Benchmark: MSCI World Ext. SRI 5% Issuer Capped Total 
Return Net. Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche 

Überschneidung: geringfügig 

Risikomanagementverfahren 
Das Vergleichsvermögen entspricht der Zusammensetzung 

des MSCI World. 
Das Vergleichsvermögen entspricht der Zusammensetzung 

des MSCI World Ext. SRI 5% Issuer Capped. 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Hinzufügung eines 
zusätzlichen Ansatzes. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. - 

Anteil der Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel: Falls dieser 
Ansatz für einen Teil des Teilfonds gewählt wird, investiert der 

Investmentmanager einen im Laufe der Zeit steigenden 
Mindestprozentsatz in Emittenten, die sich zum Ziel des 

Pariser Abkommens bekennen und konkrete Maßnahmen zu 
seiner Erreichung ergreifen. Das Ziel des Pariser Abkommens 

besteht darin, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich 
unter 2 °C zu begrenzen. Um dies zu erreichen, ist ein fixes 
Budget für Treibhausgasemissionen erforderlich. Damit die 

Netto-Emissionen einen Wert von Null erreichen können 
(„Netto Null“), müssen außerdem bis etwa 2050 die 

verbleibenden Emissionen vollständig durch Entnahme von 
Kohlendioxid aus der Atmosphäre ausgeglichen werden. Der 

Investmentmanager hat eine Methodik entwickelt, um die 
Verpflichtungen, Ziele und Fähigkeiten von Emittenten zu 

beurteilen, den Übergang zur Erreichung des Netto-Null-Ziels 
umzusetzen. 
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Allianz Dynamic Multi 
Asset Strategy SRI 15 

Anlageziel 

Die Änderung erfolgt mit dem 
Ziel besserer Verständlichkeit. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein 
breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf 

globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang 
mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen mittelfristig 

eine Performance zu erreichen, die mit der eines 
Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 3 % 

bis 7 % vergleichbar ist. 
Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den 

Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt 
eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite 
von 3 % bis 7 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich 
wie bei einem Portfolio, das zu 85 % aus globalen Renten- 

(mit Absicherung in EUR) und zu 15 % aus globalen 
Aktienmärkten besteht. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen im Einklang mit 
ökologischen und/oder sozialen Merkmalen in ein breites Spektrum 

von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien- und 
Rentenmärkten, um mittel- bis langfristig eine Performance 
innerhalb einer Volatilitätsspanne von 3 % bis 7 % p. a. zu 

erreichen. 
Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den 

Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Anlageprozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt 

eine Wertentwicklung zu erzielen, die eine Volatilität des 
Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 3 % bis 7 % p. a. 

nicht unter- oder überschreitet, ähnlich wie bei einem Portfolio, das 
zu 85 % aus globalen Schuldtiteln (mit Absicherung in EUR) und zu 

15 % aus globalen Aktien besteht. 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Teilfonds in ein 

breites Spektrum von Anlageklassen investieren kann und nicht 
notwendigerweise ein Portfolio halten muss, das zu 85 % aus 

weltweiten Schuldtiteln und zu 15 % aus weltweiten Aktien besteht. 

Weitere Bestimmungen oder 
Beschränkungen 

Anpassung aus 
Transparenzgründen. 

- 

Anteile der Anteilklassen P12 können nur über die im Auftrag 
der Fondsdepot Bank GmbH handelnden vertraglich 
gebundenen Vermittler von Allianz erworben werden. 

Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der 
Anteilklasse P12 (EUR) (nach Abzug eines eventuellen 

Ausgabeaufschlags) beläuft sich auf 1 Mio. EUR. In manchen 
Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem 
Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten. 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Die Ausschlusskriterien 
wurden angepasst. 

Hinzufügung eines weiteren 
Aspekts. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes 
Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, 
herstellen, verwenden, in Stand halten, zum Verkauf 

anbieten, vertreiben, lagern oder transportieren, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, 
verwenden, in Stand halten, zum Verkauf anbieten, 

vertreiben, lagern oder transportieren, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen 

erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit dem Abbau 
thermischer Kohle erzielen, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit der Exploration, dem 
Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination 

thermischer Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

- 
die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Vertrieb oder Raffination von erdölbasierten Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Herstellung oder Vertrieb von gasförmigen Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit 

einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 
e/kWh erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

- 
Insgesamt muss der Investmentmanager mindestens 80 % 
des Teilfondsvermögens direkt in Wertpapiere mit einem 

internen Score oder SFDR-Zielfonds investieren. 

Allianz Dynamic Multi 
Asset Strategy SRI 30 

Anlageziel 

Die Änderung erfolgt mit dem 
Ziel besserer Verständlichkeit. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein 
breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf 

globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang 
mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen mittelfristig 

eine Performance zu erreichen, die mit der eines 
Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 4 % 

bis 10 % vergleichbar ist. 
Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den 

Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt 
eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite 
von 4 % bis 10 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich 
wie bei einem Portfolio, das zu 70 % aus globalen Renten- 

(mit Absicherung in EUR) und zu 30 % aus globalen 
Aktienmärkten besteht. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen im Einklang mit 
ökologischen und/oder sozialen Merkmalen in ein breites Spektrum 

von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien- und 
Rentenmärkten, um mittel- bis langfristig eine Performance 
innerhalb einer Volatilitätsspanne von 4 % bis 10 % p. a. zu 

erreichen. 
Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den 

Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Anlageprozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt 

eine Wertentwicklung zu erzielen, die eine Volatilität des 
Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 4 % bis 10 % p. a. 

nicht unter- oder überschreitet, ähnlich wie bei einem Portfolio, das 
zu 70 % aus globalen Schuldtiteln (mit Absicherung in EUR) und zu 

30 % aus globalen Aktien besteht. 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Teilfonds in ein 

breites Spektrum von Anlageklassen investieren kann und nicht 
notwendigerweise ein Portfolio halten muss, das zu 70 % aus 

weltweiten Schuldtiteln und zu 30 % aus weltweiten Aktien besteht. 
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Weitere Bestimmungen oder 
Beschränkungen 

Anpassung aus 
Transparenzgründen. 

- 

Anteile der Anteilklasse CT2 (EUR) dürfen nur von Allianz SE 
und deren Tochtergesellschaften erworben werden. 
Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der 

Anteilklasse CT2 (EUR) (nach Abzug eines eventuellen 
Ausgabeaufschlags) beläuft sich auf 75.000 EUR. In 

manchen Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft nach 
eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge 

gestatten. 
Anteile der Anteilklassen P12 können nur über die im Auftrag 

der Fondsdepot Bank GmbH handelnden vertraglich 
gebundenen Vermittler von Allianz erworben werden. 

Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der 
Anteilklasse P12 (EUR) (nach Abzug eines eventuellen 

Ausgabeaufschlags) beläuft sich auf 1 Mio. EUR. In manchen 
Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem 
Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten. 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Die Ausschlusskriterien 
wurden angepasst. 

Hinzufügung eines weiteren 
Aspekts. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes 
Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, 
herstellen, verwenden, in Stand halten, zum Verkauf 

anbieten, vertreiben, lagern oder transportieren, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, 
verwenden, in Stand halten, zum Verkauf anbieten, 

vertreiben, lagern oder transportieren, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen 

erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit dem Abbau 
thermischer Kohle erzielen, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit der Exploration, dem 
Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination 

thermischer Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

- 
die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Vertrieb oder Raffination von erdölbasierten Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Herstellung oder Vertrieb von gasförmigen Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit 

einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 
e/kWh erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

- 
Insgesamt muss der Investmentmanager mindestens 80 % 
des Teilfondsvermögens direkt in Wertpapiere mit einem 

internen Score oder SFDR-Zielfonds investieren. 

Allianz Dynamic Multi 
Asset Strategy SRI 50 

Anlageziel 

Die Änderung erfolgt mit dem 
Ziel besserer Verständlichkeit. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein 
breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf 

globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang 
mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen mittelfristig 

eine Performance zu erreichen, die mit der eines 
Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 % 

bis 12 % vergleichbar ist. 
Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den 

Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt 
eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite 
von 6 % bis 12 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich 
wie bei einem Portfolio, das zu 50 % aus globalen Renten- 

(mit Absicherung in EUR) und zu 50 % aus globalen 
Aktienmärkten besteht. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen im 
Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen in 

ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf 
globalen Aktien- und Rentenmärkten, um mittel- bis langfristig 
eine Performance innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 % 

bis 12 % p. a. zu erreichen. 
Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den 

Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Anlageprozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen 

Durchschnitt eine Wertentwicklung zu erzielen, die eine 
Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 

6 % bis 12 % p. a. nicht unter- oder überschreitet, ähnlich wie 
bei einem Portfolio, das zu 50 % aus globalen Schuldtiteln 
(mit Absicherung in EUR) und zu 50 % aus globalen Aktien 

besteht. 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Teilfonds in ein 

breites Spektrum von Anlageklassen investieren kann und 
nicht notwendigerweise ein Portfolio halten muss, das zu 

50 % aus weltweiten Schuldtiteln und zu 50 % aus weltweiten 
Aktien besteht. 



Betreff 
BIS ZUM 

27. März 2025 
AB DEM 

28. März 2025 

Weitere Bestimmungen oder 
Beschränkungen 

Anpassung aus 
Transparenzgründen. 

- 

Anteile der Anteilklassen P12 können nur über die im Auftrag 
der Fondsdepot Bank GmbH handelnden vertraglich 
gebundenen Vermittler von Allianz erworben werden. 

Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der 
Anteilklasse P12 (EUR) (nach Abzug eines eventuellen 

Ausgabeaufschlags) beläuft sich auf 1 Mio. EUR. In manchen 
Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem 
Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten. 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Die Ausschlusskriterien 
wurden angepasst. 

Hinzufügung eines weiteren 
Aspekts. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes 
Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, 
herstellen, verwenden, in Stand halten, zum Verkauf 

anbieten, vertreiben, lagern oder transportieren, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, 
verwenden, in Stand halten, zum Verkauf anbieten, 

vertreiben, lagern oder transportieren, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen 

erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit dem Abbau 
thermischer Kohle erzielen, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit der Exploration, dem 
Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination 

thermischer Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

- 
die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Vertrieb oder Raffination von erdölbasierten Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Herstellung oder Vertrieb von gasförmigen Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit 

einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 
e/kWh erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

- 
Insgesamt muss der Investmentmanager mindestens 80 % 
des Teilfondsvermögens direkt in Wertpapiere mit einem 

internen Score oder SFDR-Zielfonds investieren. 

Allianz Dynamic Multi 
Asset Strategy SRI 75 

Anlageziel 

Die Änderung erfolgt mit dem 
Ziel besserer Verständlichkeit. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein 
breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf 

globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang 
mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen mittelfristig 

eine Performance zu erreichen, die mit der eines 
Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 10 % 

bis 16 % vergleichbar ist. 
Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den 

Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt 
eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite 

von 10 % bis 16 % nicht zu unter- oder überschreiten, 
ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 25 % aus globalen 

Renten- (mit Absicherung in EUR) und zu 75 % aus globalen 
Aktienmärkten besteht. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen im 
Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen in 

ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf 
globalen Aktien- und Rentenmärkten, um mittel- bis langfristig 
eine Performance innerhalb einer Volatilitätsspanne von 10 % 

bis 16 % p. a. zu erreichen. 
Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den 

Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Anlageprozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen 

Durchschnitt eine Wertentwicklung zu erzielen, die eine 
Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 
10 % bis 16 % p. a. nicht unter- oder überschreitet, ähnlich 

wie bei einem Portfolio, das zu 25 % aus globalen 
Schuldtiteln (mit Absicherung in EUR) und zu 75 % aus 

globalen Aktien besteht. 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Teilfonds in ein 

breites Spektrum von Anlageklassen investieren kann und 
nicht notwendigerweise ein Portfolio halten muss, das zu 

25 % aus weltweiten Schuldtiteln und zu 75 % aus weltweiten 
Aktien besteht. 

Weitere Bestimmungen oder 
Beschränkungen 

Anpassung aus 
Transparenzgründen. 

- 

Anteile der Anteilklassen P12 können nur über die im Auftrag 
der Fondsdepot Bank GmbH handelnden vertraglich 
gebundenen Vermittler von Allianz erworben werden. 

Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der 
Anteilklasse P12 (EUR) (nach Abzug eines eventuellen 

Ausgabeaufschlags) beläuft sich auf 1 Mio. EUR. In manchen 
Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem 
Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten. 



Betreff 
BIS ZUM 

27. März 2025 
AB DEM 

28. März 2025 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Die Ausschlusskriterien 
wurden angepasst. 

Hinzufügung eines weiteren 
Aspekts. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten 
Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 

und die Leitsätze der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte verstoßen, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, 
verwenden, in Stand halten, zum Verkauf anbieten, 

vertreiben, lagern oder transportieren, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, 
verwenden, in Stand halten, zum Verkauf anbieten, vertreiben, 

lagern oder transportieren, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit dem Abbau thermischer 
Kohle erzielen, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit der Exploration, dem 
Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination 

thermischer Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

- 
die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Vertrieb oder Raffination von erdölbasierten Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Herstellung oder Vertrieb von gasförmigen Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit 

einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh 
erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 5 % 
ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

- 
Insgesamt muss der Investmentmanager mindestens 80 % des 
Teilfondsvermögens direkt in Wertpapiere mit einem internen 

Score oder SFDR-Zielfonds investieren. 

Allianz Emerging Asia 
Equity 

Umbenennung des Teilfonds 

Die Umbenennung der 
Teilfonds spiegelt deren 

spezifische Ausrichtung wider. 

Allianz Emerging Asia Equity 
Allianz Emerging Asia Equity A (USD) 

LU0348788117 / A0Q1H6 
Allianz Emerging Asia Equity AT (HKD) 

LU0589944569 / A1H668 
Allianz Emerging Asia Equity IT (USD) 

LU0348791418 / A0Q1J0 
Allianz Emerging Asia Equity RT (EUR) 

LU1254141333 / A14VUA 

Allianz Asia Ex China Equity 
Allianz Asia Ex China Equity A (USD) 

LU0348788117 / A0Q1H6 
Allianz Asia Ex China Equity AT (HKD) 

LU0589944569 / A1H668 
Allianz Asia Ex China Equity IT (USD) 

LU0348791418 / A0Q1J0 
Allianz Asia Ex China Equity RT (EUR) 

LU1254141333 / A14VUA 

Anlageziel 

Im Rahmen der Bemühungen der 
Verwaltungsgesellschaft, die 

Produktpalette stärker in 
Richtung Nachhaltigkeit zu 

entwickeln, fördert der Teilfonds 
ökologische und soziale 
Merkmale, indem er eine 

Treibhausgas (THG)-Intensität 
anstrebt, die unter der THG-

Intensität seiner Benchmark liegt. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in Aktien der 
asiatischen Schwellenländer (außer Japan, Hongkong und 
Singapur) und/oder von Ländern, die Bestandteil des MSCI 

Emerging Frontier Markets Asia sind. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien aus 
asiatischen Märkten (ohne VRC) im Einklang mit 

ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. 

Anlagebeschränkungen 

Nach einer regelmäßigen 
Überprüfung der Teilfondspalette 

(mit dem Ziel sicherzustellen, 
dass diese Palette angesichts 

der Entwicklung der 
Anlagemärkte für die Anleger 

relevant bleibt) wurde die 
Auffassung vertreten, dass es im 
besten Interesse der Anleger ist, 
den Teilfonds entsprechend neu 
zu positionieren und zu ändern. 

Der Teilfonds ermöglicht ein 
Engagement in asiatischen 

Wachstumstiteln, jedoch ohne 
das mit China verbundene 

Risiko. Dieser Teilfonds könnte 
auch für Kunden interessant sein, 

die China als eigenständige 
Allokation ausbauen möchten. 

- 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie die 

angewandten Ausschlusskriterien. 

Das Vermögen des Teilfonds kann in asiatischen 
Schwellenländern oder in Ländern, die Bestandteil des MSCI 

Emerging Frontier Markets Asia sind, angelegt werden. 

Das Teilfondsvermögen darf in asiatische Schwellenländer (mit 
Ausnahme der VRC) investiert werden. 

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für 
chinesische A-Aktien investiert werden 

- 

Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. 

Es gelten die Beschränkungen für Taiwan. Es gelten die Beschränkungen für Taiwan. 

Der Teilfonds handelt als registrierte FPI Der Teilfonds handelt als registrierte FPI 

Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. 

Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen 
Investmentsteuergesetz (Alternative 1), jedoch werden 

mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in 
Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 

Investmentsteuergesetz investiert. 

Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen 
Investmentsteuergesetz (Alternative 1), jedoch werden 

mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in 
Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz 

investiert. 



Betreff 
BIS ZUM 

27. März 2025 
AB DEM 

28. März 2025 

Benchmark: MSCI Emerging Frontier Markets Asia Total 
Return Net. Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche 

Überschneidung: erheblich 

Benchmark: MSCI Emerging Markets Asia ex China 10/40. 
Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: 

erheblich 

Risikomanagementverfahren 
Das Vergleichsvermögen entspricht der Zusammensetzung 

des MSCI Emerging Frontier Markets Asia. 
Das Vergleichsvermögen entspricht der Zusammensetzung 

des MSCI Emerging Markets Asia ex China 10/40. 

Die nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungsverordnung 

sowie spezifische 
Informationen, die gemäß 

Taxonomieverordnung 
offenzulegen sind 

Keine Verwaltung gemäß Artikel 8 (1) der SFDR. 

Mindestbetrag für nachhaltige Investitionen 
10,00 % 

Mindestbetrag für taxonomiekonforme Investitionen 
0,00 % 

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
JA 

Allianz Emerging 
Markets Equity SRI 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Die Ausschlusskriterien 
wurden angepasst. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes 
Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, 
herstellen, verwenden, in Stand halten, zum Verkauf 

anbieten, vertreiben, lagern oder transportieren, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, 
verwenden, in Stand halten, zum Verkauf anbieten, 

vertreiben, lagern oder transportieren, 

die mehr als 5 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen 

erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit dem Abbau 
thermischer Kohle erzielen, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit der Exploration, dem 
Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination 

thermischer Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit 

einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 
e/kWh erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen, 

die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Summe von (i) 
der Durchführung von hydraulischer Frakturierung und (ii) 
der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang 

damit erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Summe von (i) 
der Durchführung von hydraulischer Frakturierung und (ii) der 

Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang damit 
erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit der Herstellung von 
Alkohol erwirtschaften (bezieht sich nur auf Spirituosen), 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit der Herstellung von 
Alkohol erwirtschaften (bezieht sich nur auf Spirituosen), 

die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion 
genetisch veränderter Organismen („GVO“) für 

landwirtschaftliche Zwecke erzielen, 

die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion 
genetisch veränderter Organismen („GVO“) für 

landwirtschaftliche Zwecke erzielen, 

die mehr als 10 % ihrer Umsatzerlöse aus der Summe von 
(i) der Energieproduktion aus Kernenergie und (ii) der 

Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang damit 
erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsatzerlöse aus der Summe von (i) 
der Energieproduktion aus Kernenergie und (ii) der 

Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang damit 
erwirtschaften, 

die an arktischen Bohrungen beteiligt sind, die an arktischen Bohrungen beteiligt sind, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit Glücksspiel 
erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit Glücksspiel 
erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit (i) der Produktion oder 
(ii) der Exploration von Ölsand erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit (i) der Produktion oder (ii) 
der Exploration von Ölsand erwirtschaften, 

- 
die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Vertrieb oder Raffination von erdölbasierten Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Herstellung oder Vertrieb von gasförmigen Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit (i) der Produktion oder 
(ii) dem Vertrieb/Verkauf von Pornografie erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit (i) der Produktion oder (ii) 
dem Vertrieb/Verkauf von Pornografie erwirtschaften, 

Als Referenzwert 
(Benchmark) ausgewiesener 

Index 
- 

Der Investmentmanager wird keine Benchmark mehr 
einsetzen, um die Ausrichtung des Teilfonds auf die von ihm 
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu 

bestimmen. 



Betreff 
BIS ZUM 

27. März 2025 
AB DEM 

28. März 2025 

Allianz Emerging 
Markets Select Bond 

Anlagebeschränkungen 

Die zusätzliche 
Anlagebeschränkung wird aus 
Gründen der Transparenz auf 
Grundlage einer aktualisierten 
italienischen Regulierung für 

Anlagen aus Zielfonds 
hinzugefügt. 

Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in 
Schuldtitel aus Schwellenländern oder Ländern investiert, 

die im J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global 
Diversified, im J.P. MORGAN Corporate Emerging Market 

Bond oder im J.P. MORGAN Government Bond – Emerging 
Markets (GBI-EM) Global vertreten sind 

Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in 
Schuldtitel aus Schwellenländern oder Ländern investiert, die 

im J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global 
Diversified, im J.P. MORGAN Corporate Emerging Market 

Bond oder im J.P. MORGAN Government Bond – Emerging 
Markets (GBI-EM) Global vertreten sind 

- 
Mindestens 50 % des Teilfondsvermögens werden in 

Schuldtitel mit einem Rating von mindestens BB (Standard & 
Poor's und Fitch) oder mindestens Ba2 (Moody's) investiert. 

Das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 1 
investiert werden, jedoch darf das Teilfondsvermögen in 
Schuldtitel investiert werden, die nur mit CC (Standard & 
Poor’s) oder niedriger bewertet sind (darunter höchstens 

10 % notleidende Wertpapiere). 

Das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 1 
investiert werden, jedoch darf das Teilfondsvermögen in 
Schuldtitel investiert werden, die nur mit CC (Standard & 
Poor’s) oder niedriger bewertet sind (darunter höchstens 

10 % notleidende Wertpapiere). 

Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den 
Rentenmärkten der VR China investiert werden. 

Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den 
Rentenmärkten der VR China investiert werden. 

Duration: minus 4 bis 8 Jahre Duration: minus 4 bis 8 Jahre 

Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. 

Der Teilfonds handelt als registrierte FPI Der Teilfonds handelt als registrierte FPI 

Benchmark: J.P. MORGAN Emerging Markets Blended 
(JEMB) Equal Weighted Total Return. Freiheitsgrad: 

wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich 

Benchmark: J.P. MORGAN Emerging Markets Blended 
(JEMB) Equal Weighted Total Return. Freiheitsgrad: 

wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich 

Allianz Emerging 
Markets Short 
Duration Bond 

Anlagebeschränkungen 

Die zusätzliche 
Anlagebeschränkung wird aus 
Gründen der Transparenz auf 
Grundlage einer aktualisierten 
italienischen Regulierung für 

Anlagen aus Zielfonds 
hinzugefügt. 

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD 
lautende Schuldtitel aus Schwellenländern mit einem Rating 
von mindestens B- (Standard & Poor's) sowie aus Ländern 

investiert, die im J.P. MORGAN Emerging Market Bond 
(EMBI) Global Diversified oder im J.P. MORGAN Corporate 

Emerging Market Bond enthalten sind 

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD 
lautende Schuldtitel aus Schwellenländern mit einem Rating 
von mindestens B- (Standard & Poor's) sowie aus Ländern 

investiert, die im J.P. MORGAN Emerging Market Bond 
(EMBI) Global Diversified oder im J.P. MORGAN Corporate 

Emerging Market Bond enthalten sind 

- 
Mindestens 50 % des Teilfondsvermögens werden in 

Schuldtitel mit einem Rating von mindestens BB (Standard & 
Poor's und Fitch) oder mindestens Ba2 (Moody's) investiert. 

Das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 2 
angelegt werden 

Das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 2 
angelegt werden 

Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS 
investiert werden 

Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS 
investiert werden 

Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den 
Rentenmärkten der VR China investiert werden. 

Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den 
Rentenmärkten der VR China investiert werden. 

Maximal 10 % des Teilfondsvermögens können in 
Vorzugsaktien von Unternehmen aus Schwellenländern oder 

aus Ländern investiert werden, die im J.P. MORGAN 
Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified, im J.P. 
MORGAN Corporate Emerging Market Bond oder im J.P. 

MORGAN Government Bond – Emerging Markets (GBI-EM) 
Global vertreten sind 

Maximal 10 % des Teilfondsvermögens können in 
Vorzugsaktien von Unternehmen aus Schwellenländern oder 

aus Ländern investiert werden, die im J.P. MORGAN 
Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified, im J.P. 
MORGAN Corporate Emerging Market Bond oder im J.P. 

MORGAN Government Bond – Emerging Markets (GBI-EM) 
Global vertreten sind 

Duration: 1 bis 3 Jahre Duration: 1 bis 3 Jahre 

Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. 

Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. 

Benchmark: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE 
(SOFR). Freiheitsgrad: signifikant. Voraussichtliche 

Überschneidung: nicht anwendbar 

Benchmark: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE 
(SOFR). Freiheitsgrad: signifikant. Voraussichtliche 

Überschneidung: nicht anwendbar 

Allianz Emerging 
Markets Sovereign 

Bond 

Anlagebeschränkungen 

Die zusätzliche 
Anlagebeschränkung wird aus 
Gründen der Transparenz auf 
Grundlage einer aktualisierten 
italienischen Regulierung für 

Anlagen aus Zielfonds 
hinzugefügt. 

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Schuldtitel 
gemäß dem Anlageziel investiert oder in Schuldtitel, die von 

Ländern begeben werden, die Teil des J.P. MORGAN 
Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified sind. 

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Schuldtitel 
gemäß dem Anlageziel investiert oder in Schuldtitel, die von 

Ländern begeben werden, die Teil des J.P. MORGAN 
Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified sind. 

- 
Mindestens 50 % des Teilfondsvermögens werden in 

Schuldtitel mit einem Rating von mindestens BB (Standard & 
Poor's und Fitch) oder mindestens Ba2 (Moody's) investiert. 

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Unternehmensanleihen investiert werden. Aus dieser 

Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Stellen, 
die sich zu mehr als 50 % im Eigentum der nationalen 

Regierung eines Schwellenmarktlandes oder eines Landes, 
das Teil des J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) 
Global Diversified ist, befinden oder von dieser garantiert 

werden. 

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Unternehmensanleihen investiert werden. Aus dieser 

Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Stellen, die 
sich zu mehr als 50 % im Eigentum der nationalen Regierung 
eines Schwellenmarktlandes oder eines Landes, das Teil des 

J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global 
Diversified ist, befinden oder von dieser garantiert werden. 

Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den 
Rentenmärkten der VR China investiert werden. 

Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den 
Rentenmärkten der VR China investiert werden. 

Das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 1 
investiert werden, jedoch darf das Teilfondsvermögen in 
Schuldtitel investiert werden, die nur mit CC (Standard & 
Poor’s) oder niedriger bewertet sind (darunter höchstens 

10 % notleidende Wertpapiere). 

Das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 1 
investiert werden, jedoch darf das Teilfondsvermögen in 
Schuldtitel investiert werden, die nur mit CC (Standard & 
Poor’s) oder niedriger bewertet sind (darunter höchstens 

10 % notleidende Wertpapiere). 

Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Wandelschuldverschreibungen investiert werden. 

Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Wandelschuldverschreibungen investiert werden. 

Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten 

Duration: 1 bis 10 Jahre Duration: 1 bis 10 Jahre 

Benchmark: J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) 
Global Diversified. Freiheitsgrad: wesentlich. 
Voraussichtliche Überschneidung: erheblich 

Benchmark: J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) 
Global Diversified. Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche 

Überschneidung: erheblich 



Betreff 
BIS ZUM 

27. März 2025 
AB DEM 

28. März 2025 

Allianz Emerging 
Markets SRI Bond 

Anlagebeschränkungen 

Die zusätzliche 
Anlagebeschränkung wird aus 
Gründen der Transparenz auf 
Grundlage einer aktualisierten 
italienischen Regulierung für 

Anlagen aus Zielfonds 
hinzugefügt. 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie 

die angewandten Ausschlusskriterien. 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie 

die angewandten Ausschlusskriterien. 

- 
Mindestens 50 % des Teilfondsvermögens werden in 

Schuldtitel mit einem Rating von mindestens BB (Standard & 
Poor's und Fitch) oder mindestens Ba2 (Moody's) investiert. 

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem 
Anlageziel in Schuldtitel investiert, die von Ländern begeben 
werden, die Teil des J.P. MORGAN ESG Emerging Market 

Bond (EMBI) Global Diversified sind. Quasi-staatliche 
Schuldtitel sind Wertpapiere, die sich zu mehr als 50 % im 

Eigentum der nationalen Regierung eines 
Schwellenmarktlandes oder eines Landes, das Teil des J.P. 

MORGAN ESG Emerging Market Bond (EMBI) Global 
Diversified ist, befinden oder von dieser garantiert werden. 

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem 
Anlageziel in Schuldtitel investiert, die von Ländern begeben 
werden, die Teil des J.P. MORGAN ESG Emerging Market 

Bond (EMBI) Global Diversified sind. Quasi-staatliche 
Schuldtitel sind Wertpapiere, die sich zu mehr als 50 % im 

Eigentum der nationalen Regierung eines 
Schwellenmarktlandes oder eines Landes, das Teil des J.P. 

MORGAN ESG Emerging Market Bond (EMBI) Global 
Diversified ist, befinden oder von dieser garantiert werden. 

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die 
im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden. 

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die 
im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden. 

Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den 
Rentenmärkten der VR China investiert werden. 

Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den 
Rentenmärkten der VR China investiert werden. 

Das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 2 
angelegt werden 

Das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 2 
angelegt werden 

Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten 

Duration: 1 bis 10 Jahre Duration: 1 bis 10 Jahre 

Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. 

Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. 

Benchmark: J.P. MORGAN ESG Emerging Market Bond 
(EMBI) Global Diversified Total Return. Freiheitsgrad: 

wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich 

Benchmark: J.P. MORGAN ESG Emerging Market Bond 
(EMBI) Global Diversified Total Return. Freiheitsgrad: 

wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Die Ausschlusskriterien 
wurden angepasst. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes 
Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, 
herstellen, verwenden, in Stand halten, zum Verkauf 

anbieten, vertreiben, lagern oder transportieren, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, 
verwenden, in Stand halten, zum Verkauf anbieten, 

vertreiben, lagern oder transportieren, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen 

erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit dem Abbau 
thermischer Kohle erzielen, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit der Exploration, dem 
Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination 

thermischer Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

- 
die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Vertrieb oder Raffination von erdölbasierten Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Herstellung oder Vertrieb von gasförmigen Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit 

einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 
e/kWh erzielen, 

die an der Herstellung von Tabak beteiligt sind, sowie 
Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer 

Umsätze aus dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

Als Referenzwert 
(Benchmark) ausgewiesener 

Index 
- 

Der Investmentmanager wird keine Benchmark mehr 
einsetzen, um die Ausrichtung des Teilfonds auf die von ihm 
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu 

bestimmen. 



Betreff 
BIS ZUM 

27. März 2025 
AB DEM 

28. März 2025 

Allianz Emerging 
Markets SRI Corporate 

Bond 

Umbenennung des Teilfonds 

Der Teilfonds wurde 
umbenannt, um die ESMA-

Leitlinien zu Fondsnamen mit 
auf ESG oder Nachhaltigkeit 

bezogenen Begriffen zu 
erfüllen. 

Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond 
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond 

AMg (USD) LU1974910272 / A2PGMR 
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond 

AT (H2-EUR) LU1992133188 / A2PKKC 
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond 

AT2 (H2-EUR) LU2724466870 / A3E2SY 
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond 

I (H2-EUR) LU1961090724 / A2PFFW 
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond 

IT (H2-EUR) LU1961090997 / A2PFFX 
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond 

RT (H2-CHF) LU2347295862 / A3CRL4 
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond 

RT (H2-EUR) LU1992133857 / A2PKKJ 
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond 

RT (H2-GBP) LU2347295946 / A3CRL5 
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond 

RT (USD) LU1992133345 / A2PKKE 
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond 

W2 (H2-EUR) LU2115180148 / A2PZMF 
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond 

WT (USD) LU1974909183 / A2PGMM 
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond 

WT9 (USD) LU1970681836 / A2PGCY 

Allianz Emerging Markets Corporate Bond 
Allianz Emerging Markets Corporate Bond 

AMg (USD) LU1974910272 / A2PGMR 
Allianz Emerging Markets Corporate Bond 
AT (H2-EUR) LU1992133188 / A2PKKC 

Allianz Emerging Markets Corporate Bond 
AT2 (H2-EUR) LU2724466870 / A3E2SY 
Allianz Emerging Markets Corporate Bond 

I (H2-EUR) LU1961090724 / A2PFFW 
Allianz Emerging Markets Corporate Bond 

IT (H2-EUR) LU1961090997 / A2PFFX 
Allianz Emerging Markets Corporate Bond 
RT (H2-CHF) LU2347295862 / A3CRL4 

Allianz Emerging Markets Corporate Bond 
RT (H2-EUR) LU1992133857 / A2PKKJ 

Allianz Emerging Markets Corporate Bond 
RT (H2-GBP) LU2347295946 / A3CRL5 

Allianz Emerging Markets Corporate Bond 
RT (USD) LU1992133345 / A2PKKE 

Allianz Emerging Markets Corporate Bond 
W2 (H2-EUR) LU2115180148 / A2PZMF 

Allianz Emerging Markets Corporate Bond 
WT (USD) LU1974909183 / A2PGMM 

Allianz Emerging Markets Corporate Bond 
WT9 (USD) LU1970681836 / A2PGCY 

Anlagebeschränkungen 

Die zusätzliche 
Anlagebeschränkung wird aus 
Gründen der Transparenz auf 
Grundlage einer aktualisierten 
italienischen Regulierung für 

Anlagen aus Zielfonds 
hinzugefügt. 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie 

die angewandten Ausschlusskriterien. 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie 

die angewandten Ausschlusskriterien. 

- 
Mindestens 50 % des Teilfondsvermögens werden in 

Schuldtitel mit einem Rating von mindestens BB (Standard & 
Poor's und Fitch) oder mindestens Ba2 (Moody's) investiert. 

Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß 
dem Anlageziel in Schuldtitel und/oder in Wertpapiere von 
Unternehmen mit Sitz in einem Land investiert, das im J.P. 
MORGAN ESG Corporate Emerging Market Bond (CEMBI) 

Broad Diversified vertreten ist 

Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß 
dem Anlageziel in Schuldtitel und/oder in Wertpapiere von 
Unternehmen mit Sitz in einem Land investiert, das im J.P. 
MORGAN ESG Corporate Emerging Market Bond (CEMBI) 

Broad Diversified vertreten ist 

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Festverzinsliche Wertpapiere der globalen Rentenmärkte 

investiert werden 

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Festverzinsliche Wertpapiere der globalen Rentenmärkte 

investiert werden 

Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Festverzinsliche Wertpapiere der Rentenmärkte der VR 

China investiert werden 

Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Festverzinsliche Wertpapiere der Rentenmärkte der VR China 

investiert werden 

Das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 2 
angelegt werden 

Das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 2 
angelegt werden 

Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten 

Duration: 1 bis 10 Jahre Duration: 1 bis 10 Jahre 

Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. 

Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. 

Benchmark: J.P. MORGAN ESG Corporate Emerging 
Markets Bond (CEMBI) Broad Diversified Total Return. 

Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: 
erheblich 

Benchmark: J.P. MORGAN ESG Corporate Emerging 
Markets Bond (CEMBI) Broad Diversified Total Return. 

Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: 
erheblich 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

- 
Die Bewertungen werden mindestens zweimal jährlich anstatt 

monatlich geprüft. 

Als Referenzwert 
(Benchmark) ausgewiesener 

Index 
- 

Der Investmentmanager wird keine Benchmark mehr 
einsetzen, um die Ausrichtung des Teilfonds auf die von ihm 
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu 

bestimmen. 

Allianz Enhanced 
Short Term Euro 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

- 
Die Bewertungen werden mindestens zweimal jährlich anstatt 

monatlich geprüft. 

Allianz Euro Balanced 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

- 
Die Bewertungen werden mindestens zweimal jährlich anstatt 

monatlich geprüft. 



Betreff 
BIS ZUM 

27. März 2025 
AB DEM 

28. März 2025 

Allianz Euro Bond 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

- 
Die Bewertungen werden mindestens zweimal jährlich anstatt 

monatlich geprüft. 

Allianz Euro Bond 
Short Term 1-3 Plus 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

- 
Die Bewertungen werden mindestens zweimal jährlich anstatt 

monatlich geprüft. 

Allianz Euro Credit SRI 

Weitere Bestimmungen oder 
Beschränkungen 

Anpassung aus 
Transparenzgründen. 

- 

Anteile der Anteilklassen P12 können nur über die im Auftrag 
der Fondsdepot Bank GmbH handelnden vertraglich 
gebundenen Vermittler von Allianz erworben werden. 

Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der 
Anteilklasse P12 (EUR) (nach Abzug eines eventuellen 

Ausgabeaufschlags) beläuft sich auf 1 Mio. EUR. In manchen 
Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem 
Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten. 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Die Ausschlusskriterien 
wurden angepasst. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes 
Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, 
herstellen, verwenden, in Stand halten, zum Verkauf 

anbieten, vertreiben, lagern oder transportieren, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, 
verwenden, in Stand halten, zum Verkauf anbieten, 

vertreiben, lagern oder transportieren, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen 

erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit dem Abbau 
thermischer Kohle erzielen, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit der Exploration, dem 
Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination 

thermischer Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

- 
die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Vertrieb oder Raffination von erdölbasierten Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Herstellung oder Vertrieb von gasförmigen Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit 

einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 
e/kWh erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

Allianz Euro 
Government Bond 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

- 
Die Bewertungen werden mindestens zweimal jährlich anstatt 

monatlich geprüft. 

Allianz Euro Inflation-
linked Bond 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

- 
Die Bewertungen werden mindestens zweimal jährlich anstatt 

monatlich geprüft. 

Allianz Europe Equity 
Growth 

Investmentmanager 

Der Teilfonds wird nicht mehr 
teilweise vom Vereinigten 
Königreich aus verwaltet. 

Gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH 
und Allianz Global Investors UK Limited 

Allianz Global Investors GmbH 
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Allianz Europe Equity 
Growth Select 

Weitere Bestimmungen oder 
Beschränkungen 

Anpassung aus 
Transparenzgründen. 

- 

Anteile der Anteilklasse W6 dürfen nur von bestimmten 
Unternehmen und deren verbundenen Unternehmen 
erworben werden, die vor einem solchen Erwerb die 

ausdrückliche Genehmigung oder entsprechende 
Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft erhalten haben. 

Allianz Europe Equity 
SRI 

Die nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungsverordnung 

sowie spezifische 
Informationen, die gemäß 

Taxonomieverordnung 
offenzulegen sind 

Der Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen des 
Teilfonds wurde angepasst, um 
das Nachhaltigkeitsmerkmal des 

Teilfonds zu stärken. 

Mindestbetrag für nachhaltige Investitionen 
15,00 % 

Mindestbetrag für taxonomiekonforme Investitionen 
0,01 % 

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
JA 

Mindestbetrag für nachhaltige Investitionen 
30,00 % 

Mindestbetrag für taxonomiekonforme Investitionen 
0,01 % 

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
JA 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Die Ausschlusskriterien 
wurden angepasst. 

Der Investmentmanager 
bewertet die Anlagen (mit 

Ausnahme von Barmitteln und 
Derivaten) nicht mehr nach 

den Treibhausgasemissionen 
der Unternehmen, in die 
investiert wird. Weiterhin 

verwaltet der 
Investmentmanager den 

Teilfonds nicht länger mit dem 
Ziel, dass dessen THG-

Intensität niedriger ist als die 
THG-Intensität seiner 

Benchmark. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die an der Produktion von Tabak oder E-Zigaretten beteiligt 
sind oder die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb 

von Tabak oder E-Zigaretten erzielen, 
- 

die umstrittene Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
Submunition, chemische Waffen, biologische Waffen, 

Waffen aus abgereichertem oder sonstigem industriellem 
Uran, Waffen aus weißem Phosphor und Atomwaffen) 
entwickeln, herstellen, verwenden, instandhalten, zum 

Verkauf anbieten, vertreiben, lagern oder transportieren 
und/oder mehr als 5 % ihrer Umsätze mit der Herstellung 
von (anderen) Waffen, mit militärischen Geräten und mit 

militärischen Dienstleistungen erzielen, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, 
verwenden, in Stand halten, zum Verkauf anbieten, 

vertreiben, lagern oder transportieren, 

- 
die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 

militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit Kraftwerkskohle oder 
konventionellem Öl und Gas oder nicht konventionellen öl- 
und gasbezogenen Tätigkeiten wie Exploration, Bergbau, 

Förderung, Transport, Vertrieb oder Raffination erzielen oder 
spezielle Ausrüstung oder Dienstleistungen bereitstellen. 
Dies beinhaltet unter anderem auch die Gewinnung von 
Teer-/Ölsanden, Kohleflözgas, Schweröl, Schieferöl und 

Schiefergas sowie arktische und ultratiefe Bohrungen. Die 
vorgenannten Ausschlusskriterien gelten nicht für 

Emittenten, die ein Ziel der Science Based Targets-Initiative 
(SBTi) weit unter 2 °C oder 1,5 °C aufweisen oder eine 
Verpflichtung gemäß der SBTi „Business Ambition for 

1.5 °C“ eingegangen sind, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit der Exploration, dem 
Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination 

thermischer Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die an der Exploration, Ausbeutung oder Erschließung neuer 
unkonventioneller Öl- oder Gasfelder oder an der 

Ausbeutung oder Erschließung neuer Kohlebergwerke 
beteiligt sind, die neue Kohlekraftwerke bauen oder deren 

absolute Produktion oder Kapazität bei kohlebasierter 
Energie 5 GW übersteigt. Die Kriterien für den 

Expansionsverzicht können bei bestehenden nationalen 
gesetzlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit der 
Sicherheit der Energieversorgung vorübergehend nicht 

berücksichtigt werden. Nicht investiert wird auch in 
Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer 

Umsätze mit kohlebasierter Energieerzeugung erzielen. Das 
vorgenannte Ausschlusskriterium gilt nicht für Emittenten, 

die ein Ziel der Science Based Targets-Initiative (SBTi) weit 
unter 2 °C oder 1,5 °C aufweisen oder eine Verpflichtung 

gemäß der SBTi „Business Ambition for 1.5 °C“ 
eingegangen sind, oder 

- 
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die mit Produkten oder Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit der Energieerzeugung aus Kernkraft, Gas oder Kohle 
befasst sind, es sei denn, sie erzielen mehr als 50 % ihrer 
Einnahmen aus beitragsrelevanten Tätigkeiten (in der EU-

Taxonomie aufgeführte Wirtschaftstätigkeiten). Das 
vorgenannte Ausschlusskriterium gilt nicht für Emittenten, 

die ein Ziel der Science Based Targets-Initiative (SBTi) weit 
unter 2 °C oder 1,5 °C aufweisen oder eine Verpflichtung 

gemäß der SBTi „Business Ambition for 1.5 °C“ 
eingegangen sind. 

- 

die mehr als 25 % ihrer Einnahmen mit 
Produkten/Dienstleistungen erzielen, die der Ausübung 
schädlicher Tätigkeiten dienen (Unternehmen, die an 

Aktivitäten beteiligt sind, die unter die spezifischen 
Ausschlusskriterien des vorgenannten Teilfonds fallen, 

gehen „schädlichen Tätigkeiten“ nach). 
Produkte/Dienstleistungen, die darauf abzielen, die 

negativen Auswirkungen schädlicher Aktivitäten zu mildern 
oder zu reduzieren, sollten nicht in diese Betrachtung 

einbezogen werden. 

- 

- 
die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Vertrieb oder Raffination von erdölbasierten Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Herstellung oder Vertrieb von gasförmigen Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit 

einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 
e/kWh erzielen, 

- 
die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 

5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

Die vorgenannten Ausschlusskriterien gelten nicht für 
Unternehmen, die im Energieerzeugungssektor tätig sind 

(mit Ausnahme von Versorgungsunternehmen, die mehr als 
20 % ihrer Umsätze mit Kohle generieren) und die noch 
nicht den Kriterien gemäß dem vorstehenden Abschnitt 

entsprechen, jedoch vorbehaltlich der folgenden 
Anforderungen: 

- Das Gesamtengagement des Portfolios in solchen nicht 
kriterienkonformen Unternehmen im 

Energieerzeugungssektor beträgt bis 31. Dezember 2023 
max. 4,00 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds. Dieser 

Prozentsatz verringert sich bis 31. Dezember 2024 auf max. 
3,00 %, bis 30. Juni 2025 auf max. 2,00 % und ab 1. Juli 

2025 auf 0 %. 
- Nicht kriterienkonforme Unternehmen werden wie 

nachstehend in diesem Abschnitt beschrieben in Bezug auf 
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung bewertet. 

Investierbar sind nur die Unternehmen, die zu den 25 % mit 
den besten Bewertungen zählen. 

- Nicht kriterienkonforme Unternehmen müssen weiterhin die 
oben genannten Unternehmensführungskriterien erfüllen. 

- 

Der Teilfonds investiert weiterhin nicht direkt in Schuldtitel 
von staatlichen und staatsnahen Emittenten: 

- die bei allen 6 von der Weltbank ermittelten Worldwide 
Governance Indicators (WGI) einen Durchschnittswert von 

unter -0,59 erreichen, oder 
- die bei einem einzelnen WGI weniger als -1,00 erreichen. 

- 

Der Teilfonds investiert auch nicht direkt in Wertpapiere von 
staatlichen Emittenten aus Ländern mit hohem Einkommen 

gemäß der Definition der Weltbank: 
- die die acht Grundsatzkonventionen der Erklärung der 

Internationalen Arbeitsorganisation über die grundlegenden 
Rechte und Prinzipien bei der Arbeit nicht ratifiziert oder 

umgesetzt haben, 
- die nicht mindestens die Hälfte der 18 wichtigsten 

völkerrechtlichen Verträge über die Menschenrechte oder 
gleichwertige Abkommen ratifiziert oder in ihrer nationalen 

Gesetzgebung umgesetzt haben, 
- die dem Pariser Abkommen, dem UN-Übereinkommen 

über biologische Vielfalt oder dem Atomwaffensperrvertrag 
nicht beigetreten sind, 

- die einen besonders hohen Militärhaushalt von über 4 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des jeweiligen Landes 

aufweisen, 
- die von der Financial Action Task Force (FATF) als Länder 

mit strategischen Defiziten bei der Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Verbreitung 

von Atomwaffen angesehen werden, 

- 
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- die eine Bewertung von weniger als 40/100 im 
Transparency International Corruption Perception Index 

aufweisen, oder 
- die nach dem Freedom-House-Index als „nicht frei“ 

eingestuft werden, oder 
- in denen die Todesstrafe legal ist und angewandt wird. 

Der Investmentmanager muss mit dem ersten und zweiten 
Schritt das Anlageuniversum des Teilfonds so reduzieren, 

dass mindestens 25 % der gemäß der im Prospekt 
beschriebenen allgemeinen Anlagestrategie des Teilfonds 

potenziell investierbaren Emittenten wegfallen. 

Der Investmentmanager muss mit dem ersten und zweiten 
Schritt das Anlageuniversum des Teilfonds so reduzieren, 

dass mindestens 20 % der gemäß der im Prospekt 
beschriebenen allgemeinen Anlagestrategie des Teilfonds 

potenziell investierbaren Emittenten wegfallen. 

Als Referenzwert 
(Benchmark) ausgewiesener 

Index 
- 

Der Investmentmanager wird keine Benchmark mehr 
einsetzen, um die Ausrichtung des Teilfonds auf die von ihm 
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu 

bestimmen. 

Allianz Europe Income 
and Growth 

Investmentmanager 

Ein weiterer Standort wird 
hinzugefügt, damit alle 

Standorte der beteiligten 
Investment-Management-

Teams vertreten sind. 

Allianz Global Investors GmbH, einschließlich ihrer 
Zweigniederlassung Frankreich 

gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH 
(einschließlich ihrer Zweigniederlassung Frankreich) und 

Allianz Global Investors UK Limited 

Allianz Europe Small 
and Micro Cap Equity 

Investmentmanager 

Der Teilfonds wird nicht mehr 
teilweise vom Vereinigten 
Königreich aus verwaltet. 

Gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH 
und Allianz Global Investors UK Limited 

Allianz Global Investors GmbH 

Umbenennung der 
Anteilklassen 

Allianz Europe Small and Micro Cap Equity 
WT (EUR) 

LU2873335520 / A40LLM 

Allianz Europe Small and Micro Cap Equity 
Allianz Actions Europe PME-ETI WT (EUR) 

LU2873335520 / A40LLM 

Weitere Bestimmungen oder 
Beschränkungen 

Anpassung aus 
Transparenzgründen. 

- 
Anteile dieser Anteilklasse dürfen nur von Allianz France und 

deren Tochtergesellschaften erworben werden. 

Allianz Flexi Asia 
Bond 

Anlagebeschränkungen 

Die Anlagebeschränkung von 
maximal 35 % Investitionen in 

Schuldtitel, die von einem 
einzelnen staatlichen 

Emittenten mit einem Rating 
unterhalb von Investment 
Grade (d. h. Philippinen) 
begeben oder garantiert 

werden, wird aufgehoben, da 
stattdessen das Standardlimit 
für Investitionen in Hongkong 

Anwendung findet. 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie 

die angewandten Ausschlusskriterien. 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie 

die angewandten Ausschlusskriterien. 

Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenländern investiert 
werden. 

Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenländern investiert 
werden. 

Max. 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-
Anlagen Typ 1 investiert werden; innerhalb dieser 

Begrenzung dürfen jedoch max. 10 % des 
Teilfondsvermögens in Festverzinsliche Wertpapiere mit 
einem Rating von CC (Standard & Poor’s) oder darunter 

(einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. 

Max. 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-
Anlagen Typ 1 investiert werden; innerhalb dieser 

Begrenzung dürfen jedoch max. 10 % des 
Teilfondsvermögens in Festverzinsliche Wertpapiere mit 
einem Rating von CC (Standard & Poor’s) oder darunter 

(einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. 

Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den 
Rentenmärkten der VR China investiert werden. 

Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den 
Rentenmärkten der VR China investiert werden. 

Maximal 35 % dürfen in Schuldtitel investiert werden, die von 
einem einzelnen staatlichen Emittenten mit einem Rating 

unter Investment Grade (d. h. von den Philippinen) begeben 
oder garantiert werden. 

- 

Max. 35 % Währungsengagement in RMB Max. 35 % Währungsengagement in RMB 

Max. 20 % Währungsengagement außerhalb des EUR, 
USD, GBP, JPY, AUD, NZD oder nichtasiatischer 

Währungen 

Max. 20 % Währungsengagement außerhalb des EUR, USD, 
GBP, JPY, AUD, NZD oder nichtasiatischer Währungen 

Duration: 0 bis 10 Jahre Duration: 0 bis 10 Jahre 

Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. 

Es gelten die Beschränkungen für Taiwan, mit Ausnahme 
der entsprechenden High-Yield-Grenze 

Es gelten die Beschränkungen für Taiwan, mit Ausnahme der 
entsprechenden High-Yield-Grenze 

Benchmark: J.P. MORGAN JACI Composite Total Return. 
Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: 

erheblich 

Benchmark: J.P. MORGAN JACI Composite Total Return. 
Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: 

erheblich 
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Allianz Floating Rate 
Notes Plus 

Umbenennung der 
Anteilklassen 

Die Anteilklassen werden 
umbenannt, um die 

Namenskonvention mit 
anderen Anteilklassen des 

Teilfonds abzustimmen. 

Allianz Floating Rate Notes Plus AM (EUR) 
LU2792126901 / A408UX 

Allianz Floating Rate Notes Plus PM (EUR) 
LU2799986851 / A40A2T 

Allianz Floating Rate Notes Plus 
VarioZins AM (EUR) 

LU2792126901 / A408UX 
Allianz Floating Rate Notes Plus 

VarioZins PM (EUR) 
LU2799986851 / A40A2T 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

- 
Die Bewertungen werden mindestens zweimal jährlich anstatt 

monatlich geprüft. 

Allianz GEM Equity 
High Dividend 

Umbenennung der 
Anteilklassen 

Die Umbenennung der 
Anteilklasse erfolgt zu 

Marketingzwecken. 

Allianz GEM Equity High Dividend 
AMg6 (EUR) 

LU2796610280 / A4099Q 

Allianz GEM Equity High Dividend 
PLAN12 AMg (EUR) 

LU2796610280 / A4099Q 

Weitere Bestimmungen oder 
Beschränkungen 

Definition des Zielmarktes. 

- 
Anteile dieser Anteilklasse können nur von Anlegern mit 

Wohnsitz oder ständigem Aufenthaltsort in einem 
europäischen Land erworben werden. 

Allianz Global 
Allocation 

Opportunities 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Hinzufügung eines 
zusätzlichen Ansatzes. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. 

- 

Anteil der Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel: Falls dieser 
Ansatz für einen Teil des Teilfonds gewählt wird, investiert der 

Investmentmanager einen im Laufe der Zeit steigenden 
Mindestprozentsatz in Emittenten, die sich zum Ziel des 

Pariser Abkommens bekennen und konkrete Maßnahmen zu 
seiner Erreichung ergreifen. Das Ziel des Pariser Abkommens 

besteht darin, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich 
unter 2 °C zu begrenzen. Um dies zu erreichen, ist ein fixes 
Budget für Treibhausgasemissionen erforderlich. Damit die 

Netto-Emissionen einen Wert von Null erreichen können 
(„Netto Null“), müssen außerdem bis etwa 2050 die 

verbleibenden Emissionen vollständig durch Entnahme von 
Kohlendioxid aus der Atmosphäre ausgeglichen werden. Der 

Investmentmanager hat eine Methodik entwickelt, um die 
Verpflichtungen, Ziele und Fähigkeiten von Emittenten zu 

beurteilen, den Übergang zur Erreichung des Netto-Null-Ziels 
umzusetzen. 

Allianz Global Artificial 
Intelligence 

Weitere Bestimmungen oder 
Beschränkungen 

Anpassung aus 
Transparenzgründen. 

- 

Anteile der Anteilklassen P12 können nur über die im Auftrag 
der Fondsdepot Bank GmbH handelnden vertraglich 
gebundenen Vermittler von Allianz erworben werden. 

Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der 
Anteilklasse P12 (EUR) (nach Abzug eines eventuellen 

Ausgabeaufschlags) beläuft sich auf 1 Mio. EUR. In manchen 
Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem 
Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten. 

Anteile der Anteilklasse WT97 können nur von Allianz Global 
Investors AE Feeder Funds erworben werden. 

Allianz Global Capital 
Plus 

Anlagebeschränkungen 

Harmonisierung der 
Benchmark-Notierung bei 

Absicherung auf Fondsebene. 

Benchmark: 70% BLOOMBERG Global Aggregate 500 Excl. 
CNY Total Return + 30% MSCI AC World (ACWI) Total 
Return Net. Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche 

Überschneidung: erheblich 

Benchmark: 70% BLOOMBERG Global Aggregate 500 Excl. 
CNY Total Return (hedged into EUR) + 30% MSCI AC World 

(ACWI) Total Return Net. Freiheitsgrad: wesentlich. 
Voraussichtliche Überschneidung: erheblich 
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Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Hinzufügung eines 
zusätzlichen Ansatzes. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. - 

Anteil der Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel: Falls dieser 
Ansatz für einen Teil des Teilfonds gewählt wird, investiert der 

Investmentmanager einen im Laufe der Zeit steigenden 
Mindestprozentsatz in Emittenten, die sich zum Ziel des 

Pariser Abkommens bekennen und konkrete Maßnahmen zu 
seiner Erreichung ergreifen. Das Ziel des Pariser Abkommens 

besteht darin, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich 
unter 2 °C zu begrenzen. Um dies zu erreichen, ist ein fixes 
Budget für Treibhausgasemissionen erforderlich. Damit die 

Netto-Emissionen einen Wert von Null erreichen können 
(„Netto Null“), müssen außerdem bis etwa 2050 die 

verbleibenden Emissionen vollständig durch Entnahme von 
Kohlendioxid aus der Atmosphäre ausgeglichen werden. Der 

Investmentmanager hat eine Methodik entwickelt, um die 
Verpflichtungen, Ziele und Fähigkeiten von Emittenten zu 

beurteilen, den Übergang zur Erreichung des Netto-Null-Ziels 
umzusetzen. 

Allianz Global Credit 
SRI 

Umbenennung des Teilfonds 

Der Teilfonds wurde 
umbenannt, um die ESMA-

Leitlinien zu Fondsnamen mit 
auf ESG oder Nachhaltigkeit 

bezogenen Begriffen zu 
erfüllen. 

Allianz Global Credit SRI 
Allianz Global Credit SRI AT (USD) 

LU2339513587 / A3CN5L 
Allianz Global Credit SRI IT (H-EUR) 

LU1480276846 / A2ARK7 
Allianz Global Credit SRI IT (USD) 

LU1480276689 / A2ARK5 
Allianz Global Credit SRI IT8 (H-EUR) 

LU1858968115 / A2JQ2X 
Allianz Global Credit SRI P2 (H-EUR) 

LU1527140096 / A2DG66 
Allianz Global Credit SRI WT (USD) 

LU1803246583 / A2JHF8 

Allianz Global Credit 
Allianz Global Credit AT (USD) 

LU2339513587 / A3CN5L 
Allianz Global Credit IT (H-EUR) 

LU1480276846 / A2ARK7 
Allianz Global Credit IT (USD) 

LU1480276689 / A2ARK5 
Allianz Global Credit IT8 (H-EUR) 

LU1858968115 / A2JQ2X 
Allianz Global Credit P2 (H-EUR) 

LU1527140096 / A2DG66 
Allianz Global Credit WT (USD) 

LU1803246583 / A2JHF8 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

- 
Die Bewertungen werden mindestens zweimal jährlich anstatt 

monatlich geprüft. 

Allianz Global 
Diversified Dividend 

Weitere Bestimmungen oder 
Beschränkungen 

Anpassung aus 
Transparenzgründen. 

- 

Der Mindestanlagebetrag für eine Anlage in Anteilen der 
Anteilklassen P9 und W7 (nach Abzug eines eventuellen 

Ausgabeaufschlags) beläuft sich auf 250 Mio. EUR oder den 
Gegenwert in anderen Währungen. In manchen Fällen kann 

die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen 
geringere Mindestanlagebeträge gestatten. 

Anteile der Anteilklasse PG9 dürfen nur von der Reuss 
Private Group und/oder Fondsnet und/oder deren 

Tochtergesellschaften erworben werden. 
Anteile der Anteilklasse Wg7 dürfen nur von und/oder für 

Kunden erworben werden, die auf vertraglicher Basis von 3 
Cent Consult beraten werden. 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

- 
Die Bewertungen werden mindestens zweimal jährlich anstatt 

monatlich geprüft. 

Allianz Global 
Dividend 

Anlageziel 

Im Rahmen der Bemühungen 
der Verwaltungsgesellschaft, 
die Produktpalette stärker in 
Richtung Nachhaltigkeit zu 

entwickeln, fördert der 
Teilfonds ökologische und 

soziale Merkmale, indem er 
längerfristig eine sinkende 

Treibhausgas (THG)-Intensität 
anstrebt. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in 
Unternehmen auf den weltweiten Aktienmärkten, die 

voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten 
werden. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den 
weltweiten Aktienmärkten in Unternehmen, von denen 

erwartet wird, dass sie unter Berücksichtigung von 
ökologischen und/oder sozialen Merkmalen dauerhafte 

Dividendenzahlungen bieten werden. 

Anlagebeschränkungen 

- 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie 

die angewandten Ausschlusskriterien. 

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für 
chinesische A-Aktien investiert werden 

Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für 
chinesische A-Aktien investiert werden 

Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. 

Es gelten die Beschränkungen für Taiwan. Es gelten die Beschränkungen für Taiwan. 

Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. 
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Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen 
Investmentsteuergesetz (Alternative 1), jedoch werden 

mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in 
Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 

Investmentsteuergesetz investiert. 

Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen 
Investmentsteuergesetz (Alternative 1), jedoch werden 

mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in 
Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 

Investmentsteuergesetz investiert. 

Benchmark: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net. 
Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: 

erheblich 

Benchmark: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net. 
Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: 

erheblich 

Die nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungsverordnung 

sowie spezifische 
Informationen, die gemäß 

Taxonomieverordnung 
offenzulegen sind 

Keine Verwaltung gemäß Artikel 8 (1) der SFDR. 

Mindestbetrag für nachhaltige Investitionen 
10,00 % 

Mindestbetrag für taxonomiekonforme Investitionen 
0,01 % 

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
JA 

Umbenennung der 
Anteilklassen 

Die Umbenennung der 
Anteilklasse erfolgt zu 

Marketingzwecken. 

Allianz Global Dividend 
AMg6 (EUR) 

LU2796610108 / A4099P 

Allianz Global Dividend 
PLAN12 AMg (EUR) 

LU2796610108 / A4099P 

Weitere Bestimmungen oder 
Beschränkungen 

Definition des Zielmarktes. 

- 
Anteile dieser Anteilklasse können nur von Anlegern mit 

Wohnsitz oder ständigem Aufenthaltsort in einem 
europäischen Land erworben werden. 

Allianz Global Equity 
Growth 

Investmentmanager 

Ein weiterer Standort wird 
hinzugefügt, damit alle 

Standorte der beteiligten 
Investment-Management-

Teams vertreten sind. 

Allianz Global Investors GmbH 
Gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH und 

Allianz Global Investors UK Limited 

Allianz Global Equity 
Unconstrained 

Investmentmanager 

Ein weiterer Standort wird 
hinzugefügt, damit alle 

Standorte der beteiligten 
Investment-Management-

Teams vertreten sind. 

Allianz Global Investors GmbH 
Gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH und 

Allianz Global Investors UK Limited 

Allianz Global Floating 
Rate Notes Plus 

Anlagebeschränkungen 

Die Beschränkung für Taiwan 
wird aufgrund des 

beabsichtigten Vertriebs 
dieses Teilfonds in Taiwan 

hinzugefügt. 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie 

die angewandten Ausschlusskriterien. 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie 

die angewandten Ausschlusskriterien. 

Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend 
dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. 

Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend 
dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. 

Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die 
im Anlageziel beschriebenen festverzinslichen Wertpapiere 

investiert werden 

Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die 
im Anlageziel beschriebenen festverzinslichen Wertpapiere 

investiert werden 

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-
Anlagen Typ 1 investiert werden. 

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-
Anlagen Typ 1 investiert werden. 

Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder 
MBS investiert werden. Zu den Basiswerten der ABS 
und/oder MBS können Darlehen, Mietverträge oder 

Forderungen (beispielsweise Kreditkartenschulden sowie 
das Gesamtgeschäft im Falle von ABS und Gewerbe- und 

Wohnbau-Hypotheken von einem geregelten und 
zugelassenen Finanzinstitut im Falle von MBS) zählen. 

Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder 
MBS investiert werden. Zu den Basiswerten der ABS 
und/oder MBS können Darlehen, Mietverträge oder 

Forderungen (beispielsweise Kreditkartenschulden sowie das 
Gesamtgeschäft im Falle von ABS und Gewerbe- und 

Wohnbau-Hypotheken von einem geregelten und 
zugelassenen Finanzinstitut im Falle von MBS) zählen. 

Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in festverzinsliche 
Wertpapiere investiert werden, die kein Rating von einer 

oder mehreren Rating-Agenturen haben. 

Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in festverzinsliche 
Wertpapiere investiert werden, die kein Rating von einer oder 

mehreren Rating-Agenturen haben. 
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Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten 
Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in 

Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-
Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz 

von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von 
Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des 

Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen. 

Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten 
Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in 

Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-
Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz 

von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von 
Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des 

Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen. 

Duration: 0 bis 1,0 Jahre Duration: 0 bis 1,0 Jahre 

Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. 

- 
Es gelten die Beschränkungen für Taiwan, mit Ausnahme der 

entsprechenden High-Yield-Grenze 

Benchmark: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE 
(SOFR). Freiheitsgrad: signifikant. Voraussichtliche 

Überschneidung: nicht anwendbar 

Benchmark: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE 
(SOFR). Freiheitsgrad: signifikant. Voraussichtliche 

Überschneidung: nicht anwendbar 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

- 
Die Bewertungen werden mindestens zweimal jährlich anstatt 

monatlich geprüft. 

Allianz Global Hi-Tech 
Growth 

Anlagebeschränkungen 

Die neue Benchmark spiegelt 
das investierbare Universum 
der Anlagestrategie besser 

wider. 

Benchmark: MSCI World Information Technology Total 
Return Net. Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche 

Überschneidung: erheblich 

Benchmark: MSCI AC World Information Technology Total 
Return Net. Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche 

Überschneidung: erheblich 

Handelstag/Bewertungstag 

Es gelten bestimmte Kriterien 
für die Auswahl der Länder 
und/oder Städte, die für die 

Festlegung der 
Handelstage/Bewertungstage 
eines Teilfonds relevant sind. 
Zu diesen Kriterien gehören 
beispielsweise der Sitz des 

Fonds, der Standort des 
leitenden Portfoliomanagers 

oder der Umfang des 
Engagements der Anlagen in 

bestimmten Ländern. Im 
Rahmen der fortlaufenden 

Überprüfung der 
diesbezüglichen 

Teilfondspalette wird das 
Vereinigte Königreich 

hinzugefügt. 

Luxemburg/Deutschland/USA Luxemburg/Deutschland/Vereinigtes Königreich/USA 

Risikomanagementverfahren 
Das Vergleichsvermögen entspricht der Zusammensetzung 

des MSCI World Information Technology. 
Das Vergleichsvermögen entspricht der Zusammensetzung 

des MSCI AC World Information Technology. 

Die nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungsverordnung 

sowie spezifische 
Informationen, die gemäß 

Taxonomieverordnung 
offenzulegen sind 

Der Mindestanteil an 
taxonomiekonformen 
Investitionen wird neu 

definiert, da das 
Anlageuniversum zu wenige in 

Frage kommende Aktien 
enthält. 

Mindestbetrag für nachhaltige Investitionen 
10,00 % 

Mindestbetrag für taxonomiekonforme Investitionen 
0,01 % 

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
JA 

Mindestbetrag für nachhaltige Investitionen 
10,00 % 

Mindestbetrag für taxonomiekonforme Investitionen 
0,00 % 

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
JA 
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Allianz Global Multi-
Asset Credit 

Umbenennung des Teilfonds 

Die Umbenennung des 
Teilfonds verbessert die 

Verständlichkeit und vermeidet 
die Verwechslung mit einem 

Multi-Asset-Produkt. 

Allianz Global Multi-Asset Credit 
Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) 

LU1480268660 / A2ARH3 
Allianz Global Multi-Asset Credit AMg (USD) 

LU1858968206 / A2JQ2Y 
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) 

LU1597343745 / A2DQA2 
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-EUR) 

LU1480269049 / A2ARH6 
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (USD) 

LU1480268744 / A2ARH4 
Allianz Global Multi-Asset Credit BMg (USD) 

LU2734841088 / A3E4YR 
Allianz Global Multi-Asset Credit C (H2-EUR) 

LU1597343828 / A2DQA3 
Allianz Global Multi-Asset Credit CT (H2-EUR) 

LU1480270641 / A2ARJM 
Allianz Global Multi-Asset Credit FT (H2-EUR) 

LU1597344040 / A2DQA4 
Allianz Global Multi-Asset Credit I (H2-EUR) 

LU1597344123 / A2DQA5 
Allianz Global Multi-Asset Credit IT (H2-EUR) 

LU1480269718 / A2ARJC 
Allianz Global Multi-Asset Credit IT (USD) 

LU1480269551 / A2ARJA 
Allianz Global Multi-Asset Credit P (H2-EUR) 

LU1480270054 / A2ARJF 
Allianz Global Multi-Asset Credit W (H2-GBP) 

LU2685898640 / A3EVW0 
Allianz Global Multi-Asset Credit WT (H2-EUR) 

LU1504570760 / A2AS6G 
Allianz Global Multi-Asset Credit WT (H2-GBP) 

LU2685898723 / A3EVW1 
Allianz Global Multi-Asset Credit WT (H2-SEK) 

LU2685898566 / A3EVVZ 

Allianz Global Diversified Credit 
Allianz Global Diversified Credit A (H2-EUR) 

LU1480268660 / A2ARH3 
Allianz Global Diversified Credit AMg (USD) 

LU1858968206 / A2JQ2Y 
Allianz Global Diversified Credit AT (H2-CZK) 

LU1597343745 / A2DQA2 
Allianz Global Diversified Credit AT (H2-EUR) 

LU1480269049 / A2ARH6 
Allianz Global Diversified Credit AT (USD) 

LU1480268744 / A2ARH4 
Allianz Global Diversified Credit BMg (USD) 

LU2734841088 / A3E4YR 
Allianz Global Diversified Credit C (H2-EUR) 

LU1597343828 / A2DQA3 
Allianz Global Diversified Credit CT (H2-EUR) 

LU1480270641 / A2ARJM 
Allianz Global Diversified Credit FT (H2-EUR) 

LU1597344040 / A2DQA4 
Allianz Global Diversified Credit I (H2-EUR) 

LU1597344123 / A2DQA5 
Allianz Global Diversified Credit IT (H2-EUR) 

LU1480269718 / A2ARJC 
Allianz Global Diversified Credit IT (USD) 

LU1480269551 / A2ARJA 
Allianz Global Diversified Credit P (H2-EUR) 

LU1480270054 / A2ARJF 
Allianz Global Diversified Credit W (H2-GBP) 

LU2685898640 / A3EVW0 
Allianz Global Diversified Credit WT (H2-EUR) 

LU1504570760 / A2AS6G 
Allianz Global Diversified Credit WT (H2-GBP) 

LU2685898723 / A3EVW1 
Allianz Global Diversified Credit WT (H2-SEK) 

LU2685898566 / A3EVVZ 

Anlageziel 

Es gelten bereits die 
spezifischen 

Anlageklassengrundsätze für 
Anleihenfonds. 

Der allgemeine Teil des 
Verkaufsprospekts definiert 

bereits das Ziel, die 
Benchmark zu übertreffen, 

wenn diese für die 
Performanceziele und 

Kennzahlen des Teilfonds 
maßgeblich ist. Daher wurde 
das Anlageziel des Teilfonds 

entsprechend angepasst. 

Langfristige Renditen, die über dem SECURED 
OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) liegen, durch 

Investitionen in die globalen Rentenmärkte unter 
Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen 

Merkmalen. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den 
weltweiten Rentenmärkten unter Berücksichtigung von 

ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

- 
Die Bewertungen werden mindestens zweimal jährlich anstatt 

monatlich geprüft. 

Allianz Global Multi 
Asset Sustainability 

Balanced 

Umbenennung des Teilfonds 

Der Teilfonds wurde 
umbenannt, um die ESMA-

Leitlinien zu Fondsnamen mit 
auf ESG oder Nachhaltigkeit 

bezogenen Begriffen zu 
erfüllen. 

Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced 
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced 

A (EUR) LU1311291493 / A142RV 
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced 
AMg (CNY H2-CNH) LU1865150996 / A2N34K 

Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced 
AMg (H2-AUD) LU1861127683 / A2JRSC 

Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced 
AMg (H2-EUR) LU1861127766 / A2JRSD 

Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced 
AMg (H2-GBP) LU1861127840 / A2JRSE 

Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced 
AMg (H2-SGD) LU1861127501 / A2JRSB 

Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced 
AMg (USD) LU1861127337 / A2JRR9 

Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced 
IT (USD) LU1861127253 / A2JRR8 

Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced 
WT (H-EUR) LU2393953687 / A3C4HQ 

Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced 
WT (USD) LU1309437561 / A142N9 

Allianz Global Multi Asset Balanced 
Allianz Global Multi Asset Balanced 
A (EUR) LU1311291493 / A142RV 
Allianz Global Multi Asset Balanced 

AMg (CNY H2-CNH) LU1865150996 / A2N34K 
Allianz Global Multi Asset Balanced 

AMg (H2-AUD) LU1861127683 / A2JRSC 
Allianz Global Multi Asset Balanced 

AMg (H2-EUR) LU1861127766 / A2JRSD 
Allianz Global Multi Asset Balanced 

AMg (H2-GBP) LU1861127840 / A2JRSE 
Allianz Global Multi Asset Balanced 

AMg (H2-SGD) LU1861127501 / A2JRSB 
Allianz Global Multi Asset Balanced 

AMg (USD) LU1861127337 / A2JRR9 
Allianz Global Multi Asset Balanced 
IT (USD) LU1861127253 / A2JRR8 
Allianz Global Multi Asset Balanced 

WT (H-EUR) LU2393953687 / A3C4HQ 
Allianz Global Multi Asset Balanced 
WT (USD) LU1309437561 / A142N9 



Betreff 
BIS ZUM 

27. März 2025 
AB DEM 

28. März 2025 

Investmentmanager 

Der Teilfonds wird nicht mehr 
teilweise vom Vereinigten 

Königreich und Singapur aus 
verwaltet. 

Gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH, 
Allianz Global Investors UK Limited, Allianz Global Investors 
Asia Pacific Limited, Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. 

und Allianz Global Investors Singapore Limited 

Gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH, 
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited und Allianz 

Global Investors Japan Co., Ltd. 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

- 
Die Bewertungen werden mindestens zweimal jährlich anstatt 

monatlich geprüft. 

Allianz Global 
Sustainability 

Anlageziel 

Die Änderungen in Bezug auf 
das Anlageziel des Teilfonds 

erweitern das 
Anlageuniversum. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den 
Aktienmärkten von weltweiten Industrieländern unter 

Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen 
Merkmalen. Der Investmentmanager kann sich im Devisen-

Overlay engagieren und somit separate 
Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-

Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn 
sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen 

lautenden Vermögensgegenstände befinden. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den 
weltweiten Aktienmärkten unter Berücksichtigung von 

ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. 

Anlagebeschränkungen 

Die neue Benchmark reduziert 
eine zu starke Konzentration 
auf bestimmte Regionen und 

Sektoren. 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie 

die angewandten Ausschlusskriterien. 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie 

die angewandten Ausschlusskriterien. 

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für 
chinesische A-Aktien investiert werden 

Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für 
chinesische A-Aktien investiert werden 

Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. 

Es gelten die Beschränkungen für Taiwan. Es gelten die Beschränkungen für Taiwan. 

Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. 

Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen 
Investmentsteuergesetz (Alternative 1), jedoch werden 

mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in 
Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 

Investmentsteuergesetz investiert. 

Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen 
Investmentsteuergesetz (Alternative 1), jedoch werden 

mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in 
Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 

Investmentsteuergesetz investiert. 

Benchmark: DOW JONES Sustainability World Total Return 
Net. Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche 

Überschneidung: geringfügig 

Benchmark: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net. 
Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: 

erheblich 

Risikomanagementverfahren 
Das Vergleichsvermögen entspricht der Zusammensetzung 

des DOW JONES Sustainability World. 
Das Vergleichsvermögen entspricht der Zusammensetzung 

des MSCI AC World (ACWI). 

Weitere Bestimmungen oder 
Beschränkungen 

Anpassung aus 
Transparenzgründen. 

- 

Anteile der Anteilklassen P12 können nur über die im Auftrag 
der Fondsdepot Bank GmbH handelnden vertraglich 
gebundenen Vermittler von Allianz erworben werden. 

Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der 
Anteilklasse P12 (EUR) (nach Abzug eines eventuellen 

Ausgabeaufschlags) beläuft sich auf 1 Mio. EUR. In manchen 
Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem 
Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten. 

Die nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungsverordnung 

sowie spezifische 
Informationen, die gemäß 

Taxonomieverordnung 
offenzulegen sind 

Der Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen des 

Teilfonds wurde angepasst, 
um das 

Nachhaltigkeitsmerkmal des 
Teilfonds zu stärken. 

Mindestbetrag für nachhaltige Investitionen 
20,00 % 

Mindestbetrag für taxonomiekonforme Investitionen 
0,01 % 

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
JA 

Mindestbetrag für nachhaltige Investitionen 
50,00 % 

Mindestbetrag für taxonomiekonforme Investitionen 
0,01 % 

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
JA 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Die Ausschlusskriterien 
wurden angepasst. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes 
Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, 
herstellen, verwenden, in Stand halten, zum Verkauf 

anbieten, vertreiben, lagern oder transportieren, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, 
verwenden, in Stand halten, zum Verkauf anbieten, 

vertreiben, lagern oder transportieren, 



Betreff 
BIS ZUM 

27. März 2025 
AB DEM 

28. März 2025 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen 

erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit dem Abbau 
thermischer Kohle erzielen, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit der Exploration, dem 
Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination 

thermischer Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

- 
die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Vertrieb oder Raffination von erdölbasierten Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Herstellung oder Vertrieb von gasförmigen Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit 

einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 
e/kWh erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze in den Sektoren (i) Alkohol, 
(ii) Waffen, (iii) Glücksspiel oder (iv) Pornografie 

erwirtschaften. 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze in den Sektoren (i) Alkohol, 
(ii) Glücksspiel oder (iii) Pornografie erwirtschaften. 

Als Referenzwert 
(Benchmark) ausgewiesener 

Index 
- 

Der Investmentmanager wird keine Benchmark mehr 
einsetzen, um die Ausrichtung des Teilfonds auf die von ihm 
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu 

bestimmen. 

Allianz Global Water 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Die Ausschlusskriterien 
wurden angepasst. 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes 
Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, 
herstellen, verwenden, in Stand halten, zum Verkauf 

anbieten, vertreiben, lagern oder transportieren, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, 
verwenden, in Stand halten, zum Verkauf anbieten, 

vertreiben, lagern oder transportieren, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen 

erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit dem Abbau 
thermischer Kohle erzielen, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit der Exploration, dem 
Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination 

thermischer Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

- 
die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Vertrieb oder Raffination von erdölbasierten Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Herstellung oder Vertrieb von gasförmigen Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit 

einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 
e/kWh erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

Allianz Green Bond 

Weitere Bestimmungen oder 
Beschränkungen 

Anpassung aus 
Transparenzgründen. 

- 

Anteile der Anteilklassen P12 können nur über die im Auftrag 
der Fondsdepot Bank GmbH handelnden vertraglich 
gebundenen Vermittler von Allianz erworben werden. 

Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der 
Anteilklasse P12 (EUR) (nach Abzug eines eventuellen 

Ausgabeaufschlags) beläuft sich auf 1 Mio. EUR. In manchen 
Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem 
Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten. 
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Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Die Ausschlusskriterien 
wurden angepasst. 

Der Investmentmanager 
ermittelt anhand einer 

zusätzlichen proprietären 
Methode, wie nachhaltige 

Investitionen zum nachhaltigen 
Anlageziel des Teilfonds 

beitragen. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes 
Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, 
herstellen, verwenden, in Stand halten, zum Verkauf 

anbieten, vertreiben, lagern oder transportieren, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, 
verwenden, in Stand halten, zum Verkauf anbieten, 

vertreiben, lagern oder transportieren, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen 

erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit dem Abbau 
thermischer Kohle erzielen, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit der Exploration, dem 
Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination 

thermischer Kohle erzielen, 

- 
die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Vertrieb oder Raffination von erdölbasierten Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Herstellung oder Vertrieb von gasförmigen Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit 

einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 
e/kWh erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 30 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 30 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

- 

Bei Emittenten, bei denen nachhaltige Investitionen 
mindestens 20 % ihres gesamten Geschäftsvolumens 

ausmachen und die auf das Netto-Null-Ziel ausgerichtet sind 
oder sich im Übergang zu dieser Ausrichtung befinden, erhöht 

der Investmentmanager den Anteil an nachhaltigen 
Investitionen um 20 %. Der Übergang zur Ausrichtung auf 

Netto-Null wird angenommen, wenn die Emittenten (1) Netto-
Null bereits erreichen, (2) auf Netto-Null ausgerichtet sind 
oder (3) sich im Prozess der Ausrichtung auf Netto-Null 
befinden. (4) Bei Emittenten, die sich Netto-Null lediglich 

verpflichtet haben oder die (5) nicht auf Netto-Null 
ausgerichtet sind, wird kein Übergang zum bzw. keine 

Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel angenommen. 

Als Referenzwert 
(Benchmark) ausgewiesener 

Index 
- 

Der Investmentmanager wird keine Benchmark mehr 
einsetzen, um die Ausrichtung des Teilfonds auf die von ihm 
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu 

bestimmen. 

Allianz Green Future 

Umbenennung des Teilfonds 

Der Teilfonds wurde 
umbenannt, um die ESMA-

Leitlinien zu Fondsnamen mit 
auf ESG oder Nachhaltigkeit 

bezogenen Begriffen zu 
erfüllen. 

Allianz Green Future 
Allianz Green Future C (EUR) 

LU2276587388 / A2QK9A 
Allianz Green Future CT (EUR) 

LU2276587461 / A2QK9B 

Allianz Multi Asset Future 
Allianz Multi Asset Future C (EUR) 

LU2276587388 / A2QK9A 
Allianz Multi Asset Future CT (EUR) 

LU2276587461 / A2QK9B 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Hinzufügung eines 
zusätzlichen Ansatzes. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. - 

Anteil der Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel: Falls dieser 
Ansatz für einen Teil des Teilfonds gewählt wird, investiert der 

Investmentmanager einen im Laufe der Zeit steigenden 
Mindestprozentsatz in Emittenten, die sich zum Ziel des 

Pariser Abkommens bekennen und konkrete Maßnahmen zu 
seiner Erreichung ergreifen. Das Ziel des Pariser Abkommens 

besteht darin, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich 
unter 2 °C zu begrenzen. Um dies zu erreichen, ist ein fixes 
Budget für Treibhausgasemissionen erforderlich. Damit die 

Netto-Emissionen einen Wert von Null erreichen können 
(„Netto Null“), müssen außerdem bis etwa 2050 die 

verbleibenden Emissionen vollständig durch Entnahme von 
Kohlendioxid aus der Atmosphäre ausgeglichen werden. Der 

Investmentmanager hat eine Methodik entwickelt, um die 
Verpflichtungen, Ziele und Fähigkeiten von Emittenten zu 

beurteilen, den Übergang zur Erreichung des Netto-Null-Ziels 
umzusetzen. 
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Allianz Green 
Transition Bond 

Umbenennung des Teilfonds 

Der 
Absicherungsmechanismus 
wird für zwei Anteilklassen 

aufgehoben 

Allianz Green Transition Bond 
Allianz Green Transition Bond AT (H2-EUR) 

LU2400032525 / A3C5FC 
Allianz Green Transition Bond RT (H2-EUR) 

LU2400032798 / A3C5FD 
Allianz Green Transition Bond WT6 (USD) 

LU2417539132 / A3C8N2 

Allianz Climate Transition Credit 
Allianz Climate Transition Credit AT (EUR) 

LU2400032525 / A3C5FC 
Allianz Climate Transition Credit RT (EUR) 

LU2400032798 / A3C5FD 
Allianz Climate Transition Credit WT6 (USD) 

LU2417539132 / A3C8N2 

Anlageziel 

Im Rahmen der Bemühungen 
der Verwaltungsgesellschaft, 
die Produktpalette stärker in 
Richtung Nachhaltigkeit zu 

entwickeln, fördert der 
Teilfonds ökologische und 

soziale Merkmale. Er strebt in 
diesem Zusammenhang einen 
bestimmten und im Lauf der 

Zeit steigenden Mindestanteil 
von Anlagen in Emittenten an, 
die sich zum Ziel des Pariser 
Abkommens bekennen und 

konkrete Maßnahmen zu 
seiner Erreichung ergriffen 

haben. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Schuldtiteln 
auf den globalen Rentenmärkten unter Berücksichtigung von 

ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und mit 
Schwerpunkt auf privaten, staatlichen und quasi-staatlichen 
Emittenten, die einen positiven Beitrag zu nachhaltigen und 
umweltfreundlichen Lösungen und dem Übergang zu einer 

kohlenstoffarmen Wirtschaft leisten. 

Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in 
auf Euro lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade auf den 

Anleihemärkten von OECD- oder EU-Mitgliedstaaten unter 
Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen 

Merkmalen. 

Anlagebeschränkungen 

Nach einer regelmäßigen 
Überprüfung der 

Teilfondspalette (mit dem Ziel 
sicherzustellen, dass diese 

Palette angesichts der 
Entwicklung der Anlagemärkte 
für die Anleger relevant bleibt) 

wurde die Auffassung 
vertreten, dass es im besten 
Interesse der Anleger ist, den 

Teilfonds entsprechend neu zu 
positionieren und zu ändern. 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie 

die angewandten Ausschlusskriterien. 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie 

die angewandten Ausschlusskriterien. 

Min. 80 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend 
dem Anlageziel in festverzinsliche Wertpapiere investiert. 

- 

Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenländern oder in Ländern investiert werden, die im 
J.P. MORGAN ESG Emerging Market Bond (EMBI) Global 

Diversified vertreten sind. 

Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-
Anlagen Typ 1 investiert werden. 

- 

Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den 
Rentenmärkten der VR China investiert werden. 

- 

- Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten 

- 

Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von BB+ 

(einschließlich) bis BB- (einschließlich) (Standard & Poor’s) 
investiert werden. Wenn zwei unterschiedliche Ratings 

vorliegen, ist das niedrigere Rating ausschlaggebend dafür, 
ob ein Festverzinsliches Wertpapier im Rahmen der 

vorstehend angeführten Grenzen berücksichtigt wird; bei drei 
oder mehr unterschiedlichen Ratings ist das niedrigere der 

zwei besten Ratings maßgeblich 

Duration: 0 bis 10 Jahre Duration: 0 bis 8 Jahre 

Benchmark: 1/3 BLOOMBERG MSCI Global Green Bond 
Total Return (hedged into USD) + 1/3 BLOOMBERG MSCI 
Global Corporate Sustainability Total Return (hedged into 
USD) + 1/3 J.P. MORGAN ESG Emerging Market Bond 

(EMBI) Global Diversified. Freiheitsgrad: wesentlich. 
Voraussichtliche Überschneidung: geringfügig 

Benchmark: ICE Euro Corporate Climate Transition. 
Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: 

erheblich 

Risikomanagementverfahren 
Das Vergleichsvermögen entspricht der Zusammensetzung 

von 1/3 BLOOMBERG MSCI Global Green Bond + 1/3 
BLOOMBERG MSCI Global Corporate Sustainability + 1/3 
J.P. MORGAN ESG Emerging Market Bond (EMBI) Global 

Diversified. 

Das Vergleichsvermögen entspricht der Zusammensetzung 
des ICE Euro Corporate Climate Transition. 
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Beworbene ökologische 
und/oder soziale Merkmale 

Die ökologischen Merkmale 
des Teilfonds wurden 

geändert. 

Den Merkmalen Umwelt, 
Menschenrechte, Governance 
und/oder Geschäftsverhalten 

des Teilfonds wurde die 
Komponente der Ausrichtung 

auf Netto-Null hinzugefügt. 

Der Investmentmanager wählt aus dem verbleibenden 
Anlageuniversum bevorzugt Schuldtitel von Emittenten aus, 

die sich verpflichtet haben, zum Klimaschutz oder zur 
Anpassung an den Klimawandel beizutragen. Dabei wendet 

er die folgenden Kriterien an: 
Grüne Anleihen. Grüne Anleihen sind Instrumente, die 

Projekte für den Klimaschutz oder die Anpassung an den 
Klimawandel oder andere Ziele im Bereich der ökologischen 
Nachhaltigkeit finanzieren, insbesondere in den folgenden 

Bereichen: Energieeffizienz, erneuerbare Energien, 
Rohstoffe, Wasser und Land, Abfallwirtschaft, Reduzierung 
von Treibhausgasemissionen, Erhaltung der Artenvielfalt 

oder Kreislaufwirtschaft, 
Schuldtitel, deren Emittenten sich ausdrücklich zu künftigen 
Verbesserungen der Nachhaltigkeitsergebnisse innerhalb 

eines vorab festgelegten Zeitrahmens verpflichten, darunter 
insbesondere Wertpapiere von Emittenten, die an der SBTi-

Initiative teilnehmen, und/oder 
Schuldtitel staatlicher Emittenten, die das Pariser 

Abkommen verbindlich ratifiziert haben und die vom 
Freedom House Index nicht als „nicht frei“ bewertet werden. 

Der Investmentmanager wählt aus dem verbleibenden 
Anlageuniversum diejenigen Unternehmensemittenten aus, 

die sich in ihrem Sektor im Hinblick auf 
Nachhaltigkeitsaspekte überdurchschnittlich gut entwickeln. 

Staatliche Emittenten schneiden im Allgemeinen in Bezug auf 
Nachhaltigkeitsaspekte besser ab. Die Bewertungsskala 

reicht von 0 (schlechteste Bewertung) bis 4 (beste 
Bewertung). Die Bewertung von Unternehmens- oder 

staatlichen Emittenten durch den Investmentmanager ist das 
Ergebnis interner Analysen und basiert auf den Kriterien 

Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und 
Geschäftsverhalten (Letzteres entfällt bei staatlichen 

Emittenten). 

- 

Der Investmentmanager investiert einen im Laufe der Zeit 
steigenden Mindestprozentsatz in Emittenten, die sich zum 

Ziel des Pariser Abkommens bekennen und konkrete 
Maßnahmen zu seiner Erreichung ergreifen. Das Ziel des 

Pariser Abkommens besteht darin, den globalen 
Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen. Um 

dies zu erreichen, ist ein fixes Budget für 
Treibhausgasemissionen erforderlich. Damit die Netto-

Emissionen einen Wert von Null erreichen können („Netto 
Null“), müssen außerdem bis etwa 2050 die verbleibenden 
Emissionen vollständig durch Entnahme von Kohlendioxid 

aus der Atmosphäre ausgeglichen werden. 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Anpassung der verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie. 

In einem zweiten Schritt wählt der Investmentmanager aus 
dem verbleibenden Anlageuniversum hauptsächlich 

Emittenten aus, die sich für Klimaschutz oder die Anpassung 
an den Klimawandel engagieren. 

In einem zweiten Schritt wählt der Investmentmanager aus 
dem verbleibenden Anlageuniversum diejenigen 

Unternehmensemittenten aus, die innerhalb ihres Sektors auf 
der Grundlage einer Bewertung von Faktoren in Bezug auf 

Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und 
Geschäftsverhalten („Nachhaltigkeitsfaktoren“) besser 

abschneiden. Was die staatlichen Emittenten betrifft, so 
schneiden diese im Allgemeinen in Bezug auf 

Nachhaltigkeitsaspekte besser ab. Die Bewertungsskala 
reicht von 0 (schlechteste Bewertung) bis 4 (beste 

Bewertung). Die Punktzahl stellt eine interne Bewertung dar, 
die der Investmentmanager einem Unternehmen oder einem 

staatlichen Emittenten zuweist. Die Ergebnisse werden 
mindestens zweimal pro Jahr überprüft. 

Im Einzelnen investiert der Investmentmanager mindestens 
80 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds wie folgt: 

in grüne Anleihen gemäß der Definition im Prospekt, die 
Projekte für den Klimaschutz oder die Anpassung an den 

Klimawandel oder andere ökologische 
Nachhaltigkeitsprojekte finanzieren, insbesondere in den 

folgenden Bereichen: Energieeffizienz, erneuerbare 
Energien, Rohstoffe, Wasser und Land, Abfallwirtschaft, 

Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Erhaltung der 
Artenvielfalt oder Kreislaufwirtschaft, und/oder 

in Schuldtitel, deren Emittenten sich ausdrücklich zu 
künftigen Verbesserungen der Nachhaltigkeitsergebnisse 

innerhalb eines vorab festgelegten Zeitrahmens verpflichten, 
darunter insbesondere Wertpapiere von Emittenten, die an 

der SBT-Initiative teilnehmen, und/oder 
in Schuldtitel staatlicher Emittenten, die das Pariser 
Abkommen verbindlich ratifiziert haben und die vom 

Freedom House Index nicht als „nicht frei“ bewertet werden. 
Der Investmentmanager wählt die Vermögenswerte wie folgt aus: 
Bei grünen Anleihen analysiert der Investmentmanager die 

mit deren Erlösen finanzierten Projekte. Um zulässig zu sein, 
müssen diese Projekte auf der Liste der grünen Projekte 

verzeichnet sein, die intern vom Investmentmanager auf der 
Grundlage von Research der Climate Bonds Initiative (CBI) 

festgelegt ist. Die CBI stellt wissenschaftsbasierte 
Bewertungen der Auswirkungen verschiedener Projekttypen 

auf den Klimaschutz bereit. 
Bei Schuldtiteln mit Ausnahme von grünen Anleihen und 

Staatsanleihen wählt der Investmentmanager Emittenten aus, 
die an der Science Based Targets-Initiative („SBT“) teilnehmen. 
Emittenten, die an der SBT-Initiative teilnehmen, legen sich auf 
definierte Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen 

(THG) innerhalb eines definierten Zeitrahmens gemäß der 

Mindestens 90 % des Teilfondsportfolios werden intern auf 
einer Skala von 0 bis 4 bewertet. Die Grundlage für die 

Berechnung der 90-Prozent-Schwelle ist der 
Nettoinventarwert des Teilfonds mit Ausnahme von 

Instrumenten, die nicht nach ihrer Art bewertet werden, z. B. 
Barmittel und Einlagen. Derivate werden in der Regel nicht 

bewertet. Derivate (mit Ausnahme von Credit Default Swaps), 
deren Basiswert ein Unternehmensemittent mit einem Rating 
ist, werden jedoch im Allgemeinen bewertet. Der Umfang des 
nicht bewerteten Teils des Portfolios variiert in Abhängigkeit 

von der im Prospekt beschriebenen allgemeinen 
Anlagestrategie des Teilfonds. 
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Vereinbarung vom April 2016 im Rahmen der 
Klimarahmenkonvention (UNFCCC) der Vereinten Nationen 

zum Klimaschutz, zur Anpassung an den Klimawandel und zu 
dessen Finanzierung (das „Pariser Abkommen“) fest. Die 

Validierung der Ziele erfolgt durch die SBT-Initiative. 
Bei grünen Anleihen und Unternehmensanleihen wählt der 

Investmentmanager aus dem verbleibenden Anlageuniversum 
diejenigen Unternehmensemittenten aus, die innerhalb ihres 
Sektors auf der Grundlage einer Bewertung von Faktoren in 

Bezug auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und 
Geschäftsverhalten („Nachhaltigkeitsfaktoren“) besser 

abschneiden. Was die staatlichen Emittenten betrifft, so 
schneiden diese im Allgemeinen in Bezug auf 

Nachhaltigkeitsaspekte besser ab. Die Bewertungsskala reicht 
von 0 (schlechteste Bewertung) bis 4 (beste Bewertung). Die 

Bewertung basiert auf einer internen Analyse von Unternehmen 
oder staatlichen Emittenten durch den Investmentmanager. Die 

Bewertungen werden monatlich überprüft. 
Grüne Anleihen und Unternehmensanleihen werden intern auf 

einer Skala von 0 bis 4 mit 0 als schlechtestem und 4 als bestem 
Score bewertet. Der Bewertungsprozess umfasst Folgendes: 

Der Investmentmanager erhält von externen Anbietern 
regelmäßig quantitative und qualitative Daten zu Indikatoren für 

Nachhaltigkeitsfaktoren für spezifische Emittenten. 
Der Investmentmanager ergänzt diese Daten zu 

Nachhaltigkeitsfaktoren durch interne quantitative und qualitative 
Analysen, beispielsweise wenn Informationen von externen 

Datenanbietern nicht verfügbar, unvollständig oder veraltet sind 
oder nicht mit seiner eigenen Beurteilung übereinstimmen. 

Der Investmentmanager errechnet für jeden Emittenten und 
jeden Nachhaltigkeitsfaktor eine Bewertung auf Grundlage 

mehrerer Indikatoren. Im Rahmen dieses Prozesses definiert 
der Investmentmanager eine spezifische Gewichtung für 
Nachhaltigkeitsfaktoren, die sich nach der Wesentlichkeit 
des jeweiligen Sektors richtet. Auf der Grundlage dieser 
Nachhaltigkeitsfaktoren ermittelt der Investmentmanager 
eine Gesamtbewertung für jeden Emittenten, die dessen 

jeweiliges Nachhaltigkeitsprofil widerspiegelt. 
Eine Bewertung mit 0 erfolgt, wenn der Investmentmanager auf 
Grundlage einer Methodik, die Daten von externen Anbietern 
sowie internes Research berücksichtigt, eine Warnung wegen 

Menschenrechtsverletzungen ausspricht. Bei 
Unternehmensemittenten erfolgt eine solche Warnung, wenn 
diese bei ihrer Geschäftstätigkeit die Menschenrechte nicht 

vollumfänglich respektieren, unter anderem, indem sie (i) die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte nicht in ihr 

Geschäftsverhalten integrieren, sich (ii) nicht an bedeutende 
Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation halten 
und/oder (iii) den Global Compact der Vereinten Nationen nicht 

unterzeichnen. Dieses prospektive Tool erfasst sowohl das 
Auftreten von Kontroversen in Bezug auf Menschenrechte 

(Verletzungen von Menschenrechten) als auch den Umgang 
damit (Angemessenheit von Präventionselementen wie 

Richtlinien, Verpflichtungen, Systemen, 
Beschwerdemechanismen und Risikoexposition). Bei Staaten 
beurteilt der Investmentmanager die politischen Rechte der 
jeweiligen Staatsangehörigen (Wahlverfahren, politischer 

Pluralismus/politische Teilhabe, Funktionieren der Regierung), 
die Bürgerrechte (Meinungs-, Religions- und 

Vereinigungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und persönliche 
Freiheit) sowie die Pressefreiheit. Zu diesem Zweck greift der 
Investmentmanager auch auf die Arbeit von Freedom House 

zurück, die auf der 1948 verabschiedeten Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte beruht. 

Für bestimmte Emittenten führt der Investmentmanager 
zusätzliches qualitatives Research durch. Auf dieser Grundlage 

kann der Investmentmanager die internen Bewertungen und 
Warnungen wegen Menschenrechtsverletzungen nach oben 

oder unten anpassen. Der Investmentmanager investiert nur in 
grüne Anleihen und Schuldtitel mit einer internen Bewertung 

von 1 oder höher. 
Bei staatlichen Schuldtiteln konzentriert sich der 

Investmentmanager auf Instrumente, bei deren Emittenten es 
sich um Regierungen und Kommunen sowie nationale, 

regionale oder lokale Behörden von Ländern handelt, die das 
Pariser Abkommen verbindlich ratifiziert haben. 

- Der Bewertungsprozess umfasst Folgendes: 

- 
Der Investmentmanager erhält von externen Anbietern 

regelmäßig quantitative und qualitative Daten zu Indikatoren 
für Nachhaltigkeitsfaktoren für spezifische Emittenten. 
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- 

Der Investmentmanager ergänzt diese Daten zu 
Nachhaltigkeitsfaktoren durch interne quantitative und 

qualitative Analysen, beispielsweise wenn Informationen von 
externen Datenanbietern nicht verfügbar, unvollständig oder 

veraltet sind oder nicht mit seiner eigenen Beurteilung 
übereinstimmen. 

- 

Der Investmentmanager errechnet für jeden Emittenten und 
jeden Nachhaltigkeitsfaktor eine Bewertung auf Grundlage 

mehrerer Indikatoren. Im Rahmen dieses Prozesses definiert 
der Investmentmanager eine spezifische Gewichtung für 

Nachhaltigkeitsfaktoren, die sich nach der Wesentlichkeit des 
jeweiligen Sektors richtet.  Auf der Grundlage dieser 

Nachhaltigkeitsfaktoren ermittelt der Investmentmanager eine 
Gesamtbewertung für jeden Emittenten, die dessen jeweiliges 

Nachhaltigkeitsprofil widerspiegelt. 

- 

Eine Bewertung mit 0 erfolgt, wenn der Investmentmanager 
auf Grundlage einer Methodik, die Daten von externen 
Anbietern sowie internes Research berücksichtigt, eine 

Warnung wegen Menschenrechtsverletzungen ausspricht. Bei 
Unternehmensemittenten erfolgt eine solche Warnung, wenn 
diese bei ihrer Geschäftstätigkeit die Menschenrechte nicht 

vollumfänglich respektieren, unter anderem, indem sie (i) die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte nicht in ihr 

Geschäftsverhalten integrieren, sich (ii) nicht an bedeutende 
Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation 
halten und/oder (iii) den Global Compact der Vereinten 

Nationen nicht unterzeichnen. Dieses prospektive Tool erfasst 
sowohl das Auftreten von Kontroversen in Bezug auf 

Menschenrechte (Verletzungen von Menschenrechten) als 
auch den Umgang damit (Angemessenheit von 

Präventionselementen wie Richtlinien, Verpflichtungen, 
Systemen, Beschwerdemechanismen und Risikoexposition). 
Bei Staaten beurteilt der Investmentmanager die politischen 
Rechte der jeweiligen Staatsangehörigen (Wahlverfahren, 

politischer Pluralismus/politische Teilhabe, Funktionieren der 
Regierung), die Bürgerrechte (Meinungs-, Religions- und 
Vereinigungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und persönliche 

Freiheit) sowie die Pressefreiheit. Zu diesem Zweck greift der 
Investmentmanager auch auf die Arbeit von Freedom House 

zurück, die auf der 1948 verabschiedeten Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte beruht. 

- 

Für bestimmte Emittenten führt der Investmentmanager 
zusätzliches qualitatives Research durch. Auf dieser 
Grundlage kann der Investmentmanager die internen 

Bewertungen und Warnungen wegen 
Menschenrechtsverletzungen nach oben oder unten 

anpassen. 

- 
In Bezug auf bewertete Emittenten investiert der 

Investmentmanager nur in Emittenten mit einer internen 
Bewertung von 1 oder mehr. 

Der dritte Schritt ist noch kein Bestandteil der verbindlichen 
Elemente. 

In einem dritten Schritt hat der Investmentmanager eine 
Methodik entwickelt, die auf externe Datenanbieter und 

internes Research zurückgreift, um die Verpflichtungen, Ziele 
und Fähigkeiten von Emittenten zu beurteilen, den Übergang 

zur Erreichung des Netto-Null-Ziels umzusetzen. Der 
Investmentmanager bewertet Emittenten anhand mehrerer 
Kriterien auf Grundlage von Daten zu einzelnen Emittenten, 

die von externen Datenanbietern bereitgestellt werden. Diese 
Kriterien sind beispielsweise Ziele für 2050, Ziele zur 

Emissionsreduzierung, tatsächliche Emissionsreduzierung im 
Verhältnis zu den diesbezüglichen Zielen, Offenlegung von 

Emissionen, Übergangspläne oder Ausrichtung der 
Kapitalallokation. Für Emittenten aus Sektoren mit hohem 

Klima-Impact bestehen strengere Umsetzungsanforderungen 
als für Sektoren aus derselben Kategorie, jedoch mit 

geringerem Impact. Jeder Emittent wird dann in eine der 
folgenden Übergangskategorien eingestuft: (1) Netto-Null wird 

aktuell erreicht, (2) Ausrichtung auf Netto-Null ist vollzogen, 
(3) Laufender Prozess der Ausrichtung auf Netto-Null, (4) 

Selbstverpflichtung auf Netto-Null und (5) Keine Ausrichtung 
auf Netto-Null. Da sich Emittentendaten im Laufe der Zeit 

ändern, wird der Investmentmanager die Methodik, die 
Rahmenbedingungen und die Kriterien regelmäßig 

überprüfen. 
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Das Portfolio des Teilfonds muss zu mindestens 80 % aus 
Emittenten bestehen, die in eine der fünf Kategorien 

eingestuft sind. Berechnungsgrundlage für diesen 80 %-
Schwellenwert ist der Nettoinventarwert des Teilfonds mit 

Ausnahme derjenigen Vermögenswerte, für die die 
erforderlichen Daten nicht verfügbar sind, z. B. Barmittel und 
Derivate.  Derivate werden in der Regel nicht kategorisiert. 

Die Kategorisierung erfolgt jedoch normalerweise bei 
Derivaten (mit Ausnahme von Credit Default Swaps), deren 

Basiswert ein einzelner Unternehmensemittent ist. Der 
Investmentmanager ist bestrebt, durch die Zusammenarbeit 

mit Datenanbietern und/oder Emittenten die Datenabdeckung 
zu verbessern. Der Umfang des Portfolioteils, der nicht 

kategorisiert werden kann, variiert in Abhängigkeit von der im 
Prospekt beschriebenen allgemeinen Anlagestrategie des 

Teilfonds. 

Anlagen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) in 
Emittenten in den Kategorien (1) Netto-Null wird aktuell 

erreicht, (2) Ausrichtung auf Netto-Null ist vollzogen und (3) 
Laufender Prozess der Ausrichtung auf Netto-Null werden 
dem Anteil des Portfolios zugerechnet, der bis 1. Oktober 
2030 die Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel erreicht. Der 

Anteil des Teilfonds mit Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel 
wird berechnet, indem die Gewichtung des Portfolios in 
Emittenten ermittelt wird, die zum 1. Oktober 2030 den 

Kategorien (1) bis (3) angehören. 

Anlagen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) in 
Emittenten in den Kategorien (1) Netto-Null wird aktuell 
erreicht und (2) Ausrichtung auf Netto-Null ist vollzogen 

werden ab 1. Oktober 2030 dem Anteil des Portfolios mit 
Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel zugerechnet. Der Anteil 
des Teilfonds mit Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel wird 

berechnet, indem die Gewichtung des Portfolios in Emittenten 
ermittelt wird, die nach dem 1. Oktober 2030 den Kategorien 

(1) bis (2) angehören. 

Bis zum 30. September 2030 muss der Anteil des Teilfonds-
Portfolios mit Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel mindestens 

30 % betragen. Ab 1. Oktober 2030 muss der Anteil des 
Teilfonds-Portfolios mit Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel 
mindestens 50 % betragen. Insbesondere Schwellenwerte, 

die nach 2030 gelten, werden vor dem 1. Oktober 2030 
festgelegt. 

Der Investmentmanager wählt und gewichtet die übrigen 
Emittenten des Anlageuniversums (d. h. nach Anwendung der 

Ausschlusskriterien) so, dass der Anteil der Netto-Null-
Ausrichtung des Teilfonds-Portfolios die Anforderungen erfüllt 

oder übertrifft. 

Als Referenzwert 
(Benchmark) ausgewiesener 

Index 
- 

Der Investmentmanager wird keine Benchmark mehr 
einsetzen, um die Ausrichtung des Teilfonds auf die von ihm 
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu 

bestimmen. 

Allianz Income and 
Growth 

Anlagebeschränkungen 

Es wird eine zusätzliche 
Beschränkung festgelegt, um 

die Bedingungen für den 
Einsatz von Derivaten durch 

den Teilfonds besser 
widerzuspiegeln. 

Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend 
dem Anlageziel in Aktien investiert werden. 

Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend 
dem Anlageziel in Aktien investiert werden. 

Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit 
dem Anlageziel in Wandelschuldverschreibungen investiert 

werden. 

Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit 
dem Anlageziel in Wandelschuldverschreibungen investiert 

werden. 

Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-
Anlagen Typ 1 investiert werden, jedoch darf das 

Teilfondsvermögen in Festverzinsliche Wertpapiere 
investiert werden, die nur mit CC (Standard & Poor’s) oder 

niedriger bewertet sind (darunter höchstens 10 % 
notleidende Wertpapiere). 

Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-
Anlagen Typ 1 investiert werden, jedoch darf das 

Teilfondsvermögen in Festverzinsliche Wertpapiere investiert 
werden, die nur mit CC (Standard & Poor’s) oder niedriger 

bewertet sind (darunter höchstens 10 % notleidende 
Wertpapiere). 

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen 
gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder 
(bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds 

investiert werden 

Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen 
gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder 
(bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds 

investiert werden 

Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten 

Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. 

Es gelten die Beschränkungen für Taiwan, mit Ausnahme 
der entsprechenden High-Yield-Grenze 

Es gelten die Beschränkungen für Taiwan, mit Ausnahme der 
entsprechenden High-Yield-Grenze 

Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen 
Investmentsteuergesetz (Alternative 2) 

Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen 
Investmentsteuergesetz (Alternative 2) 

- 
Der Einsatz von Techniken und Instrumenten ist auf den 
Zweck des effizienten Portfoliomanagements beschränkt 

Benchmark: Keine Benchmark: Keine 
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Umbenennung der 
Anteilklassen 

Die Umbenennung der 
Anteilklasse erfolgt zu 

Marketingzwecken. 

Allianz Income and Growth AM (EUR) 
LU2792127032 / A408UY 

Allianz Income and Growth AMg2 (EUR) 
LU2792127115 / A408UZ 

Allianz Income and Growth 
PLAN12 AM (EUR) 

LU2792127032 / A408UY 
Allianz Income and Growth 

PLAN12 AMg2 (EUR) 
LU2792127115 / A408UZ 

Weitere Bestimmungen oder 
Beschränkungen 

Anpassung aus 
Transparenzgründen. 

- 
Anteile der Anteilklassen WM97 können nur von Allianz 
Global Investors AE Feeder Funds erworben werden. 

Allianz India Equity 

Anlageziel 

Im Rahmen der Bemühungen 
der Verwaltungsgesellschaft, 
die Produktpalette stärker in 
Richtung Nachhaltigkeit zu 

entwickeln, fördert der 
Teilfonds ökologische und 

soziale Merkmale, indem er 
eine Treibhausgas (THG)-

Intensität anstrebt, die unter 
der THG-Intensität seiner 

Benchmark liegt. 

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den 
Aktienmärkten des indischen Subkontinents (Indien, 

Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch). 

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den 
Aktienmärkten des indischen Subkontinents (Indien, Pakistan, 

Sri Lanka und Bangladesch) unter Berücksichtigung 
ökologischer und/oder sozialer Merkmale. 

Anlagebeschränkungen 

Der Teilfonds wird als 
Zielfonds lokaler malaysischer 

Feeder-Fonds angeboten. 

- 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie 

die angewandten Ausschlusskriterien. 

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend 
dem Anlageziel in Aktien investiert. Davon dürfen maximal 

30 % auf die Aktienmärkte von Pakistan, Sri Lanka und 
Bangladesch entfallen 

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend 
dem Anlageziel in Aktien investiert. Davon dürfen maximal 

30 % auf die Aktienmärkte von Pakistan, Sri Lanka und 
Bangladesch entfallen 

Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenländern investiert 
werden. 

Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenländern investiert 
werden. 

Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. 

- Es gelten die malaysischen Anlagebeschränkungen. 

Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. 

Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen 
Investmentsteuergesetz (Alternative 1), jedoch werden 

mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in 
Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 

Investmentsteuergesetz investiert. 

Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen 
Investmentsteuergesetz (Alternative 1), jedoch werden 

mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in 
Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 

Investmentsteuergesetz investiert. 

Der Teilfonds handelt als registrierte FPI Der Teilfonds handelt als registrierte FPI 

Benchmark: MSCI India Total Return Net. Freiheitsgrad: 
wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich 

Benchmark: MSCI India Total Return Net. Freiheitsgrad: 
wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich 

Die nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungsverordnung 

sowie spezifische 
Informationen, die gemäß 

Taxonomieverordnung 
offenzulegen sind 

Keine Verwaltung gemäß Artikel 8 (1) der SFDR. 

Mindestbetrag für nachhaltige Investitionen 
10,00 % 

Mindestbetrag für taxonomiekonforme Investitionen 
0,00 % 

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
JA 

Allianz SDG Euro 
Credit 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Die Ausschlusskriterien 
wurden angepasst. 

Der Investmentmanager 
ermittelt anhand einer 

zusätzlichen proprietären 
Methode, wie nachhaltige 

Investitionen zum nachhaltigen 
Anlageziel des Teilfonds 

beitragen. 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes 
Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, 
herstellen, verwenden, in Stand halten, zum Verkauf 

anbieten, vertreiben, lagern oder transportieren, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, 
verwenden, in Stand halten, zum Verkauf anbieten, 

vertreiben, lagern oder transportieren, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen 

erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit dem Abbau 
thermischer Kohle erzielen, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit der Exploration, dem 
Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination 

thermischer Kohle erzielen, 
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die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit 

einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 
e/kWh erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder mehr als 5 % 
ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak oder mehr als 

15 % ihrer Umsätze mit Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit Tabak erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder mehr als 5 % 
ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak oder mehr als 

15 % ihrer Umsätze mit Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit Tabak erzielen, 

die an (i) arktischen Ölbohrungen oder (ii) anderen 
Aktivitäten im Bereich der unkonventionellen Öl- und 

Gasförderung beteiligt sind, 

die an (i) arktischen Ölbohrungen oder (ii) anderen Aktivitäten 
im Bereich der unkonventionellen Öl- und Gasförderung 

beteiligt sind, 

 
die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Vertrieb oder Raffination von erdölbasierten Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Herstellung oder Vertrieb von gasförmigen Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

die an Glücksspiel beteiligt sind, die an Glücksspiel beteiligt sind, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit hochprozentigem 
Alkohol erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit hochprozentigem 
Alkohol erwirtschaften, 

- 

Bei Emittenten, bei denen nachhaltige Investitionen 
mindestens 20 % ihres gesamten Geschäftsvolumens 

ausmachen und die auf das Netto-Null-Ziel ausgerichtet sind 
oder sich im Übergang zu dieser Ausrichtung befinden, erhöht 

der Investmentmanager den Anteil an nachhaltigen 
Investitionen um 20 %. Der Übergang zur Ausrichtung auf 

Netto-Null wird angenommen, wenn die Emittenten (1) Netto-
Null bereits erreichen, (2) auf Netto-Null ausgerichtet sind 
oder (3) sich im Prozess der Ausrichtung auf Netto-Null 
befinden. (4) Bei Emittenten, die sich Netto-Null lediglich 

verpflichtet haben oder die (5) nicht auf Netto-Null 
ausgerichtet sind, wird kein Übergang zum bzw. keine 

Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel angenommen. 

Allianz SDG Global 
Equity 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Die Ausschlusskriterien 
wurden angepasst. 

Der Investmentmanager 
bewertet die Anlagen (mit 

Ausnahme von Barmitteln und 
Derivaten) im Hinblick auf die 

Treibhausgas (THG)-
Emissionen der Unternehmen, 

in die angelegt wird, soweit 
entsprechende Daten 

verfügbar sind. Auf dieser 
Grundlage verwaltet der 
Investmentmanager den 

Teilfonds in einer Weise, so 
dass die THG-Intensität des 
Portfolios niedriger ist als die 

THG-Intensität der Benchmark 
des Teilfonds. 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes 
Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, 
herstellen, verwenden, in Stand halten, zum Verkauf 

anbieten, vertreiben, lagern oder transportieren, 
die mehr als 5 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 

militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen 
erwirtschaften, 

die umstrittene Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
Submunition, chemische Waffen, biologische Waffen, Waffen 

aus abgereichertem oder sonstigem industriellem Uran, 
Waffen aus weißem Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, 
herstellen, verwenden, instandhalten, zum Verkauf anbieten, 
vertreiben, lagern oder transportieren und/oder mehr als 5 % 
ihrer Umsätze mit der Herstellung von (i) (anderen) Waffen 

oder (ii) mit militärischen Komponenten und Dienstleistungen 
und/oder mit dem Vertrieb/Verkauf von militärischen 

Komponenten und Dienstleistungen und/oder der eigenen 
Erbringung von Dienstleistungen in Verbindung mit 

militärischen Komponenten erzielen, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit dem Abbau 
thermischer Kohle erzielen, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit der Exploration, dem 
Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination 

thermischer Kohle erzielen, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit (i) der Produktion oder 
(ii) der Exploration von Ölsand erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit konventionellem Öl und 
Gas oder nicht konventionellen öl- und gasbezogenen 

Tätigkeiten wie Exploration, Bergbau, Förderung, Transport, 
Vertrieb oder Raffination erzielen oder spezielle Ausrüstung 

oder Dienstleistungen bereitstellen. Dies beinhaltet unter 
anderem auch die Gewinnung von Teer-/Ölsanden, 

Kohleflözgas, Schweröl, Schieferöl und Schiefergas sowie 
ultratiefe Bohrungen. Die vorgenannten Ausschlusskriterien 

werden nicht auf Emittenten angewandt, die ein Ziel der 
Science Based Targets-Initiative (SBTi) weit unter 2 °C oder 
1,5 °C aufweisen oder eine Verpflichtung gemäß der SBTi 

„Business Ambition for 1.5 °C“ eingegangen sind. Die 
Ausschlusskriterien gelten jedoch auch für Emittenten mit 
diesen SBTi-Commitments, wenn sie mehr als 10 % ihrer 

Umsätze mit Exploration, Förderung, Vertrieb oder Raffination 
von erdölbasierten Kraftstoffen oder mehr als 50 % ihrer 
Umsätze mit Exploration, Förderung, Herstellung oder 

Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen oder mehr als 5 % 
ihrer Umsätze mit der Produktion und/oder Exploration von 

Ölsand erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 



Betreff 
BIS ZUM 

27. März 2025 
AB DEM 

28. März 2025 

- 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit der Energieerzeugung auf 
Kohlebasis erzielen. Die vorgenannten Ausschlusskriterien 
gelten nicht für Emittenten, die ein Ziel der Science Based 

Targets-Initiative (SBTi) weit unter 2 °C oder 1,5 °C aufweisen 
oder eine Verpflichtung gemäß der SBTi „Business Ambition 

for 1.5 °C“ eingegangen sind, 

- 
die 50 % oder mehr ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit 
einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh 

erzielen, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen, 

die an der Produktion von Tabak oder E-Zigaretten beteiligt 
sind oder die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von 

Tabak oder E-Zigaretten erzielen, 

die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Summe von (i) 
der Durchführung von hydraulischer Frakturierung und (ii) 
der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang 

damit erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit Fracking-Aktivitäten 
und/oder Dienstleistungen in Verbindung mit Fracking erzielen, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit der Herstellung von 
Alkohol erwirtschaften (bezieht sich nur auf Spirituosen), 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit der Herstellung von 
alkoholischen Getränken (beschränkt auf Spirituosen) erzielen, 

die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion 
genetisch veränderter Organismen („GVO“) für 

landwirtschaftliche Zwecke erzielen, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit der Herstellung von 
landwirtschaftlichen gentechnisch veränderten Organismen 

(GVO) erzielen, 

die mehr als 10 % ihrer Umsatzerlöse aus der Summe von 
(i) der Energieproduktion aus Kernenergie und (ii) der 

Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang damit 
erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Kernenergie und/oder 
Dienstleistungen in Verbindung mit Kernenergie erzielen, 

- 

die mit Produkten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
der Energieerzeugung aus Kernkraft, Gas oder Kohle befasst 
sind, es sei denn, sie erzielen mehr als 50 % ihrer Einnahmen 

aus beitragsrelevanten Tätigkeiten (in der EU-Taxonomie 
aufgeführte Wirtschaftstätigkeiten). Die vorgenannten 

Ausschlusskriterien gelten nicht für Emittenten, die ein Ziel der 
Science Based Targets-Initiative (SBTi) weit unter 2 °C oder 
1,5 °C aufweisen oder eine Verpflichtung gemäß der SBTi 

„Business Ambition for 1.5 °C“ eingegangen sind, 

die an arktischen Bohrungen beteiligt sind, die an arktischen Bohrungen beteiligt sind, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit Glücksspiel 
erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit der Produktion von 
Glücksspielen und/oder mit dem Vertrieb/Verkauf von 

Glücksspielen und/oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
Glücksspielen erzielen, 

die mehr als 1 % ihrer Umsätze mit (i) der Produktion oder 
(ii) dem Vertrieb/Verkauf von Pornografie erwirtschaften, 

die mehr als 5 % ihrer Umsätze mit der Produktion von 
Pornografie und/oder mehr als 5 % ihrer Umsätze mit dem 

Vertrieb/Verkauf von Pornografie erzielen, 

- 

die an der Exploration, Ausbeutung oder Erschließung neuer Öl- 
oder Gasfelder oder an der Ausbeutung oder Erschließung 

neuer Kohlebergwerke beteiligt sind, die neue Kohlekraftwerke 
bauen oder deren absolute Produktion oder Kapazität bei 

kohlebasierter Energie 5 GW übersteigt. Die Kriterien für den 
Expansionsverzicht können bei bestehenden nationalen 
gesetzlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit der 
Sicherheit der Energieversorgung vorübergehend nicht 

berücksichtigt werden. 

- 

die mehr als 25 % ihrer Einnahmen mit 
Produkten/Dienstleistungen erzielen, die der Ausübung 

schädlicher Tätigkeiten dienen (Unternehmen, die an Aktivitäten 
beteiligt sind, die unter die spezifischen Ausschlusskriterien des 
vorgenannten Teilfonds fallen, gehen „schädlichen Tätigkeiten“ 

nach). Produkte/Dienstleistungen, die darauf abzielen, die 
negativen Auswirkungen schädlicher Aktivitäten zu mildern oder 

zu reduzieren, sollten nicht in diese Betrachtung einbezogen 
werden. 

- 

Die vorgenannten Ausschlusskriterien gelten nicht für 
Unternehmen, die im Energieerzeugungssektor tätig sind (mit 
Ausnahme von Versorgungsunternehmen, die mehr als 20 % 
ihrer Umsätze mit Kohle generieren) und die noch nicht den 
Kriterien gemäß dem vorstehenden Abschnitt entsprechen, 

jedoch vorbehaltlich der folgenden Anforderungen: 
Das Gesamtengagement des Portfolios in solchen nicht 

kriterienkonformen Unternehmen im Energieerzeugungssektor 
beträgt bis 31. Dezember 2024 max. 3,00 % des 

Nettoinventarwerts des Teilfonds. Dieser Prozentsatz verringert 
sich bis 30. Juni 2025 auf max. 2,00 % und liegt ab 1. Juli 2025 

bei 0 %. 
Nicht kriterienkonforme Unternehmen werden wie nachstehend 
in diesem Abschnitt beschrieben in Bezug auf Umwelt, Soziales 
und Unternehmensführung bewertet. Investierbar sind nur die 
Unternehmen, die zu den 25 % mit den besten Bewertungen 

zählen. 
Nicht kriterienkonforme Unternehmen müssen weiterhin die 
oben genannten Unternehmensführungskriterien erfüllen. 
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- 

Der Teilfonds verzichtet auf direkte Investitionen in 
Wertpapiere staatlicher Emittenten aus Ländern: 

die bei allen 6 von der Weltbank ermittelten Worldwide 
Governance Indicators (WGI)[2] einen Durchschnittswert von 

unter -0,59 erreichen, oder 
die bei einem einzelnen WGI weniger als -1,00 erreichen. 

Direkte Anlagen in von staatlichen Emittenten emittierten 
Wertpapieren, die gemäß Freedom House Index als „nicht 

frei“ eingestuft werden, werden ausgeschlossen. 

Der Teilfonds verzichtet auch auf direkte Investitionen in 
Wertpapiere staatlicher Emittenten aus Ländern mit hohem 

Einkommen gemäß der Definition der Weltbank[3]: 
die die acht Grundsatzkonventionen der Erklärung der 

Internationalen Arbeitsorganisation über die grundlegenden 
Rechte[4] und Prinzipien bei der Arbeit nicht ratifiziert oder 

umgesetzt haben, 
die nicht mindestens die Hälfte der 18 wichtigsten 

völkerrechtlichen Verträge über die Menschenrechte[5] oder 
gleichwertige Abkommen ratifiziert oder in ihrer nationalen 

Gesetzgebung umgesetzt haben, 
die dem Pariser Abkommen[6], dem UN-Übereinkommen 

über biologische Vielfalt[7] oder dem 
Atomwaffensperrvertrag[8] nicht beigetreten sind, 

die einen besonders hohen Militärhaushalt von über 4 % des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) des jeweiligen Landes aufweisen, 
die von der Financial Action Task Force (FATF)[9] als Länder 

mit strategischen Defiziten bei der Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Verbreitung 

von Atomwaffen angesehen werden, 
die eine Bewertung von weniger als 40/100 im Transparency 

International Corruption Perception Index[10] aufweisen, 
die nach dem Freedom-House-Index[11] als „nicht frei“ 

eingestuft werden, 
in denen die Todesstrafe legal ist und angewandt wird. 

- 

Die aktuellen spezifischen Ausschlusskriterien des Teilfonds 
(einschließlich zusätzlicher Informationen zur Auslaufmarge) 
und weitere Einzelheiten können von Zeit zu Zeit aktualisiert 

werden und sind auf der Website 
https://regulatory.allianzgi.com/en/esg/sri-type-a-policy 

abrufbar. 

Allianz Selection Fixed 
Income 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Hinzufügung eines 
zusätzlichen Ansatzes. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. 

- 

Anteil der Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel: Falls dieser 
Ansatz für einen Teil des Teilfonds gewählt wird, investiert der 

Investmentmanager einen im Laufe der Zeit steigenden 
Mindestprozentsatz in Emittenten, die sich zum Ziel des 

Pariser Abkommens bekennen und konkrete Maßnahmen zu 
seiner Erreichung ergreifen. Das Ziel des Pariser Abkommens 

besteht darin, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich 
unter 2 °C zu begrenzen. Um dies zu erreichen, ist ein fixes 
Budget für Treibhausgasemissionen erforderlich. Damit die 

Netto-Emissionen einen Wert von Null erreichen können 
(„Netto Null“), müssen außerdem bis etwa 2050 die 

verbleibenden Emissionen vollständig durch Entnahme von 
Kohlendioxid aus der Atmosphäre ausgeglichen werden. Der 

Investmentmanager hat eine Methodik entwickelt, um die 
Verpflichtungen, Ziele und Fähigkeiten von Emittenten zu 

beurteilen, den Übergang zur Erreichung des Netto-Null-Ziels 
umzusetzen. 

Allianz Selection Small 
and Mid Cap Equity 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Hinzufügung eines 
zusätzlichen Ansatzes. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. 

- 

Anteil der Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel: Falls dieser 
Ansatz für einen Teil des Teilfonds gewählt wird, investiert der 

Investmentmanager einen im Laufe der Zeit steigenden 
Mindestprozentsatz in Emittenten, die sich zum Ziel des 

Pariser Abkommens bekennen und konkrete Maßnahmen zu 
seiner Erreichung ergreifen. Das Ziel des Pariser Abkommens 

besteht darin, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich 
unter 2 °C zu begrenzen. Um dies zu erreichen, ist ein fixes 
Budget für Treibhausgasemissionen erforderlich. Damit die 

Netto-Emissionen einen Wert von Null erreichen können 
(„Netto Null“), müssen außerdem bis etwa 2050 die 

verbleibenden Emissionen vollständig durch Entnahme von 
Kohlendioxid aus der Atmosphäre ausgeglichen werden. Der 

Investmentmanager hat eine Methodik entwickelt, um die 
Verpflichtungen, Ziele und Fähigkeiten von Emittenten zu 

beurteilen, den Übergang zur Erreichung des Netto-Null-Ziels 
umzusetzen. 
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Allianz Social 
Conviction Equity 

Die nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungsverordnung 

sowie spezifische 
Informationen, die gemäß 

Taxonomieverordnung 
offenzulegen sind 

Der Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen des 
Teilfonds wurde angepasst, um 
das Nachhaltigkeitsmerkmal des 

Teilfonds zu stärken. 

Mindestbetrag für nachhaltige Investitionen 
30,00 % 

Mindestbetrag für taxonomiekonforme Investitionen 
0,01 % 

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
JA 

Mindestbetrag für nachhaltige Investitionen 
30,01 % 

Mindestbetrag für taxonomiekonforme Investitionen 
0,01 % 

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
JA 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Min. 30,00 % des 
Nettoinventarwerts des Teilfonds 

werden in sozial nachhaltige 
Anlagen investiert. 

Der Scoring-Prozess wurde 
dementsprechend angepasst. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. 

Der Investmentmanager errechnet für jeden Emittenten und 
jeden Nachhaltigkeitsfaktor eine Bewertung auf Grundlage 

mehrerer Indikatoren. Im Rahmen dieses Prozesses definiert 
der Investmentmanager eine spezifische Gewichtung für 
Nachhaltigkeitsfaktoren, die sich nach der Wesentlichkeit 
des jeweiligen Sektors richtet. Auf der Grundlage dieser 
Nachhaltigkeitsfaktoren ermittelt der Investmentmanager 
eine Gesamtbewertung für jeden Emittenten, die dessen 

jeweiliges Nachhaltigkeitsprofil widerspiegelt. 

Der Investmentmanager errechnet für jeden Emittenten und 
jeden Nachhaltigkeitsfaktor eine Bewertung auf Grundlage 

mehrerer Indikatoren. Im Rahmen dieses Prozesses definiert 
der Investmentmanager eine spezifische Gewichtung für 

Nachhaltigkeitsfaktoren, die sich nach der Wesentlichkeit des 
jeweiligen Sektors richtet. Auf Grundlage dieser 

Nachhaltigkeitsfaktoren erstellt der Investmentmanager für 
jeden Emittenten eine Gesamtbewertung und eine Bewertung 

der sozialen Säule in Bezug auf alle sozialen 
Nachhaltigkeitsfaktoren, die dann das Nachhaltigkeitsprofil des 

Emittenten ergeben. 

In Bezug auf bewertete Emittenten investiert der 
Investmentmanager nur in Emittenten mit einer internen 

Bewertung von 2 oder mehr. 

Der Anlageverwalter investiert nur in diejenigen bewerteten 
Emittenten, die einen internen Score von 2 oder mehr 

erreichen, sowie zu 90 % in bewertete Emittenten mit einem 
internen sozialen Score von 2 oder mehr. 

Darüber hinaus verpflichtet sich der Investmentmanager, 
einen Mindestanteil von 30,00 % des Nettoinventarwerts des 
Teilfonds in nachhaltigen Anlagen zu halten. Er verpflichtet 

sich außerdem, einen Mindestanteil von 0,01 % des 
Nettoinventarwerts des Teilfonds in mit der EU-Taxonomie 

konformen Anlagen zu halten. 

Darüber hinaus verpflichtet sich der Investmentmanager, einen 
Mindestanteil von 30,01 % des Nettoinventarwerts des 

Teilfonds in nachhaltigen Anlagen zu halten. Er verpflichtet sich 
weiterhin, mindestens 0,01 % des Nettoinventarwerts des 
Teilfonds in mit der EU-Taxonomie konforme Anlagen und 

mindestens 30,00 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds in 
sozial nachhaltige Anlagen zu investieren. 

Allianz Strategic Bond 

Handelstag/Bewertungstag 

Es gelten bestimmte Kriterien für 
die Auswahl der Länder 

und/oder Städte, die für die 
Festlegung der 

Handelstage/Bewertungstage 
eines Teilfonds relevant sind. Zu 

diesen Kriterien gehören 
beispielsweise der Sitz des 

Fonds, der Standort des 
leitenden Portfoliomanagers 

oder der Umfang des 
Engagements der Anlagen in 

bestimmten Ländern. Im 
Rahmen der fortlaufenden 

Überprüfung der 
diesbezüglichen Teilfondspalette 
werden die Vereinigten Staaten 

hinzugefügt. 

Luxemburg / Vereinigtes Königreich Luxemburg / Vereinigtes Königreich / USA 

Allianz Strategy Select 
30 

Anlageziel 

Die Beschreibung des 
Anlageziels des Teilfonds 

wurde zur besseren 
Verständlichkeit geändert. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen 
Aktienmärkten sowie europäischen Anleihe- und 

Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig eine Wertentwicklung 
zu erzielen, die mit einem Mischportfolio innerhalb eines 
Volatilitätsbereichs von 2 % bis 8 % vergleichbar ist. Die 
Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den 

Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt 
eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite 
von 2 % bis 8 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich 
wie bei einem Portfolio, das zu 30 % aus globalen Aktien 

und zu 70 % aus mittelfristigen Euro-Rentenmärkten 
besteht. In Phasen hoher Volatilität/geringer Volatilität wird 

das Aktienmarktdepot verringert/erhöht. 

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den globalen 
Aktienmärkten und europäischen Rentenmärkten, um mittel- 
bis langfristige Wertentwicklung bei einer Volatilitätsspanne 

zwischen 2 % und 8 % p. a. zu erzielen. 
Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den 

Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Anlageprozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen 

Durchschnitt eine Wertentwicklung zu erzielen, die eine 
Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 
2 % bis 8 % p. a. nicht unter- oder überschreitet, ähnlich wie 

bei einem Portfolio aus 30 % weltweiten Aktien und 70 % 
mittelfristigen auf Euro lautenden Schuldtiteln. In Phasen hoher 

Volatilität/geringer Volatilität wird das Aktienmarktdepot 
verringert/erhöht. 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Teilfonds in ein 
breites Spektrum von Anlageklassen investieren kann und 

nicht notwendigerweise ein Portfolio halten muss, das zu 30 % 
aus globalen Aktien und zu 70 % aus mittelfristigen, auf Euro 

lautenden Schuldtiteln besteht. 



Betreff 
BIS ZUM 

27. März 2025 
AB DEM 

28. März 2025 

Anlagebeschränkungen 

Die Aufhebung der 
Beschränkung bei Anlagen in 
anderen Währungen als dem 
Euro für den nicht aus Aktien 

bestehenden Vermögensanteil 
des Teilfonds verschafft dem 
Anlageteam die erforderliche 

Flexibilität zur effizienten 
Verwaltung des Teilfonds, 

ohne dass die 
Gesamtanlagestrategie 
geändert werden muss. 

Das Teilfondsvermögen darf nicht in High Yield-Anlagen Typ 
1 angelegt werden. 

Das Teilfondsvermögen darf nicht in High Yield-Anlagen Typ 
1 angelegt werden. 

Max. 4 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Max. 4 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Max. 5 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten für 
Vermögenswerte des Teilfonds, die keine Aktien sind 

- 

Duration: 0 bis 9 Jahre Duration: 0 bis 9 Jahre 

Der Investmentmanager konzentriert sich auf die folgende 
Derivatstrategie: 

Der Investmentmanager engagiert sich an den globalen 
Aktienmärkten und den europäischen Anleihemärkten, 

indem er in Terminkontrakte investiert. 

Der Investmentmanager konzentriert sich auf die folgende 
Derivatstrategie: 

Der Investmentmanager engagiert sich an den globalen 
Aktienmärkten und den europäischen Anleihemärkten, indem 

er in Terminkontrakte investiert. 

Benchmark: Keine Benchmark: Keine 

Allianz Strategy Select 
50 

Anlageziel 

Die Beschreibung des 
Anlageziels des Teilfonds 

wurde zur besseren 
Verständlichkeit geändert. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen 
Aktienmärkten sowie europäischen Anleihe- und 

Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig eine Wertentwicklung 
zu erzielen, die mit einem Mischportfolio innerhalb eines 

Volatilitätsbereichs von 5 % bis 11 % vergleichbar ist. Die 
Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den 

Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt 
eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite 
von 5 % bis 11 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich 

wie bei einem Portfolio, das zu 50 % aus globalen Aktien 
und zu 50 % aus mittelfristigen Euro-Rentenmärkten 

besteht. In Phasen hoher Volatilität/geringer Volatilität wird 
das Aktienmarktdepot verringert/erhöht. 

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den globalen 
Aktienmärkten und europäischen Rentenmärkten, um mittel- 
bis langfristige Wertentwicklung bei einer Volatilitätsspanne 

zwischen 5 % und 11 % p. a. zu erzielen. 
Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den 

Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Anlageprozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen 

Durchschnitt eine Wertentwicklung zu erzielen, die eine 
Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 

5 % bis 11 % p. a. nicht unter- oder überschreitet, ähnlich wie 
bei einem Portfolio aus 50 % weltweiten Aktien und 50 % 
mittelfristigen auf Euro lautenden Schuldtiteln. In Phasen 

hoher Volatilität/geringer Volatilität wird das Aktienmarktdepot 
verringert/erhöht. 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Teilfonds in ein 
breites Spektrum von Anlageklassen investieren kann und 
nicht notwendigerweise ein Portfolio halten muss, das zu 

50 % aus globalen Aktien und zu 50 % aus mittelfristigen, auf 
Euro lautenden Schuldtiteln besteht. 

Anlagebeschränkungen 

Die Aufhebung der 
Beschränkung bei Anlagen in 
anderen Währungen als dem 
Euro für den nicht aus Aktien 

bestehenden Vermögensanteil 
des Teilfonds verschafft dem 
Anlageteam die erforderliche 

Flexibilität zur effizienten 
Verwaltung des Teilfonds, 

ohne dass die 
Gesamtanlagestrategie 
geändert werden muss. 

Das Teilfondsvermögen darf nicht in High Yield-Anlagen Typ 
1 angelegt werden. 

Das Teilfondsvermögen darf nicht in High Yield-Anlagen Typ 
1 angelegt werden. 

Max. 4 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Max. 4 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Max. 5 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten für 
Vermögenswerte des Teilfonds, die keine Aktien sind 

- 

Duration: 0 bis 9 Jahre Duration: 0 bis 9 Jahre 

Der Investmentmanager konzentriert sich auf die folgende 
Derivatstrategie: 

Der Investmentmanager engagiert sich an den globalen 
Aktienmärkten und den europäischen Anleihemärkten, 

indem er in Terminkontrakte investiert. 

Der Investmentmanager konzentriert sich auf die folgende 
Derivatstrategie: 

Der Investmentmanager engagiert sich an den globalen 
Aktienmärkten und den europäischen Anleihemärkten, indem 

er in Terminkontrakte investiert. 

Benchmark: Keine Benchmark: Keine 

Allianz Strategy Select 
75 

Anlageziel 

Die Beschreibung des 
Anlageziels des Teilfonds 

wurde zur besseren 
Verständlichkeit geändert. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen 
Aktienmärkten sowie europäischen Anleihe- und 

Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig eine Wertentwicklung 
zu erzielen, die mit einem Mischportfolio innerhalb eines 

Volatilitätsbereichs von 8 % bis 16 % vergleichbar ist. Die 
Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den 

Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt 
eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite 
von 8 % bis 16 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich 

wie bei einem Portfolio, das zu 75 % aus globalen Aktien 
und zu 25 % aus mittelfristigen Euro-Rentenmärkten 

besteht. In Phasen hoher Volatilität/geringer Volatilität wird 
das Aktienmarktdepot verringert/erhöht. 

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den globalen 
Aktienmärkten und europäischen Rentenmärkten, um mittel- 
bis langfristige Wertentwicklung bei einer Volatilitätsspanne 

zwischen 8 % und 16 % p. a. zu erzielen. 
Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den 

Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Anlageprozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen 

Durchschnitt eine Wertentwicklung zu erzielen, die eine 
Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 

8 % bis 16 % p. a. nicht unter- oder überschreitet, ähnlich wie 
bei einem Portfolio aus 75 % weltweiten Aktien und 25 % 
mittelfristigen auf Euro lautenden Schuldtiteln. In Phasen 

hoher Volatilität/geringer Volatilität wird das Aktienmarktdepot 
verringert/erhöht. 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Teilfonds in ein 
breites Spektrum von Anlageklassen investieren kann und 
nicht notwendigerweise ein Portfolio halten muss, das zu 

75 % aus globalen Aktien und zu 25 % aus mittelfristigen, auf 
Euro lautenden Schuldtiteln besteht. 



Betreff 
BIS ZUM 

27. März 2025 
AB DEM 

28. März 2025 

Anlagebeschränkungen 

Die Aufhebung der 
Beschränkung bei Anlagen in 
anderen Währungen als dem 
Euro für den nicht aus Aktien 

bestehenden Vermögensanteil 
des Teilfonds verschafft dem 
Anlageteam die erforderliche 

Flexibilität zur effizienten 
Verwaltung des Teilfonds, 

ohne dass die 
Gesamtanlagestrategie 
geändert werden muss. 

Das Teilfondsvermögen darf nicht in High Yield-Anlagen Typ 
1 angelegt werden. 

Das Teilfondsvermögen darf nicht in High Yield-Anlagen Typ 
1 angelegt werden. 

Max. 4 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Max. 4 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Max. 5 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten für 
Vermögenswerte des Teilfonds, die keine Aktien sind 

- 

Duration: 0 bis 9 Jahre Duration: 0 bis 9 Jahre 

Der Investmentmanager konzentriert sich auf die folgende 
Derivatstrategie: 

Der Investmentmanager engagiert sich an den globalen 
Aktienmärkten und den europäischen Anleihemärkten, 

indem er in Terminkontrakte investiert. 

Der Investmentmanager konzentriert sich auf die folgende 
Derivatstrategie: 

Der Investmentmanager engagiert sich an den globalen 
Aktienmärkten und den europäischen Anleihemärkten, indem 

er in Terminkontrakte investiert 

Benchmark: Keine Benchmark: Keine 

Allianz Strategy4Life 
Europe 40 

Anlageziel 

Die Beschreibung des 
Anlageziels des Teilfonds 

wurde zur besseren 
Verständlichkeit geändert. 

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in europäischen 
Aktienmärkten sowie europäischen Anleihe- und 

Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig eine Wertentwicklung 
zu erzielen, die mit einem Mischportfolio innerhalb eines 
Volatilitätsbereichs von 3 % bis 9 % vergleichbar ist. Die 
Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den 

Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt 
eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite 
von 3 % bis 9 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich 

wie bei einem Portfolio, das zu 40 % aus europäischen 
Aktien und zu 60 % aus mittelfristigen Euro-Rentenmärkten 
im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen 
besteht. In Phasen hoher Volatilität/geringer Volatilität wird 

das Aktienmarktdepot verringert/erhöht. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen im 
Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen in 

europäische Aktien- und Anleihenmärkte, um mittel- bis 
langfristig eine Performance innerhalb einer Volatilitätsspanne 

von 3 % bis 9 % p. a. zu erreichen. 
Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den 

Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Anlageprozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen 

Durchschnitt eine Wertentwicklung zu erzielen, die eine 
Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 
3 % bis 9 % p. a. nicht unter- oder überschreitet, ähnlich wie 
bei einem Portfolio aus 40 % europäischen Aktien und 60 % 

mittelfristigen auf Euro lautenden Schuldtiteln. In Phasen 
hoher Volatilität/geringer Volatilität wird das Aktienmarktdepot 

verringert/erhöht. 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Teilfonds in ein 

breites Spektrum von Anlageklassen investieren kann und 
nicht notwendigerweise ein Portfolio halten muss, das zu 

40 % aus europäischen Aktien und zu 60 % aus 
mittelfristigen, auf Euro lautenden Schuldtiteln besteht. 

Anlagebeschränkungen 

Die Aufhebung der 
Beschränkung bei Anlagen in 
anderen Währungen als dem 
Euro für den nicht aus Aktien 

bestehenden Vermögensanteil 
des Teilfonds verschafft dem 
Anlageteam die erforderliche 

Flexibilität zur effizienten 
Verwaltung des Teilfonds, 

ohne dass die 
Gesamtanlagestrategie 
geändert werden muss. 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie 

die angewandten Ausschlusskriterien. 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie 

die angewandten Ausschlusskriterien. 

Das Teilfondsvermögen darf nicht in High Yield-Anlagen Typ 
1 angelegt werden. 

Das Teilfondsvermögen darf nicht in High Yield-Anlagen Typ 
1 angelegt werden. 

Max. 4 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Max. 4 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Max. 5 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten für 
Vermögenswerte des Teilfonds, die keine Aktien sind 

- 

Duration: 0 bis 9 Jahre Duration: 0 bis 9 Jahre 

Der Investmentmanager konzentriert sich auf die folgende 
Derivatstrategie: 

Der Investmentmanager engagiert sich an den europäischen 
Aktienmärkten und den europäischen Anleihemärkten, 

indem er in Terminkontrakte investiert. 

Der Investmentmanager konzentriert sich auf die folgende 
Derivatstrategie: 

Der Investmentmanager engagiert sich an den europäischen 
Aktienmärkten und den europäischen Anleihemärkten, indem 

er in Terminkontrakte investiert. 

Benchmark: Keine Benchmark: Keine 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

- 
Die Bewertungen werden mindestens zweimal jährlich anstatt 

monatlich geprüft. 

Allianz Sustainable 
Multi Asset 75 

Umbenennung des Teilfonds 

Der Teilfonds wurde 
umbenannt, um die ESMA-

Leitlinien zu Fondsnamen mit 
auf ESG oder Nachhaltigkeit 

bezogenen Begriffen zu 
erfüllen. 

Allianz Sustainable Multi Asset 75 
Allianz Sustainable Multi Asset 75 AT (EUR) 

LU2397365300 / A3C4ZM 
Allianz Sustainable Multi Asset 75 CT (EUR) 

LU2397365482 / A3C4ZL 
Allianz Sustainable Multi Asset 75 IT (EUR) 

LU2397365565 / A3C4ZK 
Allianz Sustainable Multi Asset 75 PT (EUR) 

LU2397365649 / A3C4ZJ 
Allianz Sustainable Multi Asset 75 RT (EUR) 

LU2397365722 / A3C4ZH 
Allianz Sustainable Multi Asset 75 WT (EUR) 

LU2397365995 / A3C4YZ 
Allianz Sustainable Multi Asset 75 WT7 (EUR) 

LU2397363784 / A3C4YY 

Allianz SRI Multi Asset 75 
Allianz SRI Multi Asset 75 AT (EUR) 

LU2397365300 / A3C4ZM 
Allianz SRI Multi Asset 75 CT (EUR) 

LU2397365482 / A3C4ZL 
Allianz SRI Multi Asset 75 IT (EUR) 

LU2397365565 / A3C4ZK 
Allianz SRI Multi Asset 75 PT (EUR) 

LU2397365649 / A3C4ZJ 
Allianz SRI Multi Asset 75 RT (EUR) 

LU2397365722 / A3C4ZH 
Allianz SRI Multi Asset 75 WT (EUR) 

LU2397365995 / A3C4YZ 
Allianz SRI Multi Asset 75 WT7 (EUR) 

LU2397363784 / A3C4YY 



Betreff 
BIS ZUM 

27. März 2025 
AB DEM 

28. März 2025 

Anlageziel 

Die Beschreibung des 
Anlageziels des Teilfonds 

wurde zur besseren 
Verständlichkeit geändert. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein 
breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf 

globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang 
mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen mittelfristig 

eine Performance zu erreichen, die mit der eines 
Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 10 % 

bis 16 % vergleichbar ist. Die Einschätzung der Volatilität der 
Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein 

wichtiger Faktor in diesem Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis 
langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises 

innerhalb einer Bandbreite von 10 % bis 16 % nicht zu unter- 
oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 

75 % aus globalen Aktien- und zu 25 % aus auf Euro 
lautenden Rentenmärkten besteht. 

Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen im 
Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen in 

ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf 
globalen Aktien-, Anleihen- und Geldmärkten, um mittel- bis 

langfristig eine Performance innerhalb einer Volatilitätsspanne 
von 10 % bis 16 % p. a. zu erreichen. 

Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den 
Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem 
Anlageprozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen 

Durchschnitt eine Wertentwicklung zu erzielen, die eine 
Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 
10 % bis 16 % p. a. nicht unter- oder überschreitet, ähnlich 

wie bei einem Portfolio aus 75 % weltweiten Aktien und 25 % 
auf Euro lautenden Schuldtiteln. 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Teilfonds in ein 
breites Spektrum von Anlageklassen investieren kann und 
nicht notwendigerweise ein Portfolio halten muss, das zu 

75 % aus globalen Aktien und zu 25 % aus auf Euro 
lautenden Schuldtiteln besteht. 

Anlagebeschränkungen 

Der Mindestanteil der Anlagen 
des Teilfonds in OGAW 
und/oder OGA wurde 

angepasst, um den Teilfonds 
für andere Fonds investierbar 

zu machen. 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie 

die angewandten Ausschlusskriterien. 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie 

die angewandten Ausschlusskriterien. 

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-
Anlagen Typ 1 investiert werden. 

Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-
Anlagen Typ 1 investiert werden. 

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS 
und/oder UCI investiert werden. 

Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS 
und/oder UCI investiert werden. 

Duration auf NIW-Ebene: minus 2 bis 10 Jahre. Duration auf NIW-Ebene: minus 2 bis 10 Jahre. 

Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. 

Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen 
Investmentsteuergesetz (Alternative 2) 

Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen 
Investmentsteuergesetz (Alternative 2) 

Der Investmentmanager eines Teilfonds setzt Total Return 
Swaps ein, um ein positives oder negatives Engagement in 

den jeweiligen Anlageklassen zu erzielen (weitere 
Informationen sind in Anhang 7 aufgeführt). 

Der Investmentmanager eines Teilfonds setzt Total Return 
Swaps ein, um ein positives oder negatives Engagement in 

den jeweiligen Anlageklassen zu erzielen (weitere 
Informationen sind in Anhang 7 aufgeführt). 

Benchmark: Keine Benchmark: Keine 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

Die Ausschlusskriterien 
wurden angepasst. 

Hinzufügung eines 
zusätzlichen Ansatzes. 

Die Bewertungen werden 
mindestens zweimal jährlich 

anstatt monatlich geprüft. 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

Der Investmentmanager wendet die folgenden 
Ausschlusskriterien an, denen zufolge er nicht direkt in 

Wertpapiere von Unternehmen investiert, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die in schwerwiegender Weise gegen Grundsätze und 
Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Leitsätze der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes 
Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, 
herstellen, verwenden, in Stand halten, zum Verkauf 

anbieten, vertreiben, lagern oder transportieren, 

die kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) entwickeln, herstellen, 
verwenden, in Stand halten, zum Verkauf anbieten, 

vertreiben, lagern oder transportieren, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen 

erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit (i) Waffen oder (ii) 
militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erwirtschaften, 

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 
5 % ihrer Umsätze mit dem Vertrieb von Tabak erzielen, 

die an der Herstellung von Tabak oder Tabakprodukten 
(einschließlich E-Zigaretten und wesentlicher Komponenten 
davon) beteiligt sind oder mehr als 5 % ihrer Umsätze mit 

dem Vertrieb von Tabak erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Glücksspiel 
erwirtschaften, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Glücksspiel 
erwirtschaften, 

- 
die an Kohleförderung beteiligt sind oder eine Ausweitung 

ihrer Aktivitäten im Kohlebergbau oder bei der 
Energieerzeugung aus Kohle planen, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit dem Abbau 
thermischer Kohle erzielen, 

die mehr als 1,00 % ihrer Umsätze mit der Exploration, dem 
Abbau, dem Vertrieb oder der Raffination thermischer Kohle 

erzielen, 

die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit nicht konventioneller 
Öl- und Gasförderung erzielen, 

die im Bereich nicht konventionelles Öl und Gas (Schiefergas, 
Schieferöl, Teersand, arktische Bohrungen, 

Tiefwasserbohrungen, Schwerölgewinnung) tätig sind, 

- die im Kohlesektor tätig sind (gilt ab 1. Januar 2030), 

die in der konventionellen Öl- und Gasproduktion tätig sind 
und weniger als 40 % ihrer Umsätze mit (i) Erdgas und (ii) 

erneuerbaren Energien generieren, 

die in der konventionellen Öl- und Gasförderung tätig sind 
und (i) 20 % oder weniger ihrer Investitionsausgaben im 

Bereich erneuerbare Energien tätigen oder (ii) eine 
Erweiterung ihrer Aktivitäten im Bereich fossile Brennstoffe 

planen, 
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- 
die mehr als 10 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Vertrieb oder Raffination von erdölbasierten Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit Exploration, Förderung, 

Herstellung oder Vertrieb von gasförmigen Kraftstoffen 
erwirtschaften, 

die in der Energieerzeugung tätig sind und deren 
Kohlenstoffintensität über dem im Klimaabkommen von 
Paris festgelegten Schwellenwert liegt, oder, falls keine 

Daten zur Kohlenstoffintensität vorliegen, deren 
Energieerzeugung nicht mehr als 10 % auf Kohle oder nicht 
mehr als 30 % auf Öl und Gas oder nicht mehr als 30 % auf 

Atomenergie basiert. 

die in der Energieerzeugung tätig sind und deren 
Kohlenstoffintensität die folgenden Schwellenwerte 

überschreitet 
2023: 346 gCO2/kWh 
2024: 312 gCO2/kWh 
2025: 279 gCO2/kWh 
2026: 247 gCO2/kWh 
2027: 216 gCO2/kWh 
2028: 186 gCO2/kWh 
2029: 156 gCO2/kWh 
2030: 128 gCO2/kWh 

oder, wenn keine Daten zur Kohlenstoffintensität verfügbar 
sind, (i) die mehr als 5 % ihrer Energie aus Kohle erzeugen 

oder (ii) die mehr als 20 % ihrer Energie aus Öl und Gas 
erzeugen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer 
Umsätze mit Kohle erzielen, 

deren Sitz sich in Libanon, Saint Barthélemy oder der 
Ukraine befindet oder die dort einen erheblichen Anteil ihrer 

Umsätze oder Gewinne generieren, 
- 

- 
die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit 

einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 
e/kWh erzielen, 

- 

die im Bergbausektor tätig sind und gegen die Leitprinzipien 
der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte 

(UNGP) oder die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen verstoßen. 

die in der Palmölindustrie tätig sind und weniger als 50 % 
ihres Umsatzes mit Palmöl erzielen, das vom RSPO 

(Roundtable on Sustainable Palm Oil) zertifiziert wurde, 

die in der Palmölindustrie tätig und nicht Mitglied des 
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sind, einem 
internationalen Branchenverband, der den nachhaltigen 

Anbau von Palmöl fördert, 

- 

die in der Sojaindustrie tätig und nicht Mitglied des 
Roundtable on Responsible Soy (RTRS) sind, einem 

internationalen Branchenverband, der in Zusammenarbeit mit 
allen Parteien der Soja-Wertschöpfungskette von der 

Erzeugung bis zum Endverbrauch die Nachhaltigkeit bei 
Produktion, Handel und Nutzung von Soja fördert. 

- 

Der Investmentmanager investiert nicht aktiv in Exchange 
Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) 
und Exchange Traded Notes (ETN), deren Portfolio Derivate 
auf Agrarrohstoffe umfasst, und nicht in Anlageprodukte mit 
Agrarrohstoffderivaten im Portfolio, die an Spekulationen mit 

Agrar- und Lebensmittelrohstoffen beteiligt sind. 

Im Einzelnen allokiert der Investmentmanager 70 % des 
Teilfondsvermögens gemäß verschiedenen nachstehend 
dargelegten Ansätzen oder in Zielfonds, die ökologische 

oder soziale Merkmale bewerben und Informationen gemäß 
Art. 8 der Offenlegungsverordnung („SFDR“) offenlegen oder 
nachhaltige Investitionen als Ziel haben (Offenlegung gemäß 
Art. 9 der SFDR). Die Allokation des Teilfondsvermögens auf 

Zielfonds oder einen oder mehrere Ansätze kann vom 
Investmentmanager jederzeit im Einklang mit der im 

Prospekt dargelegten allgemeinen Anlagestrategie geändert 
werden. 

Im Einzelnen allokiert der Investmentmanager 80 % des 
Teilfondsvermögens gemäß verschiedenen nachstehend 

dargelegten Ansätzen oder in Zielfonds, die ökologische oder 
soziale Merkmale bewerben und Informationen gemäß Art. 8 

der Offenlegungsverordnung („SFDR“) offenlegen oder 
nachhaltige Investitionen als Ziel haben (Offenlegung gemäß 
Art. 9 der SFDR). Die Allokation des Teilfondsvermögens auf 

Zielfonds oder einen oder mehrere Ansätze kann vom 
Investmentmanager jederzeit im Einklang mit der im Prospekt 
dargelegten allgemeinen Anlagestrategie geändert werden. 

- 

Anteil der Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel: Falls dieser 
Ansatz für einen Teil des Teilfonds gewählt wird, investiert der 

Investmentmanager einen im Laufe der Zeit steigenden 
Mindestprozentsatz in Emittenten, die sich zum Ziel des 

Pariser Abkommens bekennen und konkrete Maßnahmen zu 
seiner Erreichung ergreifen. Das Ziel des Pariser Abkommens 

besteht darin, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich 
unter 2 °C zu begrenzen. Um dies zu erreichen, ist ein fixes 
Budget für Treibhausgasemissionen erforderlich. Damit die 

Netto-Emissionen einen Wert von Null erreichen können 
(„Netto Null“), müssen außerdem bis etwa 2050 die 

verbleibenden Emissionen vollständig durch Entnahme von 
Kohlendioxid aus der Atmosphäre ausgeglichen werden. Der 

Investmentmanager hat eine Methodik entwickelt, um die 
Verpflichtungen, Ziele und Fähigkeiten von Emittenten zu 

beurteilen, den Übergang zur Erreichung des Netto-Null-Ziels 
umzusetzen. 
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Allianz Systematic 
Enhanced US Equity 

SRI 

Umbenennung des Teilfonds 

Der Teilfonds wurde 
umbenannt, um die ESMA-

Leitlinien zu Fondsnamen mit 
auf ESG oder Nachhaltigkeit 

bezogenen Begriffen zu 
erfüllen. 

Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI 
Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI 

IT2 (USD) LU2607062929 / A3EB3W 
Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI 

PT7 (USD) LU2503890431 / A3DREH 
Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI 

RT7 (USD) LU2503890514 / A3DREJ 
Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI 

WT (H2-EUR) LU2503890605 / A3DREK 
Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI 

WT8 (EUR) LU2564434814 / A3D2WX 

Allianz Systematic Enhanced US Equity 
Allianz Systematic Enhanced US Equity 

IT2 (USD) LU2607062929 / A3EB3W 
Allianz Systematic Enhanced US Equity 
PT7 (USD) LU2503890431 / A3DREH 

Allianz Systematic Enhanced US Equity 
RT7 (USD) LU2503890514 / A3DREJ 

Allianz Systematic Enhanced US Equity 
WT (H2-EUR) LU2503890605 / A3DREK 
Allianz Systematic Enhanced US Equity 
WT8 (EUR) LU2564434814 / A3D2WX 

Die nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungsverordnung 

sowie spezifische 
Informationen, die gemäß 

Taxonomieverordnung 
offenzulegen sind 

Der Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen des 

Teilfonds wurde angepasst, 
um das 

Nachhaltigkeitsmerkmal des 
Teilfonds zu stärken. 

Mindestbetrag für nachhaltige Investitionen 
20,00 % 

Mindestbetrag für taxonomiekonforme Investitionen 
0,01 % 

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
JA 

Mindestbetrag für nachhaltige Investitionen 
25,00 % 

Mindestbetrag für taxonomiekonforme Investitionen 
0,01 % 

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
JA 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

- 
Die Bewertungen werden mindestens zweimal jährlich anstatt 

monatlich geprüft. 

Als Referenzwert 
(Benchmark) ausgewiesener 

Index 
- 

Der Investmentmanager wird keine Benchmark mehr 
einsetzen, um die Ausrichtung des Teilfonds auf die von ihm 
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu 

bestimmen. 

Allianz Thematica 

Anlagebeschränkungen 

Es wird eine zusätzliche 
Beschränkung festgelegt, um 

die Bedingungen für den 
Einsatz von Derivaten durch 

den Teilfonds besser 
widerzuspiegeln. 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie 

die angewandten Ausschlusskriterien. 

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen (einschließlich bestimmter 

Ausschlusskriterien) investiert. Die vorvertraglichen 
Informationen des Teilfonds beschreiben alle relevanten 

Informationen über den Umfang der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie 

die angewandten Ausschlusskriterien. 

Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen im Markt für 
chinesische A-Aktien investiert werden. 

Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen im Markt für 
chinesische A-Aktien investiert werden. 

Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. 

Es gelten die malaysischen Anlagebeschränkungen. Es gelten die malaysischen Anlagebeschränkungen. 

Es gelten die Beschränkungen für Taiwan. Es gelten die Beschränkungen für Taiwan. 

Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. 

Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen 
Investmentsteuergesetz (Alternative 1), jedoch werden 

mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in 
Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 

Investmentsteuergesetz investiert. 

Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen 
Investmentsteuergesetz (Alternative 1), jedoch werden 

mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in 
Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 

Investmentsteuergesetz investiert. 

- 
Der Einsatz von Techniken und Instrumenten ist auf den 
Zweck des effizienten Portfoliomanagements beschränkt 

Benchmark: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net. 
Freiheitsgrad: signifikant. Voraussichtliche Überschneidung: 

erheblich 

Benchmark: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net. 
Freiheitsgrad: signifikant. Voraussichtliche Überschneidung: 

erheblich 

Weitere Bestimmungen oder 
Beschränkungen 

Anpassung aus 
Transparenzgründen. 

- 

Anteile der Anteilklassen AT2 (USD) und PT2 (USD) dürfen 
nur von Goldman Sachs sowie dessen Tochtergesellschaften 

und Kunden erworben werden. 
Anteile der Anteilklassen P12 können nur über die im Auftrag 

der Fondsdepot Bank GmbH handelnden vertraglich 
gebundenen Vermittler von Allianz erworben werden. 

Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der 
Anteilklasse P12 (EUR) (nach Abzug eines eventuellen 

Ausgabeaufschlags) beläuft sich auf 1 Mio. EUR. In manchen 
Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem 
Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten. 
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Allianz Total Return 
Asian Equity 

Anlageziel 

Die Änderungen beim 
Anlageziel des Teilfonds 

dienen der Vereinfachung. 

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen 
auf den Aktienmärkten von Korea, Taiwan, Thailand, 

Hongkong, Malaysia, Indonesien, Philippinen, Singapur und 
/oder der VR China unter Berücksichtigung von 

ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. 

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in 
den asiatischen Aktienmärkten (ohne Japan) unter 

Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen 
Merkmalen. 

Investmentmanager 

Ein weiterer Standort wird 
hinzugefügt, damit alle 

Standorte der beteiligten 
Investment-Management-

Teams vertreten sind. 

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 
Gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors Asia 

Pacific Limited und Allianz Global Investors Singapore Limited 

Allianz Treasury Short 
Term Plus Euro 

Verbindliche Elemente der 
Anlagestrategie 

- 
Die Bewertungen werden mindestens zweimal jährlich anstatt 

monatlich geprüft. 

Allianz US Equity Plus 

Umbenennung des Teilfonds 

Allianz US Equity Plus 
Allianz US Equity Plus AM (CNY H2-CNH) 

LU1865151531 / A2N34N 
Allianz US Equity Plus AM (USD) 

LU1366192091 / A2AEU4 
Allianz US Equity Plus W9 (USD) 

LU1377964140 / A2AFP4 

Allianz AI Income 
Allianz AI Income AM (CNY H2-CNH) 

LU1865151531 / A2N34N 
Allianz AI Income AM (USD) 
LU1366192091 / A2AEU4 

Allianz AI Income W9 (USD) 
LU1377964140 / A2AFP4 

Spezifische 
Anlageklassengrundsätze 

des Teilfonds 

Es gelten die spezifischen Anlageklassengrundsätze für 
Aktienfonds. 

Es gelten die spezifischen Grundsätze für Anlageklassen in 
Bezug auf Multi-Asset-Fonds. 

Anlageziel 
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in 

den US-Aktienmärkten. 

Langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen in 
den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt 

auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der 
Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder 

derzeit damit in Zusammenhang steht. 

Anlagebeschränkungen 

Nach einer regelmäßigen 
Überprüfung der 

Teilfondspalette (mit dem Ziel 
sicherzustellen, dass diese 

Palette angesichts der 
Entwicklung der Anlagemärkte 
für die Anleger relevant bleibt) 

wurde die Auffassung 
vertreten, dass es im besten 
Interesse der Anleger ist, den 

Teilfonds entsprechend neu zu 
positionieren und zu ändern. 

- 

Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung 
künstlicher Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in 
Zusammenhang steht, sind Unternehmen, die Produkte, 

Prozesse oder Dienstleistungen anbieten, die Fortschritte und 
Verbesserungen im Bereich der künstlichen Intelligenz bieten 
oder davon profitieren. Dies bezieht sich unter anderem auf 
die Theorie und Entwicklung von Computersystemen, die 

Aufgaben ausführen können, die normalerweise menschliche 
Intelligenz erfordern. Zu diesen Aufgaben gehören visuelle 

Wahrnehmung, Spracherkennung, Entscheidungsfindung und 
Sprachübersetzung. 

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
Schwellenmärkten investiert werden. 

Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenländern investiert 
werden. 

- 
Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schuldtitel 
investiert werden, die als Wandelschuldverschreibungen 

angesehen werden 

- 

Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in High Yield-
Anlagen Typ 1 investiert werden (Schuldtitel, die als 

Wandelschuldverschreibungen angesehen werden, werden 
unabhängig von ihrem Rating nicht auf diese 20%-Grenze 

angerechnet), jedoch darf das Teilfondsvermögen in 
Schuldtitel investiert werden, die nur mit CC (Standard & 
Poor’s) oder niedriger bewertet sind (darunter höchstens 

10 % notleidende Wertpapiere) 

- 

Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für 
chinesische A-Aktien und/oder den Markt für chinesische B-
Aktien und/oder die Rentenmärkte der VR China investiert 

werden. 

Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen 
gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 
10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert 

werden 

- 

Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten - 

Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. 

Es gelten die Beschränkungen für Taiwan. 
Es gelten die Beschränkungen für Taiwan, jedoch darf die 

Anlage in High-Yield-Anlagen Typ 1 20 % des 
Teilfondsvermögens nicht überschreiten 

Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. 
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Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen 
Investmentsteuergesetz (Alternative 1), jedoch werden 

mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in 
Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 

Investmentsteuergesetz investiert. 

Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen 
Investmentsteuergesetz (Alternative 2) 

Benchmark: Keine 

Benchmark: 35 % MSCI AC World + 35 % MSCI 
World/Information Tech Total Return Net + 30 % ICE 

BOFAML US Corporate & High Yield (ICE-Indizes 
berücksichtigen Transaktionskosten bei ihrer Berechnung). 
Freiheitsgrad: signifikant. Voraussichtliche Überschneidung: 

erheblich 

Anlegerprofil 
Der Teilfonds ist unter Umständen nicht für Anleger 

geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von 5 
Jahren aus dem Teilfonds abziehen möchten. 

Der Teilfonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, 
die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von 4 Jahren aus 

dem Teilfonds abziehen möchten. 

Allianz US Short 
Duration High Income 

Bond 

Weitere Bestimmungen oder 
Beschränkungen 

Anpassung aus 
Transparenzgründen. 

- 

Anteile der Anteilklassen P12 können nur über die im Auftrag 
der Fondsdepot Bank GmbH handelnden vertraglich 
gebundenen Vermittler von Allianz erworben werden. 

Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der 
Anteilklasse P12 (H2-EUR) (nach Abzug eines eventuellen 

Ausgabeaufschlags) beläuft sich auf 1 Mio. EUR. In manchen 
Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem 
Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten. 

Die Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger 

Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene 

Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) verpflichtet die Finanzmarktteilnehmer, für Finanzprodukte, 

die den Artikeln 8 oder 9 der SFDR unterliegen, in den vorvertraglichen Offenlegungen, die in den Verkaufsprospekt der 

Gesellschaft aufzunehmen sind, hinsichtlich der Umweltziele in Bezug auf den Klimaschutz und die Anpassung an den 

Klimawandel für Transparenz zu sorgen. 

Die vorvertraglichen Offenlegungen wurden entsprechend angepasst.  

Diese Mitteilung an die Anteilinhaber dient lediglich zu regulatorischen Zwecken und es besteht kein 

Handlungsbedarf Ihrerseits, es sei denn, Sie sind mit den oben beschriebenen Änderungen nicht einverstanden. 

Die obigen Informationen enthalten eine Übersicht über die Fälle, in denen Sie die Rücknahme Ihrer Anteile ohne 

Rücknahme- oder Umtauschgebühren bis spätestens zum jeweiligen Handelstag vor dem Inkrafttreten solcher 

Änderungen beantragen können. Um diese Frist einzuhalten, beachten Sie bitte den für jeden Teilfonds geltenden 

Handelstag und die für jeden Teilfonds geltende Uhrzeit, bis zu der ein Rücknahmeantrag an einem Bewertungstag 

eingegangen sein muss. 

Der Verkaufsprospekt (inklusive der relevanten vorvertraglichen Offenlegungen) ist ab dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens 

kostenlos am Sitz der Gesellschaft, bei der Verwaltungsgesellschaft in Frankfurt/Main und bei den Informationsstellen der 

Gesellschaft (z. B. Zweigniederlassung Luxemburg der State Street Bank International GmbH in Luxemburg oder Allianz 

Global Investors GmbH in der Bundesrepublik Deutschland) in allen Ländern erhältlich, in denen Teilfonds der Gesellschaft 

für den öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. 

Senningerberg, Februar 2025 

Im Auftrag des Verwaltungsrats 

Allianz Global Investors Fund 
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